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Über das Buch
 
    
 
    
 
   Ist das Leben nicht zu kurz, um es ausschließlich ernst zu nehmen? Dabei gibt es doch so viele Sachen, die zum Schmunzeln geradezu einladen: Etwa wenn ein Richter in seinem Urteil feststellt, dass „Malzbier besser als Schäksbier“ ist, zur Kuh ausführt „Zum Rindviehstamm gehört die Kuh, ein End macht Milch, das andere Muh“; die Bundesrichter die Frage beantworten mussten, ob Zeitung lesen während des Beischlafes ein Scheidungsgrund ist (und das dazugehörige Urteil hat es in sich!) - Das Recht bietet zahlreiche Urteile, die alles Andere sind als ,trocken‘ oder ,langweilig‘. Die besten davon finden Sie in diesem Buch. Doch nicht nur das:
 
    
 
    
 
   Auch die Missgeschicke der Werbeagenturen aus falschen Übersetzungen haben es in sich, genauso wie die Spezialvorschriften für deutsche Imker. Aber auch verborgene und unterdrückte Wahrheiten: Wussten Sie zum Beispiel, warum Kölnisch Wasser ursprünglich erfunden wurde und welchen Zweck es eigentlich erfüllen sollte oder das eine bekannte Mundspülung eigentlich ... Aber lesen Sie lieber selbst! 
 
    
 
    
 
   Die volle Packung skurriles Wissen auf über 400 Seiten - Kurzweilig und unterhaltsam aufbereitet. Da ist kurzweil garantiert!
 
    
 
    
 
   Das beste aus „Recht skurril - Die kuriosesten Fälle vor Gericht“, „Recht skurril - die zweite Instanz“ und „Lol - Verücktes Wissen“ in einem Band. Ebenso weitere heitere Anekdoten und Skurrilitäten aus Alltag, Recht und Beruf. Viel Vergnügen!
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 



Kapitel I - Wie es begann
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   Herzrasen im Posteingang
 
    
 
    
 
   Es ist erstaunlich, wie viel Rückmeldungen mein Buch „Lol - Verrücktes Wissen“ gerade von weiblichen Lesern erhielt und dass unter all den Zuschriften gerade einmal eine einzige war, deren Absender auf einen Mann hinwies. Dabei sind Rückmeldungen, Mails oder Briefe doch so wichtig. Wir tauschen uns aus, erfahren hier und da Neuigkeiten und nicht zuletzt können dabei auch jene Nachrichten sein, die wir sehnlichst erwarten.
 
    
 
    
 
   Stellen Sie sich vor, Sie öffnen am Morgen Ihr Postfach und sehen im Eingang über 20 Mails. Erstaunt über die verhältnismäßig hohe Anzahl von Zuschriften machte ich mir an jenem Morgen einen Kaffee und sodann ans Lesen. Zunächst war ich begeistert, immerhin erwartete mich in den ersten Zuschriften wirklich viel Lob zu meinem Buch und ich muss ehrlich sein, gerechnet hätte ich damit nicht. Doch dann öffnete ich eine Mail, deren Inhalt mich fast die Kaffeetasse fallen ließ und von der ich immer noch glaube, eine wie auch immer geartete höhere Macht im Internet wollte sie mir einfach unterjubeln, indem sie die Mail zwischen den Zuschriften meiner Leser parkte. Es war die Mail von meiner Tochter, aber lesen Sie selbst:
 
    
 
    
 
    
 
   „Lieber Papa,
 
    
 
   Ja, bevor Du Dich aufregst, ich weiß, dass wir in den vergangenen Wochen und Monaten wenig Kontakt hatten seit ich unser Haus verließ, um zu studieren und nach München zog.  Ja, und ich habe auch Deine ganzen Mails gelesen, die Du voller Sorge geschickt hast. Mir geht es gut und ich habe mir jetzt die Zeit genommen, ausführlich zu schreiben, was in den vergangenen Wochen alles passiert ist und wie es mir erging. Also nicht böse sein, ok?
 
    
 
   Es läuft eigentlich alles ganz gut bei mir. Also ich kann nicht meckern. Ich war vor einigen Wochen kurz im Krankenhaus aber erschreck Dich nicht, mir geht es wieder gut. Irgendwie blöde warum ich da rein kam: Ich war mit meiner Freundin auf einer Uni-Party und wir hatten Spaß. Dann lernten wir zwei wirklich süße Typen kennen, die einfach nur niedlich waren. Einer davon bot uns dann bunte Pillen an und sagte, es würde nichts passieren, aber wir hätten damit mehr Spaß. Nun ja, so nahm ich die Pillen und muss irgendwo dagegen geprallt sein. Denn als ich wieder aufwachte lag ich mit schwerer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Meine Sachen von diesem Abend habe ich noch immer nicht wieder, irgendwie muss ich die verloren haben, sogar die Unterwäsche. Aber keine Sorgen Papa, inzwischen bin ich ja wieder aus dem Krankenhaus heraus und habe nur noch ab und zu einige Anfälle. Die gehen aber weg, sagte der Arzt mir. 
 
    
 
   Aber ich werde ja auch nett gepflegt. Denn ich wohne nicht mehr im Studentenheim, sondern bei einem sehr netten Jungen, der mich wirklich liebevoll umsorgt. Ich habe ihn am Eingang des Krankenhauses kennen gelernt, als er dort die Straße fegte. Ein-Euro-Job, sagte er mir. Doch mir gefiel wie motiviert er an die Sache heran ging und wir kamen ins Gespräch. Nun ja, dann kam eines zum anderen und auf jeden Fall bin ich zu ihm gezogen und wir wollen bald heiraten. Das werden wir schon sehr bald tun. Er sagte nämlich, seine Familie solle nicht erfahren, dass ich schon vor der Hochzeit schwanger war. Aber zum Glück sieht man noch nichts und so können wir dann jedem sagen, ich wurde nach der Hochzeit schwanger. Ja, Papa, ich bekomme ein Kind.
 
    
 
   Mach Die aber keine Sorge deswegen, ich fühle mich soweit gut. Nur manchmal werde ich etwas müde, aber das muss an den Medikamenten liegen, die ich mehrmals am Tag nehmen muss. Dummerweise habe ich mir von Hussein eine Infektion eingefangen. Doch ich gebe ihm nicht die Schuld, ich hätte wohl einfach besser aufpassen müssen. Du wirst Hussein mögen. Er macht den Ein-Euro-Job nicht mehr und ist jetzt viel zu Hause, sodass er mich wirklich gut umsorgt. Er hat zwar keine Ausbildung, die braucht er aber auch nicht, wie er mir sagte. Denn er muss in einer sehr guten Kirche sein, die geben ihm regelmäßig Geld und er kann davon viele Sachen kaufen. Neulich kaufte er einige Dinge für seinen Hobbyraum und bastelte dann anschließend einige Dinge, die ich nicht verstand. Irgendwelche Rohre mit Drähten und Nägeln drin... Aber ich denke diese Skulpturen sind seine Art, den Alltag kreativ aufzuwerten, ich denke mir also nichts dabei und lass ihn. Zum Glück hat er nicht gemerkt, dass ich heimlich in den Hobbyraum geschaut war als er weg war. Denn er rastet schnell aus wenn ich frage was er da macht und manchmal rutscht ihm auch die Hand dabei aus. doch dann sagt er es tut ihm leid und ich vergebe ihm. Er ist nämlich gar nicht so böse, wie er sagt. Es ist ja auch irgendwie alles meine Schuld, was bin ich auch so neugierig. 
 
    
 
   Hussein interessiert sich auch sehr für Politik und er hat mir beigebracht, dass sein Glauben und seine Denkweise eigentlich viel richtiger ist. Obwohl ich manchmal schon einige Hitzewallungen bekommen, so unter der schwarzen Burka, dem Kopftuch und dem Schleier. Aber ich denke ich gewöhne mich daran, denn ich werde mit ihm verreisen für längere Zeit. Es wird bestimmt schön, denn er sagte, schon bald wartet auf uns das Paradies... Er müsse nur noch den ihm bestimmten Weg gehen, dann werden wir ins Paradies hinauf fahren. Ich denke er meint ,hinfahren‘ und mit ,bestimmten Weg‘ einen Weg zur Botschaft für seine Papiere oder so. Es ist ja auch nicht schlimm, dass er nicht richtig deutsch kann. Er sagte nämlich, er könne sich nie mit diesen Ungläubigen anfreunden. Ist er nicht niedlich? Und dann wählt er mich als seine Frau. Er sagte nämlich, ich sei auch viel schöner als all die anderen Frauen die er bisher hatte.... Ach, wie kann er doch romantisch sein. 
 
    
 
    
 
   Siehst Du Vater, jetzt weißt Du wie es mir HÄTTE ergehen können in den vergangenen Wochen. Ich war nicht im Krankenhaus, nahm keine Drogen und habe auch keine Geschlechtskrankheiten, noch bin ich schwanger oder haben einen Attentäter als Freund. Das einzige was ich habe ist eine nicht bestandene Klausur in Statistik und ich wollte lediglich deutlich machen, dass es doch hätte wesentlich schlimmer sein können, oder?
 
    
 
   Deine Sophie“
 
    
 
    
 
    
 
   Ja, liebe Leser, wie es mir beim Lesen dieser Email ergangen ist, können Sie sich sicher vorstellen: Ein wahres Wechselbad der Gefühle. Dabei ist sie nur durch eine Statistik-Klausur gefallen. Doch in diesem Zusammenhang fiel mir wieder ein, wie unterhaltsam Statistik eigentlich sein kann, was mich dann schließlich wieder ,runter auf den Boden‘ brachte. Sie glauben nicht, dass diese trockene Wissenschaft für Unterhaltung gut sein kann? Na dann lesen Sie selbst:
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   Unterhaltsame Statistik
 
    
 
    
 
    
 
   Sieht man sich einige Zahlen an, die von den Statistikern errechnet wurden, dann fragt man sich, ob es denn nichts anderes gäbe, was mehr Beachtung verdient. Aber so bescheren diese Zahlen immerhin neben Staunen guten Gesprächsstoff...
 
    
 
    
 
   Jeder Deutsche verzehrt im Laufe seines Lebens das 700- fache seines Körpergewichts. Das klingt vielleicht nicht viel, aber würde man die gesamte Menge an Nahrung auf 7,5 Tonnen LKW‘s laden, dann wäre die Schlange an LKW Fahrzeugen insgesamt 1,25 Kilometer lang. Eine Menge Nahrung also, wenn wir es uns auf einen Schlag vorstellen. Doch nicht nur das wurde errechnet, sondern auch, was wir im Einzelnen in einer durchschnittlichen Lebensdauer essen: Wir essen einen wahren Berg an Broten, dass wenn man alle Brote übereinander stapeln würde, der Berg eine Höhe hätte, die fast an die Zugspitze reichen würde. Doch wo Brot ist, ist auch Beilage. Denn wir essen ebenfalls drei Ochsen, vier Kälber, 300 Hühner, 75 Gänse, 100 Tauben (!!!), 5000 Fische, 5000 Eier, vier Tonnen Zucker und 500 Kilogramm Salz. Wer übrigens bei den Tauben staunt, der ist nicht allein. Wir sollen 100 Tauben im Laufe eines Lebens verzehren? Es ist so, sagt die Statistik. Also werde ich den nächsten Hühnchensalat im Supermarkt mal näher betrachten... Oder ist es der Chinese um die Ecke?
 
    
 
    
 
   Aber wo gegessen wird, da wird auch getrunken und auch hier gibt es Zahlen, die fast schon unglaublich klingen. Während eines durchschnittlichen Lebens trinkt der Mensch rund 45.000 Liter Flüssigkeit. Das ist die Menge von vier großen Tankwagen, die da durch den menschlichen Körper rauschen und eindrucksvoll zeigen, welch wundersamer Mechanismus unser Körper eigentlich ist. Dabei trinken wir 9.600 Liter Wasser, 9.300 Liter Bier, 8.100 Liter Wein, 5.000 Liter Milch, 10.800 Liter Kaffee und 1.875 Liter Tee. 
 
    
 
    
 
   Um der Vollständigkeit halber bei den Flüssigkeiten zu bleiben: Im Lauf eines durchschnittlichen Lebens rinnen insgesamt 25.550 Liter Speichel unsere Kehle hinunter und wir könnten im Leben insgesamt 270 Badewannen zu je 150 Liter mit Urin füllen. Tolle Zahlen nicht? A propos Ausscheidungen: Wir produzieren im Laufe des Lebens mehr als 5 Tonnen Kot, wobei die statistisch durchschnittliche Tagesmenge bei 192 Gramm liegt. Wen es interessiert? Fragen Sie die Statistiker, die das Leben derart unter die Lupe nahmen. Die zum Beispiel auch feststellten, dass der durchschnittliche Deutsche insgesamt 23 Stunden während seines Lebens schläft und dabei unbemerkt 8 Spinnen verschluckt. Aber wir schlafen natürlich nicht nur, wir sitzen während eines Lebens auch insgesamt 6 Stunden beim Essen zu Hause und 1,45 Jahre im Restaurant; wobei die Frauen 3,16 Jahre in der Küche stehen und der Mann nur 1,45 Jahre. 
 
    
 
    
 
   Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es auch -wen wundert es ernsthaft- beim Badezimmer. Denn während der Durchschnittsdeutsche 2 Jahre seines Lebens in der Wanne liegt und 3 Jahre im Badezimmer verbringt, sind hier die Werte für Frauen jeweils ca. 15% höher.
 
    
 
    
 
   Dafür widmen sich Männer mehr den Hobbys und der Freizeitgestaltung. Männer wenden insgesamt 380 Tage ihres Lebens für ihre Hobbys auf, Frauen nur 152 Tage. Acht Monate unseres Lebens vergeuden wir allein damit, unerwünschte E-Mails in den Papierkorb des Mailprogramms zu werfen und telefonieren während eines Lebens 1,45 Jahre lang, davon hängen wir allein 140 Tage in Warteschleifen. 
 
    
 
    
 
   Rauchen Sie? Auch hier weiß die Statistik mehr als Sie vielleicht hören wollen: Während eines Lebens raucht der durchschnittliche Raucher insgesamt 525.000 Zigaretten - 7.000 pro Jahr. Das sind knapp 2.800 Stangen, die da im Raucherleben weggepafft werden. Bei einem Schachtelpreis von 5,- € (50,- € pro Stange) wären das aktuell knapp 140.000 Euro, die der Raucher für seine Leidenschaft ausgibt. Weitere Preiserhöhungen nicht eingerechnet. Allerdings dient er damit auch dem Staatssäckel, denn bei einer Steuerbelastung von ca. 13 Cent pro Zigarette zahlt der durchschnittliche Raucher ganze 68.250 Euro Steuern an den Staat, dafür dass er seiner Leidenschaft frönt. Zugegeben, eine abstrakte Rechnung, da hier regelmäßig Steuersätze erhöht werden. 
 
    
 
    
 
   Bei solchen Zahlen könnte man schon insSchwitzen gelangen. Hoffentlich nicht zu sehr, denn das würde die Statistik beeinflussen, nach der wir im Laufe eines Lebens ganze 14.000 Liter Schweiß produzieren (zumindest die Männer unter Ihnen - Das sind 1,5 Tankwagen voll), Frauen hingegen nur 12.000 Liter (arbeiten die etwa weniger?). 
 
    
 
    
 
   Der durchschnittliche Deutsche kann nicht nur schwitzen, er kann auch reichlich weinen. Und zwar 4.900 Liter Tränenflüssigkeit, um genau zu sein. Diese Menge produziert er im Laufe seines Lebens. Wobei bei zwei Minuten weinen rund 50 Tränen fließen, von denen jede 15 Milligramm wiegt. Insgesamt ergeben etwa 66.000 Tränen einen Liter.
 
    
 
    
 
   Um die Flüssigkeiten noch zu komplettieren: Insgesamt schütte(l)t der Mann im Laufe eines Lebens 400 Milliarden Spermien und 53 Liter Spermienflüssigkeit mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 44,8 km/h aus, bei durchschnittlich 7875 mal Sex die er im Laufe seines Lebens hat. Bevor die Männer der Schöpfung jetzt vor Freude über die statistisch gesehen noch bevorstehenden amourösen Erlebnisse an die Decke springen, in dieser Zahl ist die Masturbation mit einbegriffen - statistisch also 2.000 mal weniger Sex, denn so oft soll der Mann statistisch gesehen den Sex mit sich selbst genießen. 
 
    
 
    
 
   Aber laufen Sie jetzt bitte nicht gleich weg, das könnte eine andere Statistik verfälschen. Denn statistisch gesehen machen wir ,nur‘ 50 Millionen Schritte im Laufe des Lebens und legen dabei 40.000 Kilometer zurück - Einmal um den ganzen Erdball. 
 
    
 
    
 
   Nicht zuletzt küssen wir rund 100.000 Mal in unserem Leben, also gehen insgesamt rund 14 Tage unseres Lebens für Küsse drauf - Verhältnismäßig wenig, finden Sie nicht? Verhältnismäßig viel hingegen ist diese Zahl: 547.500 nämlich - So oft pupsen wir im Laufe eines Lebens und entlassen dabei jeweils rund ein Liter Gas in die Atmosphäre. Das ist in etwa ein mittlerer Heißluftballon, der damit gefüllt werden könnte. 
 
    
 
    
 
   Doch die größte Zahl des Lebens kommt jetzt: 14.285.714.285.700. Das sind mehr als 14 Billionen (also 14.000 Milliarden). So viel CD‘s würde jeder Mensch füllen, wenn er sein ganzes Leben in Worte fassen und anschließend digitalisieren würde. Diese Zahl bescherte uns übrigens der britische Telefonanbieter British Telecom. Ob das Unternehmen ausrechnen wollte, wie viel man maximal verdienen kann, wenn jeder Mensch ununterbrochen telefonieren würde...?
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   Die verzwickte Statistik
 
    
 
    
 
    
 
   Wenn es um die Sicherheit der Fortbewegungsmittel geht, überschlagen sich regelmäßig Verkehrsverband, die Fluggesellschaften und die Bahn damit, dass sie natürlich das sicherste Fortbewegungsmittel bieten. Jeder hat auch in seiner Argumentation Recht. Die Unterschiede erklären sich nämlich nur daraus, dass jeder für sich die Statistiken anders liest und interpretiert. Doch das wirklich sicherste Beförderungsmittel ist weder Fahrrad, Bahn, Bus oder Flugzeug, nein, es ist der Fahrstuhl. Der ganz gewöhnliche Aufzug, der durch die Technik als ,Beförderungsmittel‘ eingestuft ist und dadurch mit Flugzeug, Bahn und Bus auf einer Linie steht. In einem Aufzug ereignet sich rein statistisch gesehen nämlich nur alle 160 Millionen Kilometern Fahrt ein Unfall. Auch wenn es im Hinblick auf Leibesertüchtigung vielleicht ab und an ratsamer wäre, die Treppe zu nehmen, dann dürfte Sie interessieren, dass die Unfallgefahr beim Treppensteigen statistisch gesehen rund fünfmal höher ist. 
 
    
 
    
 
   Dass die Statistik zuweilen skurrile Fakten hervor bringt wird auch an den folgenden Beispielen deutlich. Alles echte Beispiele aus der Welt der Statistik:
 
    
 
    
 
    
 
   Es ist 5x wahrscheinlicher von einem Stuhl getötet zu werden als von einem Hai. 
 
    
 
    
 
   Im Vatikan gibt es zwei Päpste pro km². 
 
    
 
    
 
   Jährlich werden mehr Menschen durch Esel getötet als durch Flugzeugabstürze. 
 
    
 
    
 
   Die Durchschnittstafel Schokolade enthält 8 Insektenbeine. 
 
    
 
    
 
   In China sprechen mehr Menschen Englisch als in den Vereinigten Staaten von Amerika. 
 
    
 
    
 
   Anteil der Eltern Halbwüchsiger, die diese durch Androhung von Strafen zur Mithilfe im Haushalt bewegen können: 8 Prozent.
 
    
 
    
 
   Anteil der Eltern Halbwüchsiger, die diese durch Erhöhung des Taschengelds zur Mithilfe bewegen können: 20 Prozent.
 
    
 
    
 
   Anteil der Eltern Halbwüchsiger, die diese durch Lob zur Mithilfe bewegen können: 71 Prozent. 
 
    
 
    
 
   Im Durchschnitt haben Menschen mehr Angst vor Spinnen als vor dem Tod. 
 
    
 
    
 
   Man stirbt eher an einem Champagner-Korken als von einer giftigen Spinne. 
 
    
 
    
 
   In städtischen Schwimmbädern kommst du während einer Stunde Schwimmen in Kontakt mit einem halben Liter Urin.
 
    
 
    
 
   Die durchschnittliche jährliche Menge an Fastfood enthält 12 Schamhaare. 
 
    
 
    
 
   Während deines Lebens werden 22 fremde Menschen deinen Wäschekorb durchsuchen. 
 
    
 
    
 
   Pro Tag atmest du einen Liter Darmgase anderer Menschen ein. 
 
    
 
    
 
   Laut einer Studie sind die aggressivste Bevölkerungsgruppe die Zweijährigen.
 
    
 
    
 
   Der durchschnittliche Regentropfen erreicht eine Geschwindigkeit von 35km pro Stunde. 
 
    
 
    
 
   Es ist wahrscheinlicher, dass man im Lotto gewinnt, als dass man von einem Hai angegriffen wird. 
 
    
 
    
 
   Es bleibt beim Hai: Laut Statistik der Unfallversicherung sterben pro Jahr mehr Menschen durch herabfallende Kokosnüsse als durch einen Hai-Angriff. 
 
    
 
    
 
   57% von britischen Schulkindern denken, dass Deutschland das langweiligste Land in Europa ist.
 
    
 
    
 
   7 von 10 britischen Hunden bekommen Weihnachtsgeschenke von ihren Herrchen.
 
    
 
    
 
   Jede vierte in Großbritannien gegessene Kartoffel ist eine Pommes.
 
    
 
    
 
   Manchmal sind die Ergebnisse dieser Wissenschaft einfach zu skurril, als dass sie in Vergessenheit geraten sollten.
 
    
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Nachdem mich diese Zahlen wieder ,ernüchterten‘ fiel mir der Fall einer Studentin ein, über die ich in meinem Buch „Recht skurril - Die kuriosesten Fälle vor Gericht“ schon geschrieben habe und der von einer Studentin handelte, die tatsächlich auf eine weibliche Form des Abschlusses bestand:
 
    
 
    
 
    
 
   Wenn Eitelkeit nicht zum Ziel führt
 
    
 
    
 
   Eitelkeit trifft auf das Recht: So könnte man den folgenden Fall auch überschreiben, bei dem es um das Ego einer frisch gebackenen Tierärztin geht und der beim erkennenden Verwaltungsgericht Hannover (Aktenzeichen 6 A 1529/98) sicher den einen oder anderen Lacher auslöste. 
 
    
 
    
 
   Es ging darum, dass einer erfolgreichen Absolventin der Tierärztlichen Hochschule in Hannover nach ihrer Promotion der Titel „doctor medicinae veterinae“ verliehen wurde. Kurz gesagt also: Veterinär bzw. Tierarzt. Doch an statt sich über diesen Titel zu freuen (wie es vermutlich Jeder am Ende eines Studiums tun würde), fand die Absolventin in diesem Titel einen Grund zur Klage. Denn, so führte sie an, dieser Titel sei zu „männlich“. Sie wolle stattdessen den Titel „doctora“ verliehen bekommen und nicht „doctor“. Dabei wusste sie sehr wohl, dass es im Lateinischen den Titel „doctora“ nicht gibt, dieses also ein Kunstwort ist und nicht in der Tradition der üblicherweise auf Latein verliehenen Titel an Hochschulen. Aber dieses „doctora“ klang eben weiblicher und deshalb wollte sie es so haben. Grund genug, eine entsprechende Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht einzureichen. 
 
    
 
    
 
   Die Richter nahmen die Klage zur Entscheidung an und machten der Klägerin auch direkt Hoffnung, Ja, so führten die Richter aus, die Klägerin habe tatsächlich einen Anspruch auf einen „weiblichen“ Titel und müsse nicht den bis dahin immer sowohl an Männer wie auch an Frauen verliehenen männlichen Titel „doctor“ annehmen. Die Universität, so die Richter weiter, sollten also der Klägerin den weiblichen Titel verleihen. Doch jetzt erhielt die Klägerin nicht den gewünschten Titel „doctora“, den es im Lateinischen nicht gibt, sondern den korrekten weiblichen Titel „doctorix“. Als die Klägerin dagegen aufbegehrte, führten die Richter aus, dass die Organe der Bundesrepublik Deutschland weder das Recht noch die Pflicht hätten, die lateinische Sprache so anzupassen und zu verändern, bis es passt. Da der Klägerin der erstrittene weibliche Titel „doctorix“ aber zu sehr nach Asterix und Obelix klang und sie die Lächerlichkeit fürchtete, lehnte sie diesen schließlich resigniert ab. 
 
    
 
    
 
   Tja, manchmal bekommt man vor Gericht eben viel mehr Recht, als man eigentlich wollte.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Hoffentlich würde meine Tochter nicht so pingelig sein, aber dafür müsste sie erst einmal das Studium bestehen und ihre Email ließ mich wirklich nicht mehr wirklich voller Hoffnung sein. 
 
    
 
    
 
   Dass das Recht sehr skurril sein kann und teilweise zu geradezu absurden Entscheidungen führt, beweisen auch andere Fälle, über die ich in meinen Büchern geschrieben habe. Hier eine Auswahl davon, die in eine „Best of“- Ausgabe wie diese zweifellos herein gehören. Viel Vergnügen bei den Highlights der skurrilsten Entscheidungen deutscher Gerichte!
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 



Kapitel II - Das skurrilste aus deutschen Gerichtssälen
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   Der bissige Hund
 
    
 
    
 
   Einen Fall, bei dem man sich sehr gut selbst die Frage stellen kann, wie man an der Stelle des Richters entschieden hätte, liegt in den Archiven des Landgerichts in Bückeburg unter dem Aktenzeichen 2 O 277/96 versteckt. Stellen Sie sich vor, Sie wären Richter oder Schöffe in einem Prozess und hätten über einen Sachverhalt wie diesen zu richten:
 
    
 
    
 
   Es ist Vorweihnachtszeit, die Geschäfte sind weihnachtlich dekoriert und aus den Eingängen der Geschäfte und Supermärkte dringt weihnachtliche Musik zu den vorbeigehenden Passanten in der Fußgängerzone. In eben jener vorweihnachtlichen Zeit spazierte eine Frau, nennen wir sie der Einfachheit halber und zum Fest passend „Maria“, durch die abendliche Fußgängerzone. Mit sich führte sie ihren Hund, der bei dieser Gelegenheit gleich sein Geschäft verrichten sollte. Ohne erkennbaren Grund warf sich der Hund, ein Rüde, plötzlich neben einer mit Weihnachtsbeleuchtung dekorierten Laterne in der Fußgängerzone auf den Boden und jaulte. Als sich Maria besorgt zu ihrem Hund herunter beugte, um nach ihm zu sehen, biss dieser plötzlich und unerwartet zu. Die Bisse waren dabei so heftig, dass sie sich an beiden Händen mehrere schwere Wunden und Quetschungen zuzog. Der Mittelfinger wurde bei diesem Vorfall derart in Mitleidenschaft gerissen, dass er seither nicht mehr gebrauchsfähig ist. Maria war derart schwer schockiert, dass sie daraufhin eine Elektrofirma damit beauftragte, den Mast näher zu untersuchen, da sie annahm, der Hund habe durch die Weihnachtsbeleuchtung einen Stromschlag erlitten. Tatsächlich stellte die beauftrage Elektrofirma fest, dass durch die Nässe eine undichte Stelle am Kabel dieser dekorativen Beleuchtung den Boden in der näheren Umgebung unter Strom gesetzt haben könnte und der Hund dadurch den Stromschlag erlitten habe, in dessen Folge er sein Frauchen so unerwartet biss. Maria sah die Stadt als Betreiberin der dekorativen Weihnachtsbeleuchtung in der Haftung und verlangte Schadenersatz in Höhe von 1.000 DM. Immerhin trage sie die Sorgfaltspflicht für die Sicherheit der von ihr eingesetzten Lichtanlage und müsse deshalb auch regelmäßig prüfen, ob sich derartige Unfälle mit so schweren Folgen ereignen könnten.
 
    
 
    
 
   Die Stadt als beklagte Partei argumentierte in dem Fall, dass die eingesetzte Anlage grundsätzlich ungefährlich sei. Nicht nur seien selbst bei einem kleinen defekt Menschen am Kabel nie gefährdet gewesen (tatsächlich eine physikalische Unmöglichkeit durch die Schuhe, die in einem solchen Fall Passanten schützen würden) und zum Anderen urinierte der Hund so ungünstig gegen das Kabel, dass er dadurch einen Stromschlag erlitt. Hätte die Klägerin darauf geachtet, dass der Hund nicht gegen das Stromkabel uriniert, hätte sich dieser Unfall erst gar nicht ereignen können. Somit können die Stadt nicht haftbar gemacht werden, wenn die Klägerin und Hundehalterin ihre Aufsichtspflicht gegenüber dem Haustier verletze und dieses dann einen solchen Unfall erleide. Sollte das Kabel defekt gewesen sein, so habe dies nicht vorhergesehen werden können, da die Beleuchtung funktionierte und somit kein Verantwortlicher sehen konnte, dass das Kabel eventuell beschädigt war. In jedem Fall kann also der Stadt nichts vorgeworfen werden, da sie alle „Verkehrssicherheitspflichten“ (so heißt das im Juristen-Deutsch) erfüllt habe.
 
    
 
    
 
   Nun liebe Leser, wie würden Sie entscheiden in einem solchen Fall und wie denken Sie, hat das Gericht entschieden? Trägt die Stadt wirklich die Haftung, wenn ein Hund gegen ein Kabel uriniert und daraufhin einen Schlag erhält, in dessen Folge er sein Frauchen beißt? Oder war die Hundehalterin Schuld, da sie ihren Hund einfach gegen eine Laterne hat urinieren lassen, um die eine elektrische Dekoration zum Weihnachtsfest angebracht war? Muss man tatsächlich jeden Zentimeter eines Kabels überprüfen, wenn man nach dem Einschalten des Stromes sieht, dass die Anlage funktioniert; ja, hätte man überhaupt einen Anlass dazu, wenn sich kein erkennbarer Fehler in der Installation zeigt? 
 
    
 
    
 
   An diesem Fall zeigt sich, wie kompliziert Entscheidungen sein können und dass diese nicht immer mit reinem gesunden Menschenverstand erklärbar sind. Denn sagt man aus dem Bauch heraus in diesem Fall spontan, die Hundehalterin hätte Obacht geben können, dass der Hund nicht gegen ein Stromkabel und eine elektrische Anlage uriniert, von der selbst mit einem kleinen Schaden in der Ummantelung des Kabels nie eine ernsthafte Gefahr für Menschen ausgegangen wäre, schon gar nicht aus diesem Umstand der klare Beweis zu erbringen ist, dass der Biss in einem direkten Zusammenhang mit eben jenem Stromschlag steht, der eine Haftung gegen die Stadt begründen würde, so kamen die Richter des Landgerichts Bückeburg zu einem ganz anderen Urteil. Die Richter konnten in dem vorliegenden Fall sehr wohl eine direkte Haftung der Stadt erkennen und sahen einen direkten Zusammenhang darin, dass der Hund nie gebissen hätte, wenn er eben jenen leichten Schlag nie erhalten hätte. Sie entschieden, dass die Stadt als Besitzerin der Lichtanlage das Kabel vor der Inbetriebnahme hätte intensivst prüfen müssen und sprachen der Hundehalterin die geforderten 1.000,- DM Schadenersatz zu. Die ledigliche Prüfung der Lichtanlage auf Funktionsfähigkeit hätte nicht ausgereicht und somit hätte die Stadt ihre Verkehrssicherungspflicht nicht ausreichend erfüllt, erst Recht vor dem Hintergrund, dass jene Anlage schon seit zwanzig Jahren regelmäßig zur Weihnachtszeit verwendet wurde. Tja, was soll man dazu sagen? Für Nicht-Juristen wäre angesichts der vorausgehenden Funktionsfähigkeit der Anlage und der damit verbundenen Zuverlässigkeit von 20 Jahren dieser Umstand wohl eher ein Zeichen von der Qualität der Anlage als ein Anlass, an ihr zu zweifeln. Denn wer kommt schon auf das Gedankenspiel, dass ein an das Kabel urinierender Hund einen leichten Schlag erleidet, in dessen Folge er sein Frauchen in die Hand beißt, finden Sie nicht....? Die Jurisprudenz ist teilweise eben so abgehoben, dass sie den gesunden Menschenverstand ab und an auch mal übersteigt.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Aus blond mach grün
 
    
 
    
 
    
 
   Ähnlich skurril stellt sich auch der folgende Fall dar, bei dem das Amtsgericht Bad Homburg unter dem Aktenzeichen 2 C 109/97 -10 gefragt war. Man staunt doch tatsächlich immer wieder, mit welchen Fragen sich Gerichte befassen müssen. Erneut ein Fall, bei dem sich die Geister scheiden werden.
 
    
 
    
 
   Der Sachverhalt liest dabei gar nicht so kompliziert, wie sie jetzt lesen werden: Eine junge Frau, nennen wir sie in diesem Fall „Uschi“ freute sich schon seit Monaten auf ihren Urlaub und die Fahrt nach Spanien. Sommer, Sonne, Erholung am Pool in den schönsten Wochen des Jahres. Uschi ist dabei eine junge Frau, die sehr bedacht auf ihr äußeres Erscheinungsbild ist und regelmäßig sehr viel Zeit mit Körperpflege und ihrer Schönheit verbringt. So wollte sie auch am Tag vor Urlaubsantritt auf Nummer sicher gehen und färbte sich dieses Mal die Haare stärker als sonst mit dem gewohnten Blond. Immerhin sollte es die starke Sonneneinstrahlung überstehen und auch nach 14 Tagen unter spanischer Sonne noch strahlend hell leuchten. Vermutlich las sie nicht die Packungsbeilage und die Hinweise, mit welchen Stoffen die Haarfarbe nicht verträglich ist, denn  als sie am ersten Tag des Urlaubes in den Hotelpool stieg und dort ausgiebig das feuchte Vergnügen genoss, passierte etwas für Uschi vollkommen Unvorhergesehenes: Sie entstieg elegant und sehr fraulich den Pool und stellte fest, dass sich die anderen Gäste am Pool über sie lustig zu machen schienen. Überall sah sie in grinsende Gesichter und vorgehaltene Hände, hinter denen andere Gäste scheinbar über sie tuschelten. Mit Schamröte im Gesicht schnappte sie ihr Handtuch von der Liege und ging schnellen Schrittes in ihr Zimmer zurück. Dort ereilte sie beim Blick in den Spiegel ein Schock, den sie so schnell nicht vergessen wird. Ihre komplette, erst gestern gefärbte Haarpracht erstrahlte in einem leuchtenden Grün und ließ sie aussehen wie ein kleiner Troll. 
 
    
 
    
 
   Uschi bedeckte sofort ihr Haupt und stürmte zum Zimmer eines befreundeten Pärchens,das ebenfalls mit ihr gereist war. Nach einem erregten Klopfen öffnete der Mann das Zimmer und ließ Troll – Uschi herein. Dort im Zimmer zeigte sie ihr Dilemma und war fix und fertig. Der Mann wusste nach einigem Überlegen eine Antwort für die Frage nach der Ursache der neuen Haarpracht und sagte, dass die Haarfarbe vermutlich mit dem Chlor im Wasser reagierte und somit diese neue Farbe hervorbrachte. Die Freunde fanden heraus, dass das Wasser im Pool am Morgen immer sehr stark gechlort wurde, da sich ein Teil des Chlors in der heißen Sonne verflüchtigt und man ansonsten am Nachmittag oder Abend nicht mehr die erforderliche Chlorkonzentration im Pool habe, um noch die gewünschte Wirkung zu erzielen. Diese hohe Konzentration am frühen Morgen ist für Badegäste unbedenklich, nur löste diese eben eine chemische Reaktion mit den gefärbten Haaren aus. 
 
    
 
    
 
   Uschi überwand die Blamage und verlangte nach ihrer Rückkehr eine Erstattung eines Teils ihrer Reisekosten sowie ein zusätzliches Schmerzensgeld für die erlittene Schmach vom Veranstalter. I immerhin habe ihr niemand gesagt, dass die hohe Chlorkonzentration im Poolwasser am frühen Morgen eine solche Reaktion auslösen könnte. 
 
    
 
    
 
   Das Amtsgericht Bad Homburg nahm diesen Fall zur Entscheidung an und lauschte interessiert den Argumentationen der zerstrittenen Parteien. Der beklagte Veranstalter wies darauf hin, dass eine solche erhöhte Konzentration von Chlor im Wasser in den Stunden direkt nach dem Zufügen des Chlors absolut üblich sei und keine gesundheitsschädigende Wirkung habe. Zudem sei so sichergestellt, dass das Chlor auch noch später am Tag wirken kann und damit den Gästen ganztags ein unbedenkliches Badevergnügen beschere. Außerdem hätte die Klägerin Uschi wissen müssen, dass Chlor und Haarfärbemittel miteinander reagieren könnten, wenn sie sich nur vorher über die Zusammensetzung informiert hätte. Damit könnte man also nicht den Reiseveranstalter für diese Blamage und den versauten Urlaubstag haftbar machen und solle doch die Klage abweisen.
 
    
 
    
 
   Nun, liebe Leser: Wie würden Sie entscheiden in einem solchen Fall? Ist es ein Reisemangel, wenn der Veranstalter dafür sorgt, dass auch am Abend noch genug Chlor im Wasser ist, dass man ohne Bedenken ins erfrischende Nass springen kann, da ein Teil des Chlors sich unter brennender Sonne verflüchtigt und deshalb am frühen Morgen eine höhere Dosierung erforderlich macht, zumal man im Laufe des Tages die Badegäste nicht durch Arbeiter am Pool belästigen möchte, die ständig den Chlorgehalt überprüfen müssen? Kann es die Verantwortung des Veranstalters sein, wenn ein Badegast in Eigenverantwortung ein Haarfärbemittel einsetzt, dass mit dem Chlor reagiert und müssen für solche Fälle Warnschilder angebracht sein? 
 
    
 
    
 
   Sehr „salomonisch“ entschied hier das erkennende Gericht und sprach der Klägerin Uschi eine Reisepreisminderung in Höhe von 10% des ursprünglichen Reisepreises zu, da die erhöhte Chlorkonzentration von Seiten des Veranstalters vermeidbar war und niemand damit rechnen konnte, dass diese Überdosierung stattfindet. Was das Gericht allerdings ablehnte, war das geforderte Schmerzensgeld für die erlittene Schmach. Immerhin hätte bei ein wenig Kenntnis des Färbemittels eine solche Folge abschätzbar gewesen sein müssen, erst Recht, da der Veranstalter vorher nicht wissen müsste, dass ein Gast ein solches Färbemittel einsetzt. 
 
    
 
    
 
    
 
   Was lernen wir daraus? Hätte Uschi im Meer gebadet, wäre sie vielleicht als Meerjungfrau der See entstiegen, aber nicht als grüner Troll dem Pool.... Oder anders ausgedrückt: Im Meer baden entlastet deutsche Gerichte. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Warum rülpset und furzet ihr nicht, hat es Euch nicht geschmeckt?
 
    
 
    
 
   Mit diesem abgewandelten Luther-Zitat kann man wohl den kommenden Fall am besten zusammenfassen, der ebenfalls eine Reisepreisklage beinhaltete und das Amtsgericht in Hamburg mehrere Tage unter dem Aktenzeichen 9 C 2334/94 beschäftigte. 
 
    
 
    
 
   Ein enttäuschter Kläger wollte nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub vom Reiseveranstalter eine nachträgliche Minderung des Reisepreises und machte dafür vor Gericht gleich mehrere Reisemängel geltend. Was war geschehen? Der Mann buchte preisbewusst einen Pauschalurlaub in einem 1 – Sterne – Hotel. Dort stellte er jedoch enttäuscht fest, dass das Klientel, das solche sehr günstigen Unterkünfte nutzt, ein Verhalten zeigt, welches ihm nicht zusagte: Andere Gäste erschienen nicht im Smoking oder in eleganter Abendgarderobe zum Buffet, sondern kamen in Badeshorts und mit Flip-Flops, um die Schlacht am Buffet zu schlagen. Zudem verbreiteten sie dort vollkommen ungehindert ihre Körpergerüche und rülpsten sogar hörbar. 
 
    
 
    
 
   Martin Luther hätte dies vermutlich als Zeichen dafür gedeutet, dass das Essen auch in solchen Unterkünften nicht nur satt macht, sondern auch mundet, sodass man sich gern den Magen vollschlägt. Doch der Kläger sah hierin einen erheblichen Reisemangel und forderte Geld vom Veranstalter zurück. 
 
    
 
    
 
   Der Richter am Amtsgericht Hamburg (vermutlich selbst häufiger Gast in Unterkünften, die mit weitaus mehr Sternen gesegnet sind) entschied in dieser Klage zu Gunsten des Veranstalters. Weder sei Badekleidung am Buffet, noch ausströmende Körpergerüche oder Rülpsen dort im Restaurant ein Reisemangel, der zu einer Reisepreisminderung berechtigt. Gäste von Ein-Sterne-Hotels müssten mit einer Klientel rechnen, die sich derart verhält. Ein Reisemangel kann das Verhalten anderer Gäste nicht sein, schon gar nicht, wenn die Art der Unterkunft diese Gäste erwarten lässt. 
 
    
 
    
 
   Ist dem noch etwas hinzuzufügen...?
 
    
 
    
 
   Übrigens entschied das Amtsgericht Frankfurt unter dem Aktenzeichen 81 C 842/01-83 ebenfalls einen Fall, bei dem das Verhalten von Mitreisenden einen Reisemangel darstellen sollte. Ein Fluggast hatte geklagt, die schnarchenden Gäste während eines längeren Fluges hätten ihn erheblich gestört und das stelle einen Reisemangel dar, der zu einer Kostenerstattung führen müsse. Er konnte sich in der Maschine diesem Schnarchen nicht entziehen und musste es deshalb ertragen. Der Richter hier im vorliegenden Fall sah die Klage jedoch als etwas übertrieben an und schob direkt zu Beginn einen Riegel vor, indem er die Klage abwies und den Ersatzanspruch des klagenden Flugpassagiers ablehnte. Schnarchen während des Flugs sei, gleichgültig ob in der Economy oder in der Business Klasse, allenfalls eine Unannehmlichkeit, nicht jedoch ein Reisemangel. 
 
    
 
    
 
   Sie sehen, nicht alle Klagen müssen zum Ziel führen, seien sie auch noch so kreativ....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Tierisch in der Luft
 
    
 
    
 
   Für einen kurzen Moment bleiben wir noch in der Luft und betrachten einen kuriosen Fall, der vor dem Oberlandesgericht in Hamm unter dem Aktenzeichen 13 U 194/03 entschieden wurde und bei dem man sich erneut fragt, wie man ohne Gesetzbuch und nur mit dem gesunden Menschenverstand entschieden hätte. 
 
    
 
    
 
   Folgender Sachverhalt musste von den Berufsrichtern beurteilt und entschieden werden: Während des Landeanfluges auf ein kleines Flugfeld geriet ein Kleinflugzeug der Marke Cessna in einen Schwarm Brieftauben, die einem örtlichen Züchter gehörten. Der Terminus „gehörten“ auch deshalb, weil diesen Zusammenprall einige der Tiere, die in den Zeiten ohne funktionierende Post die Briefe zustellen, verschieden sein dürften und zum obersten Postboten gerufen wurden. Aus diesem Schwarm der geflügelten Postzusteller gelang es einer besonders tapferen, sich gegen die Errungenschaften der modernen Ingenieurskunst auflehnenden, Taube in einer geradezu waghalsigen Aktion in die Turbine des Kleinflugzeuges zu stürzen und dort einen erheblichen Motorschaden anzurichten. Ob es der Taube darum ging, die erkannte geflügelte Konkurrenz in der Postzustellung mit diesem Attentat zu verhindern, oder aber ob es nur Zufall war, dass sie in die Turbine geriet, konnte auch vor Gericht nicht geklärt werden. Dafür wurde aber die Frage geklärt, ob der Halter der Brieftauben für den Schaden an der Turbine finanziell haften muss. Immerhin waren es seine geflügelten Tiere, die hier im Rahmen ihrer natürlichen Fortbewegung in ihrem natürlichen Lebensraum das Kleinflugzeug in seinem Landeanflug störten. 
 
    
 
    
 
   Das Oberlandesgericht in Hamm jedenfalls sah es als erwiesen an, dass auch in einem solchen Fall die sogenannte „Tierhalterhaftung“ des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 833 BGB) greift und der Halter die notwendige Sorgfaltspflicht verletzte, indem er nicht verhinderte, dass seine Tiere einen solchen Schaden anrichteten. Die erkennenden Richter jedenfalls verurteilten den Brieftaubenzüchter mit Verweis auf die Tierhalterhaftung dazu, die Hälfte des Ersatzteiles für die defekte Turbine zu bezahlen, immerhin stolze 10.500,- €. 
 
    
 
    
 
    
 
   Dafür muss man schon viele Briefmarken verkaufen....
 
    
 
    
 
    
 
   *** 
 
    
 
    
 
   Unglück im Glück
 
    
 
    
 
   Ausnahmsweise eine juristische Anekdote, die sich nicht in einem deutschen, sondern in einem amerikanischen Gerichtssaal zugetragen haben soll. Eine Geschichte, die dermaßen originell und skurril ist, dass sie einfach in eine Sammlung wie diese hinein gehört, wie Sie gleich selbst lesen werden. 
 
    
 
    
 
   Wie wir alle wissen, gelten amerikanische Juristen als besonders clever, smart, originell und vor Wortwitz sprühend. Grund genug, dass regelmäßig neue Filme und Serien mit derartigen Hauptfiguren aus der Taufe gehoben werden und über den Bildschirm oder die Kinoleinwand flimmern. Besonders beeindruckend sind dabei die hitzigen Wortgefechte, die angewandten Tricks und die teilweise grenzwertigen Taktiken, denen sich diese Anwälte bei ihrer Arbeit im Sinne der Mandanten bedienen. Vielleicht sind das auch die Gründe, weshalb dieser Berufsstand diese besondere Anziehungskraft ausübt. 
 
    
 
    
 
   Ein Anwalt aus Charlotte, US Bundessaat North Carolina, bewies, dass man mit anwaltlicher Taktik, Logik und Arglist so ziemlich alles gewinnen kann, diese Siege aber dann nichts mehr zählen, wenn die andere Seite sich als ebenso smart und clever erweist. Aber immer der Reihe nach:
 
    
 
    
 
   Zigarren erfreuen sich vieler Liebhaber und sind in den verschiedensten Ausführungen zu haben. Es gibt die ,üblichen‘ Zigarren, die für wenige Euro beim Händler erhältlich sind und es gibt jene Zigarren, denen besondere Eigenschaften zugeschrieben werden und ganz besonders ,exklusiv‘ sein sollen, sodass diese entsprechend viel Geld kosten. Nach oben sind dabei kaum Grenzen gesetzt was den Preis angeht. Je edler die Zigarren, desto anspruchsvoller die Lagerung. Während günstige Zigarren kaum den Weg in die edlen Holzboxen mit eingebauten Feuchtigkeitsspendern finden, ist dies bei den edlen Glimmstängeln schon anders. Sie werden in kleinen Holzboxen, den ,Humidoren‘ aufbewahrt, die dafür sorgen, dass der Tabak nicht austrocknet und immer eine erforderliche Luftfeuchtigkeit halten. 
 
    
 
    
 
   Solche edlen und exklusiven Zigarren, 24 an der Zahl, kaufte sich ein Anwalt aus dem schönen Städtchen Charlotte im US-Bundessaat North Carolina. Vorausblickend wie er war und in großer Sorge, dass den teuren Zigarren etwas zustößt entschloss er sich, diese Zigarren zu versichern. Verständlich, reden wir doch hier über einige Zigarren im Wert von immerhin 15.000 US $. So bestellte er einen befreundeten Versicherungsmakler in seine Kanzlei und man redete über die Details der gewünschten Versicherung. Schnell einigte man sich und schließlich wurde zwischen dem Anwalt und der von dem Makler vertretenen Versicherung ein Vertrag über eine Feuerversicherung geschlossen.
 
    
 
    
 
   Am kommenden Abend, nach einem sehr langen und anstrengenden Tag vor Gericht, setzte sich der Anwalt wie gewohnt am Ende eines anstrengenden Tages auf die Couch in sein Büro und beschloss, eine der edlen Zigarren zu rauchen, um den Tag in angemessenem Stil Revue passieren zu lassen. Dabei kamen seine Gedanken auch zu dem abgeschlossenen Versicherungsvertrag über die Zigarren, den er noch auf seinem Schreibtisch liegen hatte. Er holte ihn zu sich auf die Couch und las ihn noch einmal mit seinem anwaltlichen Scharfsinn durch. Man weiß nicht was ihn dabei ,geritten‘ hat oder wie es dazu kam, aber er fand eine ,Lücke‘ in den Formulierungen der Konditionen, die ihn zugleich auf eine geniale Idee brachte. Die Folgetage beendete er daraufhin bewusst mit einer der teuren Zigarren, die er jeweils intensivst genoss. Nach einigen Wochen war die Holzschatulle leer und die 24 Zigarren vollständig aufgebraucht. Kein Problem, so dachte sich der Anwalt, und setze ein Schreiben an die Versicherung auf. Darin forderte er den finanziellen Ersatz für die Zigarren und führte als Begründung auf, dass diese Zigarren im Zuge ,mehrerer kleiner Feuerschäden‘ vernichtet worden seien. Die Versicherung zögerte nicht lange mit der Antwort und der darin enthaltenen Weigerung einer Ersatzzahlung aus der Versicherung, immerhin habe der Anwalt die Zigarren entsprechend des vorgesehenen Zweckes bestimmungsgemäß verwendet. 
 
    
 
    
 
   Doch diese Ablehnung konnte den Anwalt nicht stoppen und er reichte bei dem zuständigen Gericht Klage gegen die Versicherung ein, in der er den Ersatz des Schadens forderte. Die Klage überraschte das Gericht und der Richter machte mehr als deutlich, dass er die Klage für unverschämt hielt. Dennoch gab er der Klage statt und sprach dem Anwalt nach Prüfung der Versicherungsunterlagen die geforderte Summe zu. Denn die Versicherungspolice lautete, wie bei Versicherungen gegen Brandschäden üblich, dass sie gegen ,jede Art von Brandschäden‘ gelte. Es gab also keinen Ausschlussgrund, welche Art Feuer nicht durch die Versicherung abgedeckt war. 
 
    
 
    
 
   Die Versicherung erkannte zähneknirschend, dass ihr ein Malheur passiert ist und beschloss zu zahlen. Nicht nur wäre eine zweite Instanz gegen das Urteil teuer geworden, es war angesichts des Versicherungsvertrages auch fraglich, ob ein anderer Richter anders entscheiden würde. So wanderte wenige Stunden nach dem Prozess ein Scheck in Höhe von 15.000 US $ an den cleveren Anwalt. 
 
    
 
    
 
   Aber hier hatte der Anwalt die Rechnung ohne die Versicherung und deren Anwalt gemacht. Denn kaum löste er den Scheck ein, verschaffte sich also den Vermögensvorteil aus der Versicherung, klickten die Handschellen. Die Versicherung ließ den Anwalt mit der Begründung der 24-fachen Brandstiftung verhaften. Der Anwalt habe, so die Versicherung, ,vorsätzlich versichertes Eigentum in Brand gesetzt‘, um sich aus den Schäden zu bereichern. Pech für den Anwalt, dass der gleiche Richter entscheiden musste, der die Klage auf Schadenersatz aus der Versicherung schon für mehr als dreist hielt. Das Resultat waren für jede Zigarre, die vorsätzlich in Brand gesteckt wurde, ein Monat Haft ohne Bewährung und 1.000,- US $ Geldstrafe - Insgesamt als 2 Jahre Haft und 24.000,- US $ Strafe. Teure Zigarren, im wahrsten Sinne des Wortes. 
 
    
 
    
 
   Tja, auch wenn einige Anwälte immer wieder denken, sie seien besonders clever und unschlagbar, so sollten sie dabei nicht vergessen, dass es auch andere Anwälte gibt, die das Spiel ebenso beherrschen....
 
    
 
    
 
   (Anmerkung: Dieser Anekdote können leider kein Aktenzeichen oder genaue Zeitangaben zugeordnet werden. Sie wurde vor mehreren Jahren veröffentlicht und kursiert seit dem - auch in anderen Variationen - regelmäßig durch die juristischen Kommentare oder findet sich auch so oder abgewandelt hin und wieder in einigen Zeitungen wieder. Ist es tatsächlich so passiert? Oder ist es einfach nur eine Anekdote, die eindrucksvoll zeigt, wie das Gerichtssystem in den USA funktionieren kann? Ich muss zugeben, ich weiß es auch nicht, aber fand diese Geschichte dennoch so schön, dass ich sie Ihnen, liebe Leser, nicht vorenthalten wollte.)
 
    
 
    
 
   ***
 
   

 
   Aber, aber... Wer wird denn hier keinen Spaß verstehen?
 
    
 
    
 
   Einen Spaß der besonderen Art erlaubte sich ein am Familiengericht tätiger Richter in München. Eine Verhandlung sollte terminiert werden, in der es um Unterhaltsansprüche und deren Bemessung für die allein erziehende Mutter gehen sollte. Eine Dame, die -wie es sich im Nachhinein heraus stellte- die Angelegenheit sehr ernst ansah. Denn bei der Terminplanung des Gerichts fiel der für die Dame nächstmögliche Termin für diese Verhandlung auf den 11.11. und der Richter beschloss, diesem närrischen Verhandlungsdatum noch die passende Uhrzeit zu geben. So wurden Ladungen versandt, die zum Prozess am 11.11. um 11.11 Uhr vor Gericht luden.  Die Frau, die sich bei dieser Verhandlung die Klärung der ihr zustehenden Ansprüche erhoffte, sah in diesem Termin jedoch keinen Scherz, sondern eine Voreingenommenheit des Richters, der sich mit diesem Termin über sie lustig machen würde. Kurzer Hand entschied sie sich dazu, den Richter wegen dem Besorgnis der Befangenheit abzulehnen. Immerhin deute dieser Termin ja deutlich an, dass der Richter sie nicht ernst nehme. 
 
    
 
    
 
   Das über diesen Antrag entscheidende Oberlandesgericht in München jedoch wies diesen Befangenheitsantrag zurück und merkte an, dass auch in Familiensachen nicht ,überempfindlich‘ reagiert und stattdessen etwas mehr Humor und Gelassenheit gezeigt werden sollte. Der Richter habe sich, so die entscheidenden Richter weiter, ,lediglich einen Scherz‘ erlaubt. Ob die Richter am Oberlandesgericht dabei schmunzeln mussten ist (leider-) nicht überliefert. 
 
    
 
    
 
   Auch abseits des Rheins kommt also das närrische Treiben hin und wieder mal vor. Wer hätte das gedacht...
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   
Wir werden doch keine Vorurteile haben, oder....?!
 
    
 
    
 
    
 
   Es gibt Fälle und Urteile, die kann man schon nicht mehr in Worte zusammenfassen. Das liegt weniger daran, dass die entsprechenden Fälle nicht geeignet dafür wären, sie unterhaltsam und kurzweilig zu präsentieren, sondern vielmehr daran, dass die Originaltexte aus diesen Urteilen selbst so kreativ und heiter sind, dass jede Zusammenfassung dieser Texte den intelligenten und zugleich originellen Wortwitz einfach nur zerstören würden. Ein solches Urteil ist vor dem Landgericht Mannheim unter dem Aktenzeichen (12) 4 NS 48/96 gefällt wurden. Grundsätzlich ein eher unauffälliges Urteil, bis es jedoch in der schriftlichen Urteilsbegründung der Richter an den Punkt gelangte, in dem auf die Glaubwürdigkeit eines Zeugen eingegangen wurde. Eines Zeugen aus der benachbarten Pfalz, jener Gegend also, die man im hessischen Mannheim ohnehin mit kritischen Augen wahrnahm. Aber lesen Sie selbst, liebe Leser, hier der entsprechende Auszug aus dem besagten Urteil im Originaltext:
 
    
 
    
 
   „(...) Dies sind jedoch nicht die einzigen Bedenken, die man gegen den Zeugen V haben muß. Er gab sich zwar betont zurückhaltend, schien bei jeder Frage sorgfältig seine Antwort zu überlegen und vermied es geradezu betont, Belastungstendenzen gegen den Angeklagten hervortreten zu lassen, indem er in nebensächlichen Einzelheiten Konzilianz ja geradezu Elastizität demonstrierte, im entscheidenden Punkt, der - für ihn vorteilhaften - angeblichen mündlichen Genehmigung des beantragten Urlaubs aber stur blieb wie ein Panzer. Man darf sich hier aber nicht täuschen lassen. Es handelt sich hier um eine Erscheinung, die speziell für den vorderpfälzischen Raum typisch und häufig ist, allerdings bedarf es spezieller landes- und volkskundlicher Erfahrung, um das zu erkennen - Stammesfremde vermögen das zumeist nur, wenn sie seit längerem in unserer Region heimisch sind. Es sind Menschen von, wie man meinen könnte, heiterer Gemütsart und jovialen Umgangsformen, dabei jedoch mit einer geradezu extremen Antriebsarmut, deren chronischer Unfleiß sich naturgemäß erschwerend auf ihr berufliches Fortkommen auswirkt. Da sie jedoch auf ein gewisses träges Wohlleben nicht verzichten können - sie müßten ja dann hart arbeiten -, versuchen sie sich „durchzuwursteln“ und bei jeder Gelegenheit durch irgendwelche Tricks Pekuniäres für sich herauszuschlagen. Wehe jedoch, wenn man ihnen dann etwas streitig machen will! Dann tun sie alles, um das einmal Erlangte nicht wieder herausgeben zu müssen, und scheuen auch nicht davor zurück, notfalls jemanden „in die Pfanne zu hauen“, und dies mit dem freundlichsten Gesicht. Es spricht einiges dafür, daß auch der Zeuge V mit dieser Lebenseinstellung bisher „über die Runden gekommen ist“. Mit Sicherheit hat er nur zeitweise richtig gearbeitet. Angeblich will er nach dem Hinauswurf durch den Angekl. weitere Arbeitsstellen innegehabt haben, war jedoch auf Nachfrage nicht in der Lage, auch nur eine zu nennen!
 
    
 
    
 
   Und wenn man sieht, daß der Zeuge schon jetzt im Alter von noch nicht einmal 50 Jahren ernsthaft seine Frühberentung ansteuert, dann bestätigt dies nur den gehabten Eindruck. Daß er auch den Angekl. angelogen hat, als er ihm weiszumachen versuchte, er brauche den begehrten Urlaub, weil seine Erbtante aus Amerika komme, bedarf keiner näheren Erörterung - auf nähere Nachfrage konnte er nicht einmal angeben, wo diese angebliche Tante in Amerika wohnt. Auf einen solchen Zeugen, noch dazu als einzigem Beweismittel, kann verständlicherweise eine Verurteilung nicht aufgebaut werden. (...)".
 
    
 
   So der Auszug aus dem Originalurteil - Wohlgemerkt von einem promovierten Juristen, der als leitender Richter am Landgericht Mannheim Recht spricht. Zum Glück sind Richter auch nur Menschen mit all den Eigenschaften, die wir ,Normalsterblichen Nicht-Juristen‘ ebenso haben. Ist es nicht schön zu sehen, dass Vorurteile auch bei Juristen hin und wieder durchscheinen? Auch wenn es sich hierbei nicht nur mehr um ein ,scheinen‘, sondern schon um ein ,intensives Strahlen‘ handeln dürfte
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Gegenüberstellung einmal anders
 
    
 
    
 
    
 
   Wir kennen es aus vielen amerikanischen Krimiserien oder Spielfilmen: Der Beschuldigte muss zur Gegenüberstellung, bei der er dann mit weiteren Personen vor einem Spiegel steht. Hinter dem Spiegel steht das Opfer und muss den Beschuldigten identifizieren. Gelingt das, dann kann der Beschuldigte mit einer Verurteilung rechnen. Erkennt das Opfer aus den aufgestellten Personen nicht den Täter, dann ist in der Regel für die Staatsanwaltschaft kaum noch eine Verurteilung zu erreichen und der Täter kommt davon. 
 
    
 
    
 
   Das muss doch auch in Deutschland funktionieren, muss sich ein Richter am Landgericht Osnabrück gedacht haben. Vermutlich ein Krimi-Liebhaber und Fan entsprechender Filme. Denn er entschied kurzer Hand während eines Prozesses, ein ähnliches Verfahren anzuwenden. Das allein wäre noch nicht der Grund, besonders Erwähnung zu finden. Diese Erwähnung hat sich das Landgericht Osnabrück dafür verdient, dass es nicht um Menschen, sondern um Tiere ging....
 
    
 
    
 
   Aber immer der Reihe nach: Ein Fahrradfahrer fährt wie gewohnt den täglichen Weg von der Arbeit zurück nach Hause zu seiner Wohnung. Es ist Herbst, die Tage werden kürzer und zudem ist es an diesem Tag leicht neblig. In der Dämmerung, bei leichtem Nebel ist der Radfahrer unterwegs auf gewohnter Strecke, als ihm plötzlich eine scheinbar herrenlose Katze vor das Rad läuft. In letzter Sekunde und um das Tier nicht zu gefährden reißt er den Lenker ruckartig herum und stürzt dabei zu Boden. Leider ein Sturz, bei dem nicht nur die Kniescheiben in Mitleidenschaft gezogen wurden, sondern auch das Fahrrad einen erheblichen Schaden davon trug. Die Besitzerin der Katze kommt hinzu,nimmt das verängstigte Tier auf den Arm und geht weiter ihres Weges. Der Radfahrer ist nach dem ersten Schock empört und beschließt, von der Katzenliebhaberin, die ihm zudem bekannt ist, einen Ersatz für den entstandenen Fahrrad zu fordern. Diese weigert sich und so landet der Fall unter dem Aktenzeichen 2 O 33/04 vor dem Landgericht Osnabrück und unseren Krimi-Liebhaber in Richterrobe. Er lauschte den Vorträgen des Klägers und auch der Klägerin, die schlichtweg behauptete, es habe sich nicht um ihre Katze gehandelt sondern es könnte ja auch eine freilaufende ähnlich aussehende Katze gewesen sein. Der Kläger beschwor, es habe sich um die Katze der Frau gehandelt, er sei sich ganz sicher. 
 
    
 
    
 
   Da sich hier ein scheinbar unlösbarer Fall auftat, (denn die Frau wäre nur dann zum Schadenersatz verpflichtet, wenn zweifelsfrei feststehen würde, dass es wirklich ihre Katze war, die die Reaktion des Radfahrers auslöste, in dessen Folge er sich den Sturz und Schaden zuzog) erinnerte sich der Richter an seine geliebten Krimiserien und was dort gern getan wird, wenn man sich nicht sicher war, ob der Verdächtige wirklich der Täter war. Der Richter beschloss, eine Gegenüberstellung durchzuführen. Dafür legte er dem Radfahrer mehrere Fotos von Katzen vor, aus denen er bitte die Katze auswählen sollte, die ursächlich für den Sturz und den Schaden gewesen sei. Ganz im Sinne der heiß geliebten Krimiserien wurde darauf geachtet, dass alle fotografierten Katzen der Katze der beklagten Katzenliebhaberin ähnelten und auch die Einstellung der Fotos vergleichbar waren. Immerhin sollte der Kläger nicht in seiner Meinung beeinflusst werden und müsse ja die ,schuldige‘ Katze zweifelsfrei erkennen. Da für den Radfahrer jedoch die Katzen auf den Bildern alle gleich aussahen konnte er nicht zweifelsfrei sagen, welche der Katzen seine Reaktion ausgelöst hat und tippte auf verschiedene Bilder. Frei nach dem Motto : „Es könnte die gewesen sein. Oder die. Oder vielleicht doch die hier?“. Dem Richter reichte diese uneindeutige Identifizierung aus. Jedoch nicht für das Stattgeben der Klage, sondern für den Urteilsspruch: ,Im Zweifel für die Katze‘. Damit blieb der beklagten Katzenliebhaberin der Schadenersatz erspart und dem klagenden Radfahrer die Erkenntnis, dass Katzen nicht gleich Katzen sind....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Wie würden Sie entscheiden? - Das eigene Grundstück
 
    
 
    
 
    
 
   Jetzt wieder ein Fall, bei dem Sie sich fragen können, wie Sie an der Stelle der Richter entschieden hätten und ob der ,gesunde Menschenverstand‘ mit dem Recht immer auf einer Wellenlänge liegt. 
 
    
 
    
 
   Stellen Sie sich folgenden Fall vor: Sie besitzen ein ansehnliches Haus mit einem großen Grundstück. Alles ist gepflegt und in hervorragenden Zustand. Um Ihr Eigentum und das großzügige Grundstück zu schützen umzäunen Sie das Grundstück mit einem filigranen, stilgerechten Metallzaun von 1,70 Meter Höhe, auf dessen Enden jeweils goldfarbene Spitzen angebracht sind. Das schützt nicht nur das Grundstück vor unbefugten Eindringlingen, sondern sieht zudem  edel und sehr elegant aus. Kurz gesagt: Alles in hervorragender Optik und in bester Ordnung.
 
    
 
    
 
   Neben dem Grundstück liegt ein kleiner Sportplatz, auf dem ab und zu Kinder Fußball spielen oder sich zum Herumtollen treffen. Eines Tages dann kommt es während eines solchen Fußballspieles dazu, dass ein Kind in wilder Erregung den Fußball über den Metallzaun auf Ihr Grundstück schießt. Das Kind klingelt jetzt nicht an Ihrer Türe um darum zu bitten auf das Grundstück zu kommen um den Ball wieder zurück zu holen, sondern klettert in einer abenteuerlichen Aktion über den hohen Metallzaun. Bei diesem Versuch unbefugt und ungefragt in Ihr Gelände einzudringen rutscht es ungünstig ab und verletzt sich dabei schwer. Die anderen Kinder rufen den Notarzt und das Kind muss für mehrere Tage ins Krankenhaus. Von dieser Aktion am Grundstücksrand bekommen Sie, da Sie in dieser Zeit im Haus waren, überhaupt nichts mit.
 
    
 
    
 
   Wenige Tage nach diesem Ereignis flattert jetzt ein Brief in Ihren Briefkasten, in dem Sie auf Schmerzensgeld verklagt werden, da Sie es unterlassen hätten, den Zaun so zu bauen, dass sich beim darüber hinweg steigen Niemand verletzt. Ihnen wird also angelastet, einen von den Bauvorschriften erlaubten Zaun an Ihre eigene Grundstücksgrenze gebaut zu haben, der tatsächlich wirksam vor jugendlichen Eindringlingen schützt und sollen jetzt Schmerzensgeld zahlen, weil eben der Zaun seinen Zweck erfüllte: Das Grundstück vor unerlaubten Betreten zu schützen. 
 
    
 
    
 
   Wie würden Sie in einem solchen Fall entscheiden: Schuldig weil Sie einen Zaun gebaut haben, der nicht nur vorschriftsmäßig, sondern auch effektiv gegen unbefugtes Betreten war? Oder alles nur eine Überreaktion einer angesichts der Verletzungen ihres Kindes geschockten Mutter? Wird das Kind, das in Missachtung fremden Eigentums einfach den Zaun überspringen wollte zu Unrecht von der klagenden Mutter in Schutz genommen und ist sie vielleicht nur auf das ,schnelle Geld‘ vom Grundstückseigentümer aus?
 
    
 
    
 
   Mit einem derart gelagerten Fall musste sich das Landgericht in Tübingen unter dem Aktenzeichen 7 O 143/01 tatsächlich auseinandersetzen. Drei Berufsrichter hatten somit die Frage zu klären, in wie weit ein Zaun, der seinen Zweck erfüllte (denn warum sonst baut man einen Zaun um seine Grundstücksgrenze, wenn nicht, um sich vor Eindringlingen zu schützen oder ihnen das Eindringen zumindest zu erschweren?) eine Haftung des Grundstücksbesitzers für Schäden, die beim Versuch des unbefugten Eindringens beim Überspringen des Zaunes entstanden sind, begründen. 
 
    
 
    
 
   Wenn Sie sich die Frage selbst beantworten und zu dem Schluss gelangt sind, dass diese Klage auf Schmerzensgeld unberechtigt und aus der Luft gegriffen sei, dann kennen Sie die Kreativität deutscher Richter schlecht. Denn auch wenn der gesunde Menschenverstand sagt, dass man sein Eigentum schützen kann, erst Recht, wenn es ein handelsüblicher und damit genehmigter Zaun ist, muss dieser gesunde Menschenverstand nicht automatisch auch Grundlage einer richterlichen Entscheidung sein. Denn man höre und staune, die Tübinger Richter gaben der Klage auf Schmerzensgeld statt und verurteilten den Grundstücksbesitzer zur Zahlung von Schmerzensgeld in Höhe von 3.600,- Euro an die klagende Mutter. Als Begründung führten die Richter an, dass man als Grundstückseigentümer zwar in der Regel nur die Verkehrssicherungspflicht für die Personen habe, die sich erlaubt und damit befugt auf dem Grundstück befinden (zu Deutsch also etwa: Man hat dafür zu sorgen, dass sich keine Gäste durch eigene Nachlässigkeit gefährden oder verletzen), doch dies gilt nicht, wenn man in direkter Nachbarschaft zu Orten und Plätzen wohnt, an denen regelmäßig Kinder und Jugendliche spielen. Dann nämlich müsse man ,verstärkt‘ mit dem ,unbefugten Betreten durch Kinder‘ rechnen und hat deshalb entsprechende Schutzvorkehrungen zu treffen. In dem vorliegenden Fall hätte man von dem angrenzenden Sportplatz gewusst und hätte somit damit rechnen können, dass der Tag kommen wird, an dem ein Ball über den Zaun fliegt und von einem Kind zurück geholt werden würde. Kinder würden ,dazu neigen‘ Verbote zu missachten und schon deshalb sollte man es ihnen nicht erschweren, dieser Neigung Folge zu leisten. Der Zaun war damit unrechtmäßig und hätte durchlässiger sein müssen, um das Betreten durch Kinder zu erleichtern. Auf gut Deutsch: Hätte der Zaun ein Loch gehabt, durch das bequem Kinder und Jugendliche schlüpfen könnten, dann wäre auch kein Schmerzensgeld fällig gewesen... Aber warum baut man denn überhaupt erst einen Zaun auf, wenn er durchlässig sein muss?
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Nicht gut im Bett? Das kann Klagen nach sich ziehen – Im wahrsten Sinne des Wortes
 
    
 
    
 
    
 
   Ein anderer Fall, bei dem jeder Leser selbst raten kann, wie er entscheiden würde oder ob er die gleiche Entscheidung wie das Gericht getroffen hätte. Ein Fall, der in seiner Skurrilität vermutlich in der deutschen Rechtsgeschichte einen Ehrenplatz einnimmt.
 
    
 
    
 
   Geklagt hatte ein Ehemann, der sich unter allen Umständen von seiner Frau scheiden lassen wollte. Soweit nichts Außergewöhnliches, nur die Begründung für seine Klage liest sich etwas abenteuerlich. Hier Originalzitate aus der vorgetragenen Begründung des Klägers: „(...)  die Zerrüttung der Ehe sei aus der Einstellung der Beklagten zum ehelichen Verkehr entstanden. Sie habe ihm erklärt, sie empfände nichts beim Geschlechtsverkehr, und sei imstande dabei Zeitung zu lesen (...). Der eheliche Verkehr sei eine reine Schweinerei. (...) Die Beklagte habe sich beim ehelichen Verkehr entsprechend verhalten“. 
 
    
 
    
 
   Wohlgemerkt gelangte diese Argumentation zum höchsten deutschen Zivilgericht, zum Bundesgerichtshof, nachdem alle unteren Instanzen kein zufriedenstellendes Urteil für den Kläger fällen konnten. Er verlangte tatsächlich die Scheidung, weil seine Frau den Beischlaf nicht mit dem notwendigen Enthusiasmus verfolgte, den der Mann gern bei ihr gesehen hätte. 
 
    
 
    
 
   Wie entschied wohl das höchste deutsche Zivilgericht? 
 
    
 
    
 
   Die obersten Bundesrichter fanden die Einstellung der Ehefrau zum ehelichen Beischlaf ebenfalls ungeheuerlich und nahmen in ihrer dazugehörigen Entscheidung (Aktenzeichen IV ZR 239/65) auch kein Blatt vor den Mund, als es um die Begründung ihres Urteils ging. Hier wieder der entsprechende Originalwortlaut in Auszügen:
 
    
 
    
 
   „(...) Die Frau genügt ihren ehelichen Pflichten nicht schon damit, daß sie die Beiwohnung teilnahmslos geschehen läßt. Wenn es ihr aufgrund ihrer Veranlagung oder aus anderen Gründen, zu denen die Unwissenheit der Eheleute gehören kann, versagt bleibt, im ehelichen Verkehr Befriedigung zu finden, so fordert die Ehe von ihr doch eine Gewährung in ehelicher Zuneigung und Opferbereitschaft und verbietet es, Gleichgültigkeit oder Widerwillen zur Schau zu tragen (...)“. 
 
    
 
    
 
   Gut, bevor man jetzt das oberste deutsche Gericht für prüde hält, dieses Urteil ist aus dem Jahre 1966 und trägt sicher dem damaligen konservativen Zeitgeist Rechnung. Doch es ist und bleibt ein Urteil des höchsten deutschen Gerichtes, welches damit eine entsprechende Rechtsauslegung an die unteren deutschen Gerichte vorgibt, also damit bestimmt, woher der Wind im entsprechenden Recht weht und an die sich die Gerichte halten müssen.... 
 
    
 
    
 
   Legen sie Ihre Zeitung also besser nicht auf den Nachttisch, wenn es wieder Zeit für den ehelichen Beischlaf ist. Es könnte als „mangelnder Enthusiasmus“ ausgelegt werden....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Schlafen ist schlafen, oder doch nicht?
 
    
 
    
 
   Wir bleiben beim Schlaf, allerdings nicht beim Beischlaf, sondern beim Schlafen auf der Richterbank (Ja, auch das kommt gelegentlich vor). Stellen Sie sich den folgenden Fall vor: Sie sitzen vor Gericht, die Verhandlung dauert an und die Zeugenvernehmungen und der Vortrag der Sachverständigen verläuft langatmig und monoton (was ja keine Seltenheit bei deutschen Prozessen ist). Sie sind Beteiligter und hoffen auf ein für Sie positives Urteil. Dann fällt Ihnen beim Blick auf die Richterbank auf, dass einer der Richter, der später mit über Ihre Klage entscheiden soll, sichtlich weggenickt ist. Er scheint zu schlafen. Das Kinn ist auf die Brust gesenkt, der Atem geht schwer und ab und an schreckt er auf und blickt verstohlen in die Runde, um nachzuprüfen, ob diesen Schlaf einer der Anwesenden mitbekommen hat. Doch Schlaf ist nicht gleich Schlaf, wie das Bundesverwaltungsgericht unter dem Aktenzeichen 5 B 105/00 entschieden hat. Dieses Gericht hatte nämlich über ein Rechtsmittel zu befinden, bei dem als Begründung für die Anfechtung des Urteils der Vorinstanz unter Anderem angegeben war, einer der beteiligten Richter sei mehrmals während der Verhandlung eingeschlafen. Wie es scheint, sind Richter auch im Schlaf aufnahmefähig, denn die Revision wurde abgelehnt und es wurde exakt definiert, ab wann ein Schlaf ein Schlaf ist. Aber lesen Sie selbst, hier die entscheidenden Auszüge des Beschlusses im Original-Wortlaut:
 
    
 
    
 
   „(...) Die Beklagtenvertreterin trägt insoweit vor: "Der ehrenamtliche Richter H. war unfähig der Verhandlung zu folgen, weil er über einen längeren Zeitraum ununterbrochen die Augen geschlossen hatte und - wie durch seine Körperhaltung, nämlich Senken des Kopfes auf die Brust und ruhiges tiefes Atmen sowie 'Hochschrecken' - zum Ausdruck kam, offensichtlich geschlafen hat." Zur Glaubhaftmachung ihres Vortrags hat sie auf einen Vermerk des ihr zur Ausbildung zugewiesenen Rechtsreferendars Bezug genommen, der an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hatte und in seinem Vermerk anmerkt, "dass während nahezu der gesamten Verhandlung der ehrenamtliche Richter einnickte. Er schien der Verhandlung nicht zu folgen". 
 
    
 
   Aus diesen mitgeteilten Beobachtungen, die weder hinsichtlich der Dauer des behaupteten Einnickens bestimmt sind noch sich inhaltlich decken und die vom Klägervertreter, der ebenfalls an der mündlichen Verhandlung teilgenommen hat, nicht bestätigt werden, lässt sich aber, selbst wenn sie zuträfen, noch nicht sicher darauf schließen, dass der bezeichnete Richter tatsächlich über einen längeren Zeitraum geschlafen hat und der mündlichen Verhandlung nicht folgen konnte. Das Schließen der Augen über weite Strecken der Verhandlung und das Senken des Kopfes auf die Brust beweist allein nicht, dass der Richter schläft. Denn diese Haltung kann auch zur geistigen Entspannung oder zwecks besonderer Konzentration eingenommen werden (vgl. BVerwG, Beschluss vom 3. März 1975 a.a.O.; Urteil vom 24. Januar 1986 - BVerwG 6 C 141.82 - Buchholz 310 § 133 VwGO Nr. 63 S. 44; BFH, Beschlüsse vom 5. Dezember 1985 und vom 17. Mai 1999 a.a.O.). Deshalb kann erst dann davon ausgegangen werden, dass ein Richter schläft oder in anderer Weise "abwesend" ist, wenn andere sichere Anzeichen hinzukommen, wie beispielsweise tiefes, hörbares und gleichmäßiges Atmen oder gar Schnarchen oder ruckartiges Aufrichten mit Anzeichen von fehlender Orientierung (vgl. BVerwG, Urteil vom 24. Januar 1986 a.a.O. und Beschluss vom 3. März 1975 a.a.O.; BFH, Beschluss vom 17. Mai 1999 a.a.O.). Derartige Beweisanzeichen hat die Beschwerde nicht in ausreichendem Maße vorgetragen. Ruhiges tiefes Atmen kann ebenfalls ein Anzeichen geistiger Entspannung oder Konzentration sein, insbesondere dann, wenn es für andere nicht hörbar erfolgt, denn gerade dies kann darauf schließen lassen, dass der Richter den Atmungsvorgang bewusst kontrolliert und nicht schläft. Auch das "Hochschrecken" des Richters hat die Beschwerde nicht näher geschildert, vor allem nicht dargelegt, dass er nach dem "Hochschrecken" einen geistig desorientierten Eindruck gemacht habe. "Hochschrecken" allein kann auch darauf schließen lassen, dass es sich lediglich um einen die geistige Aufnahme des wesentlichen Inhalts der mündlichen Verhandlung nicht beeinträchtigenden Sekundenschlaf gehandelt hat. (...)“
 
    
 
    
 
   Damit ist wohl ein für allemal höchstrichterlich entschieden, ab wann man schläft, oder? Da kann man nur hoffen, dass man selbst, sollte man mal Beteiligter in einem Verfahren sein, kein „schweres Atmen“ von der Richterbank hört... Denn ob das tatsächlich die Aufnahme des „wesentlichen Inhalts“ der Verhandlung ist, mag mit den Maßstäben eines Nichtjuristen bezweifelt werden.  Aber wie heißt es so schön: Vor Gericht und auf hoher See ist man allein in Gottes Hand, was auch schon auf den Gegenstand des jetzt kommenden Falles hinweist.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Anwälte schlafen anders als Richter  
 
    
 
    
 
   Wie wir durch die vorangegangene höchstrichterliche Entscheidung wissen, schlafen Juristen also anders. Doch das tun, wie eine andere ebenfalls höchstrichterliche Entscheidung zeigt, wohl nur die Juristen, die das Richteramt bekleiden. Denn für Anwälte gelten was das Schlafen angeht deutlich andere Maßstäbe, wie der folgende Fall eindrucksvoll unter Beweis stellt.  
 
    
 
    
 
   Geklagt hatte ein Anwalt, der im Rahmen der gesetzten Frist eine Berufungsbegründung einreichen wollte. Durch die Arbeitsüberlastung und die Anstrengungen in seinem Beruf, ist er jedoch wenige Minuten vor Mitternacht am Tag des Fristablaufs, als er den entscheidenden Schriftsatz noch einmal überprüfen wollte, bevor er ihn einreicht, eingenickt und in einen kurzen Schlaf gefallen. Er erwachte fünfzehn Minuten nach Mitternacht, also damit schon am Folgetag, und bemerkte sein Fristversäumnis. Umgehend reichte er die Begründung der Berufung trotzdem ein und beantragte gleichzeitig eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (so heißt das im Juristendeutsch, wenn man rechtlich den Zustand wiederherstellen möchte, der vor einem bestimmten Tag lag) mit der Begründung, er sei kurz vor dem Fristablauf über dem Schriftsatz eingeschlafen. Der Schriftsatz sollte doch anerkannt und als fristgerecht eingereicht bewertet werden. Das Einschlafen vor dem rechtzeitigen Einreichen sei ein unabwendbarer Zufall gewesen, den er nicht verschuldet habe. Wohlgemerkt, wir reden über wenige Minuten Versäumnis. 
 
    
 
    
 
   Das Gericht jedoch lehnte die verspätet eingereichte Begründung für die Berufung ab und das Urteil gegen den Mandanten, den der Anwalt vertrat, wurde rechtskräftig. Damit wollte sich der Rechtsanwalt nicht zufriedengeben und legte gegen diese Entscheidung weitere Rechtsmittel ein. Immerhin, so argumentierte der Anwalt, sei das plötzliche Einschlafen über einem Schriftsatz ein unabwendbarer Zufall, nach dem eine Wiedereinsetzung in den Stand vor den Fristablauf gerechtfertigt sei. Die Begründung sei rechtzeitig fertig gewesen, was auch daran deutlich wird, dass diese nur wenige Minuten nach dem Ablauf der Frist um Mitternacht, als er wieder aufwachte, von ihm eingereicht wurde. 
 
    
 
    
 
   Der mit dem Rechtsmittel angerufene Bundesgerichtshof musste sich unter dem Aktenzeichen VII ZB 2/70 damit befassen und zeigte in seiner Entscheidung wenig Verständnis für den überlasteten Anwalt. Die Bundesrichter führten aus, dass ein langer und arbeitsreicher Tag nun einmal die Konsequenz habe, dass man nach 23.00 Uhr müde werde und Gefahr laufe einzuschlafen. Dieses Einschlafen könne daher auch nicht „spontan“ erfolgt sein, sondern es hätten sich Anzeichen dafür zeigen müssen, die hätten bemerkt werden können. Außerdem habe der Anwalt nicht ausreichend dargelegt, dass er „bevor er vom Schlaf übermannt wurde, nicht irgendwelche  Ermüdungserscheinungen an sich verspürt haben sollte, wie sie erfahrungsgemäß dem ungewollten Einschlafen voranzugehen pflegen. Wenn er sich aber müde fühlte, so war er dadurch gewarnt, und musste in geeigneter Weise der Gefahr des Einschlafens entgegenwirken."
 
    
 
    
 
   Damit wurde das Rechtsmittel des Anwaltes höchstrichterlich abgelehnt. Schlaf ist also nicht gleich Schlaf, wissen wir jetzt. Oder war es ein Zeichen für die Qualität des verspätet eingereichten Schriftsatzes, dass der Anwalt selbst darüber einschlief, als er ihn Korrektur gelesen hat...? 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Wie lang war der Tag noch mal...?
 
    
 
    
 
    
 
   Nach diesen Fragen zum Schlaf, Beischlaf und ob man schläft jetzt ein Fall, mit dem sich tatsächlich ein Gericht über mehrere Tage beschäftigen musste und der mehr als deutlich beweist, dass nicht nur Richter skurrile Entscheidungen treffen können, sondern dass auch die Anwälte der Kläger durchaus zu kreativen, geistigen Klimmzügen in der Lage sind.
 
    
 
    
 
   Eine Ärztin aus Nordrhein Westfalen konnte sich offensichtlich über regen Zulauf in ihre Praxis freuen. Nach ihren Abrechnungen verzeichnete die Ärztin enorme Steigerungen in Praxisbesuchen und auch die Zahl der von ihr durchgeführten Hausbesuche hatten Zuwachsraten, von denen andere Branchen nur träumen konnten. Zweistellige Zuwachsraten - Wer träumt nicht davon? Über Jahre hinweg klappte der Ablauf perfekt: Die tüchtige Ärztin reichte regelmäßig die Abrechnungsunterlagen bei den Krankenkassen ein und erhielt kurz darauf die dafür vorgesehene Vergütung nach dem maßgeblichen Katalog. 
 
    
 
    
 
   Es wäre vermutlich auch immer so weiter gegangen, wenn, ja wenn da nicht ein sehr eifriger Mitarbeiter in der Abrechnungsstelle der Krankenkasse gesessen hätte. Denn bei einer Routineprüfung der eingereichten Unterlagen der Ärztin fiel dem Sachbearbeiter in der Abrechnungsstelle auf, dass die Patientenzahlen sehr hoch sind und er machte sich den Spaß und rechnete die abgerechneten Leistungen einmal nach. Nach mehrmaligen Prüfungen kam er immer wieder auf das selbe Ergebnis: Die Zahlen konnten nicht stimmen. Denn gemäß der eingereichten Unterlagen hätte die Ärztin durchschnittlich 26 (!) Stunden am Tag arbeiten und Patienten versorgen müssen. Angesichts der Tatsache, dass auch für die Götter in weiß der Tag nur 24 Stunden hat eine absolute Unmöglichkeit. 
 
    
 
    
 
    
 
   Die Krankenkasse sah sich mit einem Abrechnungsbetrug konfrontiert und forderte jetzt von der Ärztin das in ihren Augen zu viel gezahlte Honorar in Höhe von  knapp 300.000 D-Mark zurück. Doch wer jetzt denkt, die Ärztin zahlte reumütig die zu viel erhaltenen Honorare zurück, der irrt. Zwar war es erwiesenermaßen unmöglich, täglich mehr als 26 Stunden Tätigkeit für die Kassenpatienten in Rechnung zu stellen (immerhin haben auch für Ärzte die Tage nur 24 Stunden und auch Ärzte müssen hier und da mal schlafen oder ausruhen), doch das hielt die findige Ärztin nicht ab, sich im Recht zu fühlen. So ging sie schnurstracks zu einem verständnisvollen Rechtsanwalt und klagte gegen die Rückforderung. Als Argumentation brachte sie unter Anderem ins Feld, dass sie ja nichts dafür könne, dass ihre Berufskollegen ,so trödelten‘ und für gleiche Tätigkeiten im Dienst an den Patienten deutlich mehr Zeit benötigten als sie. Sie sei eben erheblich tüchtiger und außerdem sehr viel schneller, sodass sie eben auch deutlich mehr Patienten in viel kürzerer Zeit behandeln könne, als es Kollegen ansonsten tun. Deshalb würde die von der Krankenkasse angewandte ,Zeitschablone‘ für die einzelnen Behandlungen bei ihr nicht gelten können. 
 
    
 
    
 
   Auch wenn die Begründung kreativ und äußerst originell war, die Richter von der 26. Kammer des Sozialgerichts in Dortmund, die in diesem Fall unter Aktenzeichen S 26 KA 73/99 zu entscheiden hatten, konnten dem Tag am Ende nicht mehr Stunden geben, als er tatsächlich hatte und gaben der Klage der Ärztin letztendlich nicht statt. Auch wenn eine Ärztin besonders schnell behandeln könne, rechtfertigt das nicht, 26 Stunden tägliche Arbeitszeit dafür in Rechnung stellen...
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Von Kühen, Gäulen und allerlei Reimkunst
 
    
 
    
 
    
 
   Berüchtigt und vermutlich unter Juristen ein Kopfschütteln hervor rufend ist das Urteil des Amtsgerichts Köln vom 02. Oktober 1984, welches dort unter dem Aktenzeichen 225 V 356/84 gefällt wurde und als „Bierkutscher Urteil“ in die Geschichte einging. Es mag nicht gerade seriös sein und hier und da einige typisch juristische Wort- und Satzstellungen aufweisen, aber lassen Sie sich daran nicht hindern, es komplett zu lesen, liebe Leser. Dieses Urteil zeigt, wie schnell sich ein Richter von unterschwelliger Ironie hin in die teils derbe Veralberung hinreißen lassen kann und ob Sie es glauben oder nicht, dieses Urteil wurde tatsächlich so gefällt, wie es jetzt in Auszügen wiedergegeben wird. Ein Richter, der Heinz Erhard, Aristoteles, das Telefonbuch, Märchenbücher aus den Dreißigern und sogar „Sponti-Sprüche“ als Urteilsbegründung zitiert mag nicht sonderlich seriös sein und alles andere als der angesehene Vertreter einer ganz besonderen Zunft, aber immerhin hat er Originalität bewiesen. Sie werden sehen, es lohnt sich, auch wenn man ansonsten juristische Texte meidet. Ist der Beginn noch vergleichsweise „trocken“ und vom unterschwelligen Humor (oder Verachtung des Richters an die Adresse des Klägers?) geprägt, so drückt der Richter am Ende unverhohlen seinen Missmut über diese eingereichte Klage aus, indem er ganze Absätze voller Witze reißt, die jede Seriosität missen lassen. Auch so kann man Verachtung für unsinnige Klagen ausdrücken, aber lesen Sie selbst:
 
    
 
    
 
   AUZÜGE AUS DER ENTSCHEIDUNG
 
   ________________
 
   Orientierungssatz
 
   (Zur Frage der Schadstoffverringerung bei Pferden)
 
    
 
   Zurecht zieht die derzeitige Bundesregierung die Einführung eines Abgas-Katalysators für Pferde nicht in Erwägung. Sie hätte ökologisch wie ernährungspolitisch nur das unerwünschte Ergebnis, daß unsere Spatzen noch mehr als bisher auf manche warme Mahlzeit verzichten müßten.
 
    
 
   Sonstiger Orientierungssatz
 
   (Huftritte eines Brauereigauls gegen parkenden Pkw)
 
    
 
   1. Ein Pferdefuhrwerk ist, obwohl durch PS in Bewegung gesetzt, kein Fahrzeug im Sinne der StVO.
 
    
 
   2. Auch wenn ein Brauereigaul am Straßenverkehr teilnimmt und nicht zu Hause wohnt, gehört er zu den Haustieren im Sinne des BGB § 833 S 2.
 
    
 
   3. Ein Ausschluß der Tierhalterhaftung gemäß BGB § 833 S 2 kommt nicht in Betracht, wenn das Pferdegespann einer Brauerei zur Reklame ständig mit leeren Bierfässern durch die Stadt fährt (zumal dies dem Umsatz nicht gerade förderlich ist).
 
    
 
   4. Beschädigt ein Brauereigaul durch Huftritt einen geparkten Pkw, hat sich damit die typische Tiergefahr im Sinne des BGB § 833 verwirklicht. Der Beweggrund des Tieres ist rechtlich ebenso unbeachtlich wie der Umstand, daß auch Menschen sich gelegentlich so zu verhalten pflegen.
 
    
 
   5. Ein Bierkutscher, der diensteifrig dem Gebräu der eigenen Brauerei zugesprochen hat, verstößt gegen StGB § 316, wenn er in fahruntüchtigem Zustand das Pferdegespann führt. Die Fahrerlaubnis kann ihm allerdings nicht entzogen werden.
 
    
 
   6. Ein "Führen" im Sinne des StGB § 316 ist gegeben, wenn der Bierkutscher durch Zurufe (zB "Hüh" oder "Hott") auf die Gäule einwirkt. Dies gilt jedoch nicht für Zurufe des Beikutschers.
 
   Tatbestand
 
    
 
   Der Pkw der Kl. wurde am 31.1.1984, einem Dienstag, in Köln auf der B-Straße vor der Postschänke von einem Pferd getreten und dabei hinten beschädigt. Die Bekl. ("Beklagte" – Anmerkung des Autors), die eine Privat-Brauerei in K. betreibt, besitzt ein Pferdegespann mit 2 Pferden, das zu Werbezwecken sommers wie winters auf bestimmten Routen durch die Stadt fährt. Die Kl. ("Kläger" bzw. "Klägerin" – Anmerkung des Autors) behauptet, es sei ein Pferd der Bekl. gewesen, das ihren Pkw beschädigt hatte. Die Bekl. behauptet, ihr Pferdewagen sei am 31.1.1984 in E. auf Tour gewesen, nicht aber in der Süd-Stadt. Das AG hat die Bekl. antragsgemäß zur Zahlung von 1.950 DM verurteilt.
 
    
 
    
 
   Entscheidungsgründe
 
    
 
   Die Bekl. haftet als Halterin des Pferdefuhrwerks insgesamt, weil dieses das Auto der Kl. beschädigt hat.
 
    
 
   Die Bekl. haftet allerdings nicht schon als Halterin des Fahrzeugs selbst. Ein Pferdefuhrwerk, das zweifelsfrei nicht zu den "Rodelschlitten, Kinderwagen, Rollern und ähnlichen Fortbewegungsmitteln" gehört, ist zwar ein richtiges Fahrzeug im Sinne der Straßenverkehrsordnung (§ 24 I StVO). Es ist nämlich ein zweispuriges, nicht an Gleise gebundenes Landfahrzeug, dessen Bauart die Gewähr dafür bietet, daß die Höchstgeschwindigkeit auf ebener Bahn nicht mehr als 6 km/h und die Drehzahl des Motors nicht mehr als 4.800 Umdrehungen pro Minute beträgt, weshalb es auch führerscheinfrei ist (vgl. § 4 I StVZO). Es wird jedoch trotz einiger PS nicht durch Maschinenkraft bewegt, so daß ihm rechtlich die Anerkennung als vollwertiges Kraftfahrzeug versagt ist (§ 1 II StVG).
 
    
 
   Die Bekl. haftet aber als Halterin des Pferdeteiles des Fuhrwerkes (§ 833 BGB). Das Pferd, rechtlich für sich betrachtet, ist nämlich ein Haustier, auch wenn es am Straßenverkehr teilnimmt und nicht zu Hause wohnt. Zu den Haustieren zählen nämlich alle die Tiere, die jemand "in seiner Wirtschaft" hält (vgl. dazu Palandt-Thomas, BGB, § 833 Anm. 6a; insoweit genießt lediglich die Biene einen rechtlichen Sonderstatus, weil sie sich der Verfügungsgewalt des Imkermeisters entziehen kann, um Soldatenpferde zu stechen: RGZ 158, 388). Das schließt die Haftung der Bekl. aber nicht aus, weil die Pferde ihr nicht "zum Berufe, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt" dienen (§ 833 S. 2 BGB). Wie der Angestellte der Bekl. Z bekundet hat, dienen sie nämlich lediglich der Reklame, indem sie leere Bierfässer herumfahren, was dem Umsatz nicht gerade förderlich ist. Die Pferde der Bekl. sind daher rechtlich ein liebenswerter Luxus, der wie vieles andere zum Kölner Lokalkolorit gehört.
 
    
 
   Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme hat auch eines der beiden Pferde mit einem der 8 Hufe das Auto der Kl. getreten. Damit hat sich die von dem Gesetz verlangte typische Tiergefahr verwirklicht. Daß sich auch Menschen ab und zu so verhalten (vgl. dazu das Holzweg-Urteil des erkennenden Gerichts vom 4.12.1981 - 266 C 284/81 - Brigitte Nr. 18 v. 29.4.1982 sowie Express v. 7.4.1982) ist unerheblich, weil es hier auf die Unberechenbarkeit tierischen Verhaltens ankommt. Unberechenbar ist aber alles, auf das man sich leider nicht verlassen kann.
 
    
 
   Deshalb bedurfte es auch keiner Aufklärung, ob das Pferd gegen das Auto getreten hat, weil es als Angehöriger einer Minderheit im Straßenverkehr eine Aversion gegen Blech entwickelt hat oder weil es in seiner Einsamkeit sein Herz mit schönem Klang erfreuen wollte oder ob es seinen Huf als Warnblinklicht betätigt hat, damit es mit dem liegengebliebenen Fahrzeug rechtzeitig als stehendes Hindernis erkannt werden konnte (§ 15 I StVO).
 
    
 
   Die Pferde sind auch am 31.1.1984 pünktlich um 12.00 Uhr ("High Noon") vor der Postschänke zur Attacke angeritten, um das dort befindliche Auto der Kl. einzutreten, auch wenn die genauen Umstände, wie sie dahin gelangt sind, im einzelnen nicht mehr restlos aufgeklärt werden konnten. Kutscher W war nämlich als alter Fuhrmann der festen Überzeugung, daß er freitags mit den Pferden die Südstadt heimsuche, dienstags aber E. Der Zeuge Z hingegen, der für die Bekl. den Fahrplan für die Pferdekutsche aufstellt, war fest der Überzeugung, daß die Kutsche grundsätzlich dienstags die Südstadt besuche und freitags nach E. fahre. Der Kutscher W schüttelte darauf merklich seinen Kopf. Der Zeuge Z fügte jedoch hinzu, am Dienstag, den 31.1.1984, sei der zweite Kutscher krank gewesen. Deshalb habe er dem Zeugen W gesagt, er möge die kleinere Tour nach E. machen. Diese Anordnung erging auch völlig zu Recht, heißt es doch schon seit je: "2 Pferde, ein Kutscher, 4 Bestien" (vgl. dazu Simrock, Die Deutschen Sprichwörter, gesammelt, Frankfurt, 1846, Nr. 7867). Andererseits heißt es aber auch, was der Angestellte der Bekl. vielleicht nicht genügend berücksichtigt hat: "Alte Gewohnheit soll man nicht brechen" (vgl. dazu Simrock, Nr. 3642). Weiter heißt es auch: "Nimmt Gewohnheit überhand, kommt sie über all das Land" (Simrock, Nr. 3640).
 
    
 
   Deshalb und weil die Fähigkeit, an zwei Orten gleichzeitig in Erscheinung oder sonstwohin zu treten, auch bei Pferden nur selten anzutreffen ist, ist das Gericht zur Überzeugung gelangt, daß das Gespann der Bekl. bei seiner Reise über das Kölner Land am Dienstag, den 31.1.1984, auf der B-Straße an der Postschänke angelangt ist, wo es auch von dem Zeugen S deutlich wahrgenommen wurde, dem insoweit eine besondere Kölsche Sachkunde zugesprochen werden muß. Er erkannte nämlich nicht nur den Kutscher, sondern sogar auch die Pferde wieder, wobei allerdings die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen ist, daß ihm die Firmenaufschrift auf dem Fuhrwerk der Bekl. bei der einwandfreien Identifizierung geholfen hat. Der Zeuge konnte sich auch an den 31.1.1984 als einen besonderen Tag noch sehr gut erinnern. Es regnete nämlich, und er hatte sogar den Schirm auf. Er konnte auch nach vollbrachtem Arztbesuch den Rest des Tages unbeschwert von jeder Arbeit genießen, so daß seine Aufmerksamkeit durch nichts getrübt war. Das beweist schon die Tatsache, daß er in aller Ruhe "ein paar Minuten lang" zuschaute, wie das eine Pferd der Bekl. "immer wieder gegen die Stoßstange des Fahrzeuges der Klägerin trat", bis der Kutscher der Bekl. seinerseits zwar nicht gegen den Wagen, wohl aber vorzeitig in Erscheinung trat. Offenbar hatte der Kutscher den alten Rat befolgt: "Wer weiter will als sein Pferd, der sitze ab und gehe zu Fuß" (Simrock, Nr. 7871).
 
    
 
   Auch wenn man nicht der heute weit verbreiteten Rechtsansicht huldigt, Tiere seien bessere Menschen (vgl. dazu schon Aristoteles, Politeia I, 2, wonach der Mensch nichts besseres ist als ein geselliges Tier), wäre es von dem Kutscher natürlich zu verlangen gewesen, die Pferde, anstatt sie "herrenlos" allein im Regen stehen zu lassen, wenn schon nicht aus Gründen des "ethischen Tierschutzes" (vgl. dazu OLG Frankfurt, WM 1984, 37), so doch wenigstens zur Beaufsichtigung (§ 833 S. 2 BGB) und um ausreichend auf sie einwirken zu können (§ 28 I 2 StVO), mit in die Postschänke hineinzunehmen. Das wäre angesichts der Kölner Verhältnisse im allgemeinen wie auch für Pferde, die den Namen einer Kölner Brauerei tragen, durchaus nichts Ungewöhnliches oder Unzumutbares gewesen. Hat doch schon einmal eine Dame, die allerdings den Namen eines Konkurrenzunternehmens der Bekl. trug, dafür gesorgt, daß 2 Pferde in einem Hause die Treppe hinauf getrappelt sind, um vom Dachboden aus einen besseren Überblick über die offenbar schon damals wenig übersichtlichen Kölner Verkehrsverhältnisse zu gewinnen (vgl. dazu Henßen-Wrede, Volk am ewigen Strom, 2. Bd., Sang und Sage am Rhein, Essen, 1935, Nr. 62 "Richmodis von der Aducht"). So weit hätte der Kutscher der Bekl. die Pferde nicht einmal laufen lassen müssen. Es hätte genügt, wenn er die Pferde mit an die Theke genommen hätte, wo sie sich als echte Kölsche Brauereipferde sicherlich wohler gefühlt hätten als draußen im Regen. Auch die Wirtin hätte sicher nichts dagegen gehabt. Denn die Rechtsregel "Der Gast geht solange zur Theke, bis er bricht", hat bis jetzt, soweit ersichtlich, in der Rechtsprechung auf Pferde noch keine Anwendung gefunden.
 
    
 
   Unter diesen Umständen konnte es offenbleiben, ob der Kutscher der Bekl. in der Postschänke tatsächlich "eine Tasse Kaffee" getrunken hat, "weil es so kalt war" und ob er dadurch arbeitsrechtlich gegen seinen Auftrag verstoßen hat, in jeder Lage für die Bekl. Reklame zu machen und den Umsatz zu fördern. Die Werbe-Slogans der Bekl. lauten eben, soweit das Gericht sie aufmerksam verfolgt hat, gerade nicht:
 
    
 
   Malzbier ist besser als Schäksbier.
 
   Zwischen Leber und Milz paßt immer noch ein Pilz
 
    
 
   oder gar:
 
    
 
   Ich trinke Jägermeister. Weshalb? Mir fehlt der Scheibenkleister!
 
    
 
   Der Werbespruch der Bekl. zielt vielmehr schon vom Wortlaut her imperativ darauf ab, daß ein Mensch namens "Bester" ihr Gebräu trinken soll. In diesem Zusammenhang hat das Gericht es allerdings noch nie recht verstanden, warum die Bekl. ihre Werbung auf den Familiennamen "Bester" beschränkt, von dem im 1104 Seiten umfassenden Telefonbuch für Köln nur 4 Männer, aber keine einzige Frau verzeichnet sind (vgl. Telefonbuch 11 der DBP, 1984, S. 93, 2. Spalte von rechts). Insgesamt jedenfalls könnte die Bekl. mit einer gewissen Berechtigung ihrem Kutscher entgegenhalten, daß "dasjenige Bier, das nicht getrunken wird, seinen Beruf verfehlt" (Abgeordneter Alexander Meyer am 21.1.1880 bei der Beratung des Gesetzentwurfs betreffend die Steuer vom Vertriebe geistiger Getränke). Die von der Bekl. vertriebene Getränkeart vermag, insbesondere zur Winterszeit, wie das Gericht aufgrund eigener Sachkunde feststellen konnte, ohne daß die Hinzuziehung eines Sachverständigen für Alkoholfragen notwendig gewesen wäre, durchaus auch anstelle von Kaffee eine gewisse wärmende Wirkung zu entfalten, wobei allerdings rechtlich ein mäßiger Gebrauch anzuraten ist. Die alte Verkehrsregel nämlich "Wenn die Kutscher besoffen sind, laufen die Pferde am besten" (vgl. Simrock, Nr. 7861a), kann heute rechtlich nicht mehr uneingeschränkt Gültigkeit beanspruchen.
 
    
 
   Auch wenn es für Kutscher noch keine ausreichenden wissenschaftlichen Unterlagen für die Feststellung von Promillegrenzwerten gibt (Jagusch-Hentschel, § 316 StGB Rdnr. 18), können diese bestraft werden (wenn auch nicht ihres Führerscheins verlustig gehen), wenn sie nachweislich alkoholbedingt fahruntüchtig ein Pferdefuhrwerk führen. Zum Führen eines Pferdefuhrwerkes gehört dabei im Rechtssinne nach herrschender Meinung "die Ausübung der für die Fortbewegung wesentlichen Verrichtungen, wie Zügelführung und Betätigung der Bremsen, aber auch die Benutzung der Peitsche und die typischen Zurufe zur Einwirkung auf die Pferde" (Hentschel-Born, Trunkenheit im Straßenverkehr, 3. Aufl. (1984), Rdnr, 321; gemeint sind offenbar "Hüh" und "Hott"). Wenn man dem Gebräu der eigenen Brauerei diensteifrig zugesprochen hat, könnte es daher möglicherweise geraten sein nach dem Motto "Das Pferd ist klüger als sein Reiter" (Simrock, Nr. 7868), den Zügel völlig schleifen zu lassen, wenn man es nicht von vornherein vorzieht, hinten auf den Wagen zu kriechen. Denn: "Wer kriecht, kann nicht stolpern" (alte Lebensweisheit). Allerdings muß man sich dann "gegen Herabfallen und vermeidbares Lärmen besonders sichern" (§ 22 StVO).
 
    
 
   Auch die Rechtsposition des Beikutschers bietet in dieser Lage einige Vorteile. Wer nämlich an denoben erwähnten typischen Zurufen sich lediglich beteiligt, um die Pferde anzutreiben, soll noch nicht an der verantwortlichen Lenkung des Fuhrwerkes teilnehmen (so Hentschel-Born, Rdnr. 321 m. Hinw. auf OLG Hamm, VRS 19, 367).
 
    
 
   Eine allgemein verbindliche Bier-Kutsch-Regel läßt sich jedoch nicht aufstellen. Deshalb weiß man auch von vornherein nie so genau, wie die Gerichte entscheiden. Eher wäre ganz allgemein auch für Kutscher ein komplettes Jurastudium der Trunkenheit im Straßenverkehr zu empfehlen, bevor sie sich in den juristischen Fallstricken des eigenen Zügels verfangen. Denn: "Wer zwei Linke Hände hat, sollte die Rechte studieren" (Sponti-Spruch).
 
    
 
   Anläßlich des hier zu entscheidenden Falles bleibt nicht zuletzt mit Betrübnis festzustellen, daß die Gleichberechtigung der Tiere untereinander in der juristischen Fachliteratur noch nicht hinreichend Berücksichtigung gefunden hat. Insbesondere das Rindvieh wird von den Autoren, wie die folgende Auswahl beweist, offensichtlich bevorzugt. Das kann aber rechtlich fürderhin nicht hingenommen werden. Der weiblichen Form dieser Spezies ist sogar nach Heinz Erhardt mit ein eigener Buchstabe im Alphabet gewidmet:
 
    
 
   Die Q ist allgemein betrachtet,
 
   derart beliebt und auch geachtet,
 
   daß einst ein hochgelahrter Mann,
 
   für unsere Q das Q ersann" (Das große Heinz-Erhardt-Buch, 12. Aufl. (1970), S. 66).
 
    
 
   Des weiteren wird das Rindvieh von Eugen Roth verherrlicht:
 
    
 
   Der Stier bemüht sich nicht wie Du,
 
   oft hoffnungslos um eine Kuh" (das Eugen-Roth-Buch, 1966, S.135).
 
    
 
   Demgegenüber ist das folgende Nilpferd in der Literatur völlig vereinsamt:
 
    
 
   Das Nilpferd trabt herum im Nil
 
   und hätte gerne Eis am Stiel.
 
   Jedoch - damit verlangt's zu viel."
 
   Das Brauereipferd ist in der Fachliteratur, soweit ersichtlich, bislang überhaupt noch nicht gewürdigt worden, obwohl schon sein schöner Rücken sowie auch die von ihm gezogene Last einiges Entzücken verdient hätte.
 
    
 
   Das Sesterpferd heißt Sesterpferd
 
   weil's in die Südstadt sich verfährt",
 
    
 
   vermag in diesem Zusammenhang noch nicht völlig zu befriedigen.
 
    
 
   Trotz der offensichtlichen rechtlichen Bevorzugung der Kuh kann das Gericht der Bekl. nicht empfehlen, ihr Fuhrwerk auf den Kuhbetrieb umzustellen. Einmal ließ sich auf einer Konferenz "sämtlicher zivilisierter Nationen Europas, sowie Bayerns" (Ludwig Thoma) eine Verordnung zur Einführung eines allgemeinen Kuh-Bier-Kutschenbetriebes politisch nicht durchsetzen. Die Bekl. würde sich auch weiter durch die Benutzung von Milchkühen für ihre Werbung sozusagen selber Konkurrenz machen. Denn:
 
    
 
   "Zum Rindviehstamm gehört die Kuh, ein End macht Milch, das andere Muh" (Ogden-Nash),
 
    
 
   was sich vom Pferd nicht ohne weiteres sagen läßt.
 
    
 
   Schließlich sprechen auch einige Bedenken gegen die Verkehrstauglichkeit und Verkehrsgängigkeit des Rindviehs insgesamt. Einmal bleibt ein Ochse vor jedem Berge stehen (Simrock, Nr. 7631). Es weist zwar weiter mehr als die erforderliche Zahl von "Einrichtungen für Schallzeichen" auf. Er besitzt nämlich zwei Hupen bzw. Hörner (§ 55 StVZO). Diese sind jedoch nicht funktionstüchtig:
 
    
 
   Ein jeder Stier hat oben vorn
 
   auf jeder Seite je ein Horn;
 
   doch ist es ihm nicht zuzumuten,
 
   auf so'nem Horn auch noch zu tuten.
 
   Nicht drum, weil er nicht tuten kann,
 
   nein, er kommt mit dem Maul nicht dran" (Heinz Erhardt, S. 89).
 
    
 
   Daher ist kein echtes Bedürfnis erkennbar, das Rindvieh im Straßenverkehr zu vermehren. Die Einführung einer allgemeinen Betriebserlaubnis für Kühe ist daher bislang weder vom Bundesminister für Verkehr noch vom Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ernsthaft in Erwägung gezogen worden, obwohl letzterem selbst seine Gegner ein negatives Verhältnis zu Ochsen und Kühen nicht nachsagen können ... .
 
    
 
   Der vorliegende Fall beweist auch, daß die Pferde der Bekl. trotz ihrer äußerlich robusten Statur innerlich nicht einer gewissen Sanftmut im Verkehr entbehren. Sie sind nämlich mit dem Auto der Kl. einigermaßen zartfüßig umgegangen. Das Ergebnis ihrer Beinarbeit ist jedenfalls nach den Erfahrungen des Gerichts relativ preisgünstig ausgefallen.
 
    
 
   Rechtlich bestehen also letztlich keine durchgreifenden Bedenken dagegen, daß die Pferde der Bekl., wenn auch offenbar weniger von Ben Hur oder gar vom Teufel gelenkt als von ihrer eigenen Erfahrung, weiterhin ihre Touren durch die Kölner Stadtteile ziehen. Wenn sie dabei ab und zu ein Auto eintreten, so erfreuen sie sich vielleicht gerade dadurch der Sympathie bestimmter Wählerschichten (vgl. dazu die Umfrage des Forsa-Instituts zur Verdrängung der Autos aus dem Kölner Zentrum, Kölner Stadt-Anzeiger v. 15./16.9.1984). Für die übrige Bevölkerung wird solches Verhalten neben einer alsbaldigen Zahlung des Schadens durch die Bekl. insbesondere dadurch aufgewogen, daß die Pferde sehr umweltfreundlich sind. Das beweist schon die Tatsache, daß selbst die derzeitige Bundesregierung die Einführung eines Abgas-Katalysators für Pferde nicht in Erwägung zieht. Sie hätte auch ökologisch wie ernährungspolitisch nur das unerwünschte Ergebnis, daß unsere Möschen (= Spatzen) noch mehr als bisher auf manche warme Mahlzeit verzichten müßten (vgl. dazu Sommer, Traktoren mit Ohren, in: Die Tage vergehen, 1972, S. 133). Die Bekl. möge also die Blötsche (= Eindellungen) am Fahrzeug der Kl. bald möglichst bezahlen. Weil die Post heute ja bekanntlich nicht mehr so schnell ist wie früher, hätte es durchaus seine Vorzüge, wenn das Geld mit Hilfe der Bierkutsche der Bekl. zur Kl. transportiert würde. Rein vorsorglich wäre jedoch dabei zu empfehlen, daß diesmal der zweite Kutscher mitfährt, weil das rechte Pferd das Auto der Kl. möglicherweise wiedererkennt.
 
    
 
   Ob auf dem Fuhrwerk dabei diesmal ausnahmsweise ein volles Fäßchen mitgeführt wird, sozusagen als Schmerzensgeld für die Beulen, bleibt allerdings dem freien Ermessen der Bekl. überlassen. Mit einer entsprechenden Verurteilung würde das Gericht seine Befugnisse überschreiten, weil die Kl. keinen entsprechenden Antrag gestellt hat (vgl. dazu § 308 ZPO). Desgleichen kann das Gericht die Frage nicht entscheiden, ob die Bekl. die Schadensersatzsumme als Werbungskosten von der Steuer absetzen kann.
 
    
 
   Zusammenfassend ließe sich sagen:
 
    
 
   Es war ein Mond nach Sylvester,
 
   da stapften die Pferde vom Sester
 
   verwirrt durch des Kutschers Menkenke
 
   im Süden von Schänke zu Schänke:
 
   Der trank nämlich Kaffee statt Sester.
 
   Der Regen ward zwischendurch fester,
 
   die Pferdehaut folglich durchnäßter,
 
   weshalb dann ein Pferd mit der Pfoten
 
   ein Auto, das dastand getroten.
 
   Wer ruft da: Tritt fester mein Bester!?"
 
    
 
   Um das Urteil auch formaljuristisch abzurunden, sei darauf hingewiesen, daß die Nebenentscheidungen auf den § 291 BGB, §§ 91 und 709 ZPO beruhen (falls dies noch jemand ernsthaft interessiert).
 
    
 
    
 
    
 
   So weit der originale Wortlaut der Entscheidung und Hand aufs Herz, liebe Leser, war es das Urteil nicht wirklich Wert? Ein so zu den Akten gelegtes, rechtskräftiges Urteil eines deutschen Gerichts. Man darf annehmen, der Richter hat sich bei der Formulierung nicht wirklich von emotionsloser Sachlichkeit leiten lassen....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   Glauben Sie, nur Urteile können skurril und lustig sein? Oh nein, es gibt auch Gesetze, die es in sich haben...
 
    
 
    
 
    
 
   Von Blumen und Bienen 
 
    
 
    
 
   Gesetze sollen das Zusammenleben von Menschen regeln und erleichtern. Sie sorgen dafür, dass wir unser Rechte haben und diese auch im Streitfall einfordern können. Kurzum: Sie sorgen für Harmonie im Zusammenleben und im Verhältnis des einzelnen Bürgers zum Staat. 
 
    
 
    
 
   In einigen Fällen jedoch schießt der Gesetzgeber auch schon Mal über das Ziel hinaus, wie die sogenannten „Bienengesetze“ beweisen. Dort wird nämlich festgelegt, wem ein Bienenschwarm gehört und wann er dem Besitzer nicht mehr gehört. Klingt komisch? Nun, es liest sich auch so, wie ein Blick in das Bürgerliche Gesetzbuch beweist. Dort finden wir nämlich unter § 961 den folgenden Text:
 
    
 
    
 
   „§ 961 Eigentumsverlust bei Bienenschwärmen
 
    
 
   Zieht ein Bienenschwarm aus, so wird er herrenlos, wenn nicht der Eigentümer ihn unverzüglich verfolgt oder wenn der Eigentümer die Verfolgung aufgibt."
 
    
 
    
 
   Wenn Sie also ein Imker sind und Ihr Bienenschwarm das Weite sucht, dann gehört dieser Schwarm nur so lange Ihnen, wie Sie hinter laufen und ihn verfolgen. Doch wie weit dürfen sie diesen Schwarm verfolgen? Auch das eine Frage, die das Recht nicht unbeantwortet lässt wie der darauf folgende Paragraph belegt:
 
    
 
    
 
   „§ 962 Verfolgungsrecht des Eigentümers
 
    
 
   Der Eigentümer des Bienenschwarms darf bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten. Ist der Schwarm in eine fremde nicht besetzte Bienenwohnung eingezogen, so darf der Eigentümer des Schwarmes zum Zwecke des Einfangens die Wohnung öffnen und die Waben herausnehmen oder herausbrechen. Er hat den entstehenden Schaden zu ersetzen."
 
    
 
    
 
   Allein die bildliche Vorstellung, wie ein Imker beim Verfolgen eines Bienenschwarms durch fremde Gärten stolpert dürfte Belustigung hervor rufen. Doch stellen Sie sich einmal vor, der Bienenschwarm dieses verfolgenden Imkers trifft jetzt einen Bienenschwarm, der ebenfalls von einem anderen Imker ausgebrochen ist und die beiden verfolgten Schwärme vereinigen sich. Nun, Deutschland wäre nicht Deutschland, wenn nicht auch das reguliert wäre:
 
    
 
    
 
   "§ 963 Vereinigung von Bienenschwärmen
 
    
 
   Vereinigen sich ausgezogene Bienenschwärme mehrerer Eigentümer, so werden die Eigentümer, welche ihre Schwärme verfolgt haben, Miteigentümer des eingefangenen Gesamtschwarms; die Anteile bestimmen sich nach der Zahl der verfolgten Schwärme."
 
    
 
    
 
   Man sollte also als Imker nie aufgeben, seinen Schwarm zu verfolgen, selbst wenn er auf einen Konkurrenzschwarm trifft. Was aber tun, wenn der verfolgte Bienenschwarm einfach in das Bienenheim eines anderen Schwarms einzieht, weil er sich dort wohler fühlt? Hier belohnt der Gesetzgeber den Imker, der das begehrtere Bienenheim geschaffen hat, vermutlich um andere Imker zu animieren, nur solche Heime für die Bienen zu erschaffen, in denen sich die Honigbringer wohl fühlen:
 
    
 
    
 
   „§ 964 Vermischung von Bienenschwärmen
 
    
 
    
 
   Ist ein Bienenschwarm in eine fremde besetzte Bienenwohnung eingezogen, so erstrecken sich das Eigentum und die sonstigen Rechte an den Bienen, mit denen die Wohnung besetzt war, auf den eingezogenen Schwarm. Das Eigentum und die sonstigen Rechte an dem eingezogenen Schwarm erlöschen.".
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Wie man sich setzt, so xxxx man....
 
    
 
    
 
    
 
   Dass in Deutschland nicht unbedingt jeder Beamte Spaß versteht, haben Sie als Leser vielleicht schon an einigen Tagen selbst erfahren können. Spätestens dann, wenn Sie nach einer langen Wartezeit in einer Behörde vor Verzweiflung einen Scherz von sich ließen, der dann jedoch nicht den gewünschten Schmunzler beim Adressaten hervor rief, sondern geistige Nadelstiche in Ihre Richtung los sandte: Auf Behörden wird nicht gescherzt und Beamte sind erst Recht keine Menschen, mit denen man sich einen Spaß erlaubt! Beamte sind treue Staatsdiener und verrichten Ihren Dienst brav im Sinne der Vorschriften und Gesetze. Überhaupt ist das gesamte Leben reglementiert und hat nach Vorschrift zu erfolgen. So hat auch die folgende Verordnung, die vermutlich in die Kategorie ,skurrile Gesetze‘ fällt, nur wenig Erstaunen beim ,treuen Staatsdiener‘ in einer der zahlreichen Landesbehörden in Sachsen-Anhalt hervor gerufen, als er sie an einem schönen Morgen in seiner Dienststelle vorfand. Denn bei so vielen Dienstvorschriften fällt eine mehr doch auch nicht mehr auf, oder? Auch wenn sie sich mit einer ganz besonderen ,Tätigkeit‘ innerhalb der Behörde befasst:
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   „Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Sachsen-Anhalt, 4.Jahrgang, Magdeburg, den 01.April 1993, Nr. 15 (BoA) 
 
    
 
    
 
   Benutzungsordnung für Toiletten in Sachsen-Anhalt 
 
    
 
    
 
   § 1 Definition 
 
    
 
   Der Abort, umgangssprachlich auch Toilette genannt, besteht aus einem trichterförmigen Porzellanbecken zur Aufnahme der Exkremente mit einem klappbaren, auf dem Sitzrand angebrachten Sitzstück. 
 
    
 
    
 
   § 2 Anwendungsbereich 
 
    
 
    
 
   Diese Benutzungsordnung gilt für die Darmentleerung in allen Aborten in Behörden, Dienststellen und öffentlichen Gebäuden des Landes Sachsen-Anhalt. 
 
    
 
    
 
    
 
   § 3 Sitzgebot 
 
    
 
    
 
   Die Toilette darf nur im Sitzen benutzt werden. Die stehende Benutzung ist nur an Urinalen erlaubt. Deren Benutzung ist in der Benutzungsordnung für Urinale (BoU) geregelt. 
 
    
 
    
 
   § 4 Vorbereitungen 
 
    
 
    
 
   Vor dem Hinsetzen auf das Sitzstück sind die Beinkleider bis zu den Knien herunterzuschieben. 
 
    
 
    
 
   § 5 Sitzposition 
 
    
 
    
 
   Der Benutzer setzt sich unter gleichzeitigem Anheben der Oberbekleidungsstücke so tief in die Hocke, bis das Gesäß in die Sitzaufnahme einrastet. Das Gewicht des Körpers ist gleichmässig, gleichseitig verteilt, der Oberkörper leicht nach vorn geneigt. Die Ellenbogen ruhen auf dem Muskelfleisch der Oberschenkel, der Blick ist frei geradeaus gerichtet. 
 
    
 
    
 
   § 6 Darmentleerung 
 
    
 
    
 
   Unter ruhigem Ein- und Ausatmen drängt der Benutzer unter gleichmäßigem Anspannen der Bauchmuskulatur den ausscheidungsreifen Inhalt des Mastdarms bei gleichzeitigem Entspannen des Afterschließmuskels in den dafür vorgesehenen Durchbruch des Porzellanbeckens. Die Äußerung von gutturalen Stimmlauten, umgangssprachlich auch Ächzen oder Stöhnen bezeichnet, ist auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. 
 
    
 
    
 
    
 
   § 7 Sichtkontrolle 
 
    
 
    
 
   Nach beendeter Prozedur steht der Benutzer auf, macht eine Drehung um 180° nach links und nimmt eine Sichtkontrolle der Exkremente vor. Bei Auffälligkeiten ist eine Stuhlprobe sicherzustellen und an das nächstliegende Gesundheitsamt zu übersenden. 
 
    
 
    
 
    
 
   § 8 Reinigung des Rektums
 
    
 
    
 
   Der dafür vorgesehenen Einrichtung sind Reinigungsfähnchen (14x10cm, einlagig) in ausreichender Stückzahl, höchstens jedoch 5, zu entnehmen. Das Reinigungsfähnchen wird mit dem Daumen und Zeigefinger der rechten Hand erfasst und von hinten der Reinigungszone, das ist der Bereich zwischen den Gesäßbacken, zugeführt. Das Reinigungsfähnchen wird unmittelbar vor den äußeren Geschlechtsorganen fest an den Körper gedrückt und mit einer ziehenden Bewegung bis unmittelbar vor das Steißbein geführt. Dieser Vorgang wird solange wiederholt, bis mindestens ein Blatt sauber erscheint, sofern dazu nicht die Verwendung von mehr als 5 Reinigungsfähnchen erforderlich ist. Im Bedarfsfall sind die Reinigungsfähnchen beidseitig !!! zu benutzen. Die benutzten Reinigungsfähnchen dürfen nicht mitgenommen werden, sondern sind ebenfalls in das Porzellanbecken zu entsorgen. 
 
    
 
    
 
   § 9 Reinigung des Aborts
 
    
 
    
 
   Nach Benutzung des Aborts ist zwingend die Spülung zu betätigen. Eine Delegierung dieser Tätigkeit an andere ist ausdrücklich verboten. Nach dem Spülvorgang verbleibende Exkrementanhaftungen sind mit der dafür vorgesehenen Reinigungsbürste manuell zu entfernen. 
 
    
 
    
 
   § 10 Verlassen des Aborts 
 
    
 
    
 
   Vor dem Verlassen der Entleerungskabine sind die Beinkleider wieder in die Ausgangsposition zu bringen. Bei Auftreten unangenehmer Gerüche ist das Öffnen einer Lüftungsklappe angezeigt. Eine abschliessende Reinigung der Handinnenflächen wird anheimgestellt. 
 
    
 
    
 
   § 11 Inkrafttreten 
 
    
 
    
 
   Diese Benutzungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.“.
 
    
 
    
 
    
 
   Übrigens, liebe Leser, diese Vorschrift wurde trotz des Ausgabedatums (bitte werfen Sie noch einmal einen Blick darauf) tatsächlich ernst genommen und führte sogar zu einem großen Echo in den verschiedenen Medien. Von ,Überregulierung‘, ,Verordnungswahn‘ oder ,Bürokratisierung‘ war die Rede in zahlreichen Zeitungen und selbst die ,größte deutsche Tageszeitung‘ mit den vier Buchstaben nimmt diese ,Vorschrift‘ immer wieder zum Anlass, wenn es um verrückte und skurrile Gesetze geht. Dabei hätte es nur ein wenig Recherchearbeit benötigt um herauszufinden, dass die entsprechende Vorschriften-Nummer an andere Verordnungen geknüpft ist und es sich hierbei um einen sehr originellen Aprilscherz handelte. Dass dieser Scherz dennoch so ernst genommen wurde deutet wohl eher darauf hin, dass man bestimmten Berufsgruppen keinen Humor zutraut. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 



Kapitel III - Eine skurrile Reise um die Welt und ein obszönes Gericht....
 
    
 
    
 
    
 
   Skurrile und verblüffende Meldungen aus dem Ticker
 
    
 
    
 
   Einige Meldungen, die täglich über den Ticker laufen, berichten von unglaublichen Zufällen, die sich irgendwo auf der Welt ereigneten. Zufälle, die sich dann in Meldungen verbergen, die wir immer wieder aus den Tageszeitungen kennen und die sich hinter Überschriften wie „Mann findet Geldbeutel in Mülltonne“ oder „Dumme Einbrecher schließen sich selber ein“ verbergen. Doch nicht alle dieser Nachrichten sind so alltäglich und so gibt es unter diesen kurzen Tickermeldungen immer wieder auch jene Meldungen, die einzigartig scheinen und fast schon zu unmöglich klingen, als dass sie wahr sein könnten. Einige dieser ganz besonderen Tickermeldungen, die über die Nachrichtenagenturen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte verbreitet wurden, habe ich in diesem Kapitel für Sie zusammengestellt. 
 
    
 
    
 
    
 
   Im Oktober des Jahres 1974 ereignete sich auf einer nicht stark befahrenen Landstraße in Worcester /England ein Verkehrsunfall, bei dem zwei PKW frontal zusammenstießen. Glücklicherweise haben beide rechtzeitig gebremst und es blieb bei reinen Blechschäden. Die beiden Fahrer stiegen nach einer kurzen Schrecksekunde aus ihren Fahrzeugen und betrachteten die Schäden, die an den PKW‘s durch den Unfall vorhanden waren. Man einigte sich schnell darauf, die Versicherungen auszutauschen und den Schaden zu melden. Beide Fahrer staunten nicht schlecht, als sie ihre persönlichen Daten austauschten, denn sie hießen beide mit vollem Namen Frederik Chance. Nützlich zu wissen ist in diesem Zusammenhang, dass das englische Wort ,Chance‘ im Nachnamen auf in der deutschen Übersetzung ,Zufall‘ lautet. Na wenn das kein Zufall war....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Ebenfalls aus England ist die Agenturmeldung, die sich mit einem britischen Witwer befasste. Stuart Spencer, so heißt der Mann, erhielt im Jahre 2001 ein Puzzle von seiner Tochter geschenkt, die dieses Puzzle wiederum in einem englischen Spielwarengeschäft gekauft hatte. Als der Mann das Puzzle kurz darauf zusammensetzte staunte er nicht schlecht. Denn auf dem Foto, das auf dem Puzzle dargestellt war und einen Raddampfer auf Ausflugsfahrt in Deutschland zeigte, erkannte er seine verstorbene Ehefrau, die diese Reise vor fünf Jahren unternommen hatte. Gegenüber der Nachrichtenagentur PA sagte Spencer, dass es wohl so sein sollte...
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   Eine ebenfalls fast schon unglaubliche Geschichte kommt aus Dudley, einem englischen Dörfchen nahe der Stadt Birmingham. Ein Pressefotograf recherchierte für seine Zeitung einen Bericht über eine 105 jährige Frau, die in diesem Dorf leben sollte. Er bekam bei seinen Recherchen zwei Adressen und machte sich nun auf den Weg, die Dame aufzusuchen, die ihren 105. Geburtstag soeben gefeiert hat. An der ersten Adresse traf er die Dame nicht an, sondern nur einen Nachbar. Dieser sagte zu dem Mann, dass Mary Cartwright ihren üblichen Spaziergang machen würde und später wieder zu Hause sei. Kurzerhand entschied sich der Fotograf, die zweite Adresse, die er ebenfalls bei seinen Recherchen ausfindig machte, aufzusuchen, um nachzusehen, ob der Nachbar sich vielleicht irrte. An der zweiten Adresse traf er die 105 jährige Mary Cartwright an und machte das Foto für seine Zeitung. Als er sich nebenbei erkundigte, ob sie denn erst kürzlich umgezogen sei, da er zwei Adressen habe, antworte Mary Cartwright, sie habe dort noch nie gewohnt und kenne auch keinen Menschen in der Straße. Der Fotograf dachte sich nichts dabei und machte sich auf den Rückweg, bei dem er an der Adresse vorbei kam, die er zuerst für die Adresse von Mary Cartwright hielt. Der Nachbar, der ihm zuvor gesagt hat, Mary Cartwright sei auf einen ihrer üblichen Spaziergänge, winkte den Fotografen im vorbei Fahren zu und machte mit Handzeichen auf sich aufmerksam. Der Fotograf stoppte seinen Wagen und stieg aus, um zu dem Mann zu gehen. Dieser sagte ihm, die vorhin gesuchte Mary Cartwright sei jetzt zu Hause und er könne sie aufsuchen. Auch als der Fotograf versicherte, er habe sich schon gefunden und das Foto für die Zeitungsmeldung gemacht, ließ der Nachbar sich nicht beirren, dass Mary Cartwright zu Hause sein soll. Der Fotograf gab schließlich nach und folgte dem Mann zu der Adresse, an der er vorhin vergeblich klopfte. Er staunte nicht schlecht, als eine ältere Dame öffnete und sich als Mary Cartwright vorstellte. Der Fotograf klärte die Frau auf, dass er sich vorhin geirrt haben müsste, denn er war auf der Suche nach jener Mary Cartwright, die erst kürzlich ihren 105. Geburtstag gefeiert hat. Diese habe er jedoch unter der anderen Adresse gefunden und das Bild für seine Zeitung gemacht. Er entschuldigte sich noch einmal für den Irrtum und war schon im Begriff zu gehen, als die Dame erstaunt antwortete, dass sie doch erst vor zwei Tagen ihren 105. Geburtstag feierte und jene Mary Cartwright sein müsse, die er suche. Vollkommen überrascht ging der Fotograf der Sache auf den Grund und tatsächlich: In dem kleinen, beschaulichen Dudley wohnten zwei Mary Cartwright und beide waren im selben Alter von 105. Weder kannten sich die Damen, noch waren sie sich schon einmal zuvor begegnet, wie beide bei einem vom Fotografen arrangierten Treffen überrascht in die Mikrofone diktierten...
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Aber nicht nur aus England gibt es wirklich verblüffende Geschichten zu berichten. Auch aus Österreich gibt es Etwas zu vermelden: Ein österreichisches Zwillingspaar ist nicht nur am selben Tag geboren worden - laut einer Todesanzeige in einer Klagenfurter Zeitung starben beide auch am selben Tag. Georg B. und seine Schwester Barbara hatten am 4. Dezember 1926 das Licht der Welt erblickt. Einen Monat und einen Tag nach Vollendung des 72. Lebensjahres wurden die Zwillinge „von Gott dem Allmächtigen zu sich geholt“, wie es in der Todesanzeige hieß. Am Nachmittag des 5. Januar 1999 verstarb Georg B. in seinem Haus in Klagenfurt, gefolgt von seiner Schwester, die kurz vor Mitternacht in einem Krankenhaus starb. 
 
    
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Ebenfalls mit Zwillingen hat eine Meldung zu tun, die aus dem bayerischen Würzburg vor einigen Jahren bekannt wurde und leider nicht den Weg in die Presse geschafft hat. In dem Würzburger Klinikum gebaren am selben Tag zwei ledige Mütter Zwillinge. Ein an sich schon sehr seltenes Ereignis, dass zwei Mütter am selben Tag in der selben Klinik Zwillinge zur Welt bringen. Aber wirklich seltsam sind die Hintergründe. Denn wie beide Mütter, die nach der Geburt auf das selbe Zimmer gelegt wurden, im regen gegenseitigen Austausch in den Folgetagen realisierten, hatten sie Kinder von dem selben Mann zur Welt gebracht. Nur durch diesen Zufall und den Umstand, dass beide Zwillingsmütter auf das selbe Zimmer verlegt wurden, erfuhren sie von den Eskapaden ihres Freundes, der sich gleich über zweimal Zwillinge freuen konnte. Aber ob er wirklich Grund zur Freude hatte sei dahingestellt.....
 
    
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Augen auf im Supermarkt
 
    
 
    
 
   Kathleen Robertson aus Austin in Texas verklagte einen Möbelmarkt. Sie war beim Einkaufen und stolperte dabei über ein unbeaufsichtigt herumlaufendes Kleinkind, sodass sie sich während des Stolperns den Knöchel verstauchte. Sie klagte, dass der Möbelmarkt keine Vorkehrungen getroffen hat, das unbeaufsichtigte Herumtollen eines Kleinkindes zu verhindern und bekam tatsächlich nicht nur Recht, sondern auch 780.000 US Dollar Schmerzensgeld zugesprochen, welches der Möbelmarkt zu zahlen hatte. Im US Recht mag dies nicht wirklich ungewöhnlich sein, wäre da nicht der Umstand, dass das Kind, über das sie stolperte und das unbeaufsichtigt war, ihr eigenes gewesen wäre. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Die zerquetschte Hand
 
    
 
    
 
   Ein nicht weniger skurriler Fall für eingereichte Klagen ist aus Los Angeles, Kalifornien bekannt. Dort verklagte der 19 jährige Carl Truman seinen Nachbarn, weil ihm dieser mit seinem Auto über die Hand gefahren war. Truman verlangte ein Schmerzensgeld von 74.000 US Dollar und die Übernahme der Behandlungskosten. Soweit mag dies noch kein ungewöhnlicher Fall sein. Wenn man sich jedoch ansieht, warum der Nachbar mit seinem Auto über die Hand des Klägers fahren konnte schon: Carl Truman war gerade dabei die Radkappen des Autos zu stehlen und hatte nicht bemerkt, dass der Nachbar bereits in seinem Auto saß. Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist also wirklich alles möglich....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Kein Kaffee während der Fahrt!
 
    
 
    
 
   Blickt man in einige Bedienungsanleitungen in den USA fallen schon seltsame Warnhinweise auf, die als Folge von geführten Klagen dort Einzug hielten. So werden Sie zum Beispiel im Benutzerhandbuch für Wohnmobile der Marke „Winnebago“ einen seltsam anmutenden Hinweis finden, dem folgender Fall voraus ging:
 
    
 
    
 
   Merv Grazinsky aus Oklahoma erfüllte sich im Jahre 2000 einen Traum und kaufte ein „Motorhome“ der Marke „Winnebago“, auf das er Jahre hin gespart hatte. Er wollte die USA bereisen und seinen Ruhestand genießen. Das übergroße Wohnmobil hatte wirklich allen erdenklichen Luxus: Auf 10 Metern Länge verteilten sich alle Annehmlichkeiten, die man auch von seinem eigenen Zuhause her kannte. Ein Traum schien für ihn wahr zu werden und voller Stolz verließ er das Firmengelände des Händlers mit dem frischen, eigenen fahrenden Heim, das ihn in Zukunft überall dort ein Zuhause bieten sollte, wo es ihm gefällt. Auf der Heimfahrt machte er sich mit der Steuerung vertraut und fand Gefallen an dem Bordcomputer mit Tempomat. Er beschleunigte das Wohnmobil auf zulässige 110 Stundenkilometer, schaltete den Tempomat ein und genoss die sehr einfache Steuerung, denn der Tempomat hielt die Geschwindigkeit und die Straße war leer. Ein rollendes Haus, das überhaupt keine Anstrengungen erforderte.  Nach einiger Zeit auf der tristen Strecke verspürte Merv Grazinsky Durst auf einen frischen Kaffee. Da sich sein rollendes Haus ja wie von selbst fortzubewegen schien, stand er von seinem Fahrersitz auf und ging nach hinten, um sich einen frischen Kaffee an der bordeigenen Kaffeemaschine zu machen. Es kam natürlich wie es kommen musste in einem solchen Fall: Die Straße machte eine kleine Kurve und der festgestellte Tempomat und die Lenkung machten diese nicht mit. Das Wohnmobil kam von der Straße ab, drehte sich mehrmals um sich selbst und kam mit einem Totalschaden zum ruhen. Merv Grazinsky wurde dabei nicht nur verletzt, sondern auch eines Traumes beraubt. Denn das nagelneue Wohnmobil war nach diesem Unfall nur noch Schrott. Doch so leicht wollte er sich damit nicht zufrieden geben. Er verklagte kurzerhand den Erbauer dieses Wohnmobils, „Winnebago“, und forderte neben Schmerzensgeld noch ein neues Wohnmobil. Als Begründung führte er in der Klage an, dass es im Handbuch zum Wohnmobil keinen einzigen Hinweis darauf gäbe, dass man das Steuer während der Fahrt nicht verlassen sollte, um sich einen Kaffee machen zu können. So unglaublich das klingen mag, doch ein Geschworenengericht gab der Klage statt und verurteilte den Hersteller „Winnebago“ dazu, an Merv Grazinsky nicht nur ein Schmerzensgeld in Höhe von 1,75 Millionen US Dollar zu zahlen, sondern ihm auch ein nagelneues Wohnmobil gleichen Typs vor die Tür zu stellen. Seit dieser Klage findet sich im Handbuch zum Wohnmobil der Hinweis, dass man während der Fahrt das Steuer nicht verlassen dürfe (auch nicht, um sich einen Kaffee zuzubereiten). 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Du Schuft!
 
    
 
    
 
   Einen ähnlich kuriosen Fall hatte ein Geschworenengericht in Philadelphia zu beurteilen. Eine Frau verklagte ein Restaurant, ihr ein Schmerzensgeld dafür zu zahlen, dass sie im Restaurant auf verschüttetem Soda – Wasser ausgerutscht sei und sich dabei einen schmerzhaften Steißbeinbruch zuzog. Amber Carson, die Klägerin, die diesen schmerzhaften Unfall im Restaurant erlitt, gewann die klage und ihr wurde ein Schmerzensgeld in Höhe von 113.000 US Dollar zugesprochen. Das mag zunächst nicht ungewöhnlich sein und selbst für amerikanische Maßstäbe eher gering, doch das wirklich kuriose an diesem Fall ist, dass das Wasser, auf welchem die Klägerin ausgerutscht war, nur 30 Sekunden vor dem schmerzhaften und folgenreichen Sturz, dort von ihr hin geschüttet wurde. Amber Carson hatte nämlich mit ihrem Freund einen lautstarken Streit in diesem Restaurant und im Zuge dieses Streites schüttete sie ihrem Freund das Glas Wasser ins Gesicht. Er verließ daraufhin wutentbrannt das Lokal und als Amber Carson ihm folgen wollte, rutschte sie auf eben dieser Wasserpfütze aus und brach sich das Steißbein. Das war für die Entscheidung jedoch nebensächlich und schien keine Rolle gespielt zu haben. Ein  Streit mit dem Freund kann sich also manchmal auszahlen....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Dieb sein kann sich lohnen
 
    
 
    
 
    
 
   Der folgende Fall gehört schon nicht mehr in die Kategorie „Die dümmsten Verbrecher“, sondern ist eher der Rubrik „Verbrechen können sich doch lohnen“ zuzuordnen. Terence Dickinson aus Pennsylvania brach in ein Haus ein und hatte dabei Erfolg. Die Besitzer warten, so wie er zuvor ausgespäht hatte, für mehrere Tage verreist und so war er ungestört. Er fand reichlich Beute und packte diese zusammen. Als Fluchtweg hatte er sich den Weg durch die Garage ausgesucht. Als er jedoch den Öffnungsmechanismus der elektronisch gesteuerten Garagentür öffnen wollte, versagte dieser und die Tür regte sich nicht. Zu seinem Pech war die Tür zum Haus hinter ihm ins Schloss gefallen und ließ sich jetzt ebenfalls nicht mehr öffnen, sodass er in der Garage festsaß. Die Zeit verging und alle Versuche, sich irgendwie aus der Garage zu befreien scheiterten kläglich. So saß Terence Dickinson letztendlich volle acht Tage in der Garage fest und überlebte nur, weil die Besitzer dort ihr Hundefutter und eine Kiste Pepsi Cola lagerten, was während der acht Tage seine einzigen Nahrungsquellen darstellte. Dieses in seinen Augen „Martyrium“ wollte er nicht ungestraft lassen und verklagte die Versicherung des Hausbesitzers, die diese Schließmechanismen von den Hausbesitzern für die Versicherung des Gebäudes zur Bedingung machte. Die Geschworenen in dem darauf folgenden Prozess erbarmten sich und sprachen dem Einbrecher ein Schadenersatz für die erlittenen seelischen Qualen in Höhe von 500.000 US Dollar zu. So muss der arme Dieb zumindest vorerst nicht mehr auf Beutejagd gehen....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Leider nicht die erhoffte Summe....
 
    
 
    
 
   Deutlich mehr Schmerzensgeld als die letztendlich gewährten 14.500 Dollar versprach sich Jerry Williams aus Arkansas, als er seinen Nachbar verklagte. Er gab an, von dem Hund des Nachbarn gebissen worden zu sein und verlangte jetzt Wiedergutmachung in Form von vielen Dollarscheinen. Das Gericht kam zunächst unzweifelhaft zu der Überzeugung, dass der Hund des verklagten Nachbarn tatsächlich Jerry Williams gebissen hatte. Aber es berücksichtigte bei der Höhe des Schmerzensgeldes letztendlich auch den Umstand, dass der Hund zum Einen auf dem eingezäunten Grundstück fest angeleint war und zum Zweiten, Jerry Williams den Hund provozierte, indem er mit einer Schrotflinte auf ihn schoss, bevor er sich ihm näherte um gebissen zu werden.  Es geht eben manchmal schon sehr seltsam zu im Recht....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Wie weit das Fernsehen zu Gewalt animieren kann musste der Franzose Marc Agnerey schmerzlich erfahren, als er eine Quiz Show im Fernsehen sehen wollte. Sein Bruder nämlich, der 31jährige Philippe Agneray war ein großer Fan der amerikanischen Seifenoper „Dallas“ und wollte um jeden Preis die Geschichten von J.R. und Pam verfolgen, die zur gleichen Zeit kam, nur eben auf einen anderen Kanal. Es fand eine hitzige Diskussion um die Fernbedienung statt, bei der Marc Agnerey als Sieger hervor ging. Gerade als er sich genüsslich zurück lehnte auf der Couch sah sein Bruder Philippe kein anderes Mittel mehr um an die Fernbedienung heran zu kommen, als den Revolver zu nehmen und abzudrücken. Als die Dalles Folge zu Ende war rief er schließlich die Polizei und stellte sich den Beamten.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Wer glaubt, in Deutschland sei es schwierig einen Kindergartenplatz zu bekommen, der sollte glücklich darüber sein, nicht in Japan zu leben. Denn dort kann ein solcher Platz für die lieben kleinen tödlich enden. Als eine 35jährige Mutter in Japan die Ablehnung der Kindertagesstätte für ihr Kind mit der Begründung bekam, es sei kein Platz mehr frei, entschied sie sich spontan dazu, einen Platz zu schaffen. Sie wartete auf das erste Kind, das aus dem Kindergarten heraus kam und erwürgte es. Anschließend forderte sie, schon im Griff der herbei gerufenen Polizisten, dass man den jetzt frei gewordenen Platz doch bitte ihrem Sohn geben solle...
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Auch das Frühstück muss nicht immer harmonisch sein, wie dieser Fall zeigt: Ein 68jähriger Rentner, Francis Buhagiar, regte sich darüber auf, dass eine Scheibe Toast zu sehr angekohlt war. Seine 76jährige Schwester weigerte sich jedoch, ihm eine neue Scheibe in den Toaster zu stecken. Erzürnt über diese Verweigerung seiner Bitte griff er zur Pistole und erschoss sie.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Zu einem skurrilen Akt der Emanzipation kam es im indischen Neu Delhi. Dort verlangte ein Ehemann von seiner Frau, dass sie ihm einen Tee aufbrühen solle. Sie verweigerte dies mit der Begründung, gerade andere wichtige Tätigkeiten durchzuführen und forderte ihn auf, sich selbst die Tasse aufzubrühen, immerhin stehe alles, was er dafür benötigen würde, vor ihm. Doch der Mann lehnte sich zurück und wies die Frau darauf hin, eine derartige Arbeit sei für einen Mann nicht würdig und sie solle ihm gefälligst den Tee zubereiten; das sei ,Frauenarbeit‘. Daraufhin ließ die Frau tatsächlich ihre aktuelle Arbeit liegen: Jedoch nicht, um den Tee aufzubrühen, wie es der Mann verlangte, sondern um zum Messer zu greifen und ihn zu erstechen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Doch nicht nur Mord kann skurril sein, auch andere Verbrechen fördern gelegentlich ein heiteres Schmunzeln zum Vorschein. Wie der Fall, der sich in New York ereignete. Dort betrachtete eine gut und wohlhabend aussehende Frau während des Einkaufsbummels die Schaufensterauslage eines Juweliergeschäftes. Ein junger Mann erkannte die Gelegenheit und ergriff die Handtasche der Frau, mit der er sodann davon eilte. Ein aufmerksamer Ladenangestellte hatte den Vorfall beobachtet und zugleich die Polizei verständigt, bei der er eine detaillierte Beschreibung des Diebes abgeben konnte. Innerhalb von wenigen Minuten wurde der flüchtige Dieb von einer Streife gefasst und zum Tatort gefahren, wo er dann mit den Worten aus dem Auto gebeten wurde, eine „Identifizierung und Gegenüberstellung“ durchzuführen. Der Dieb schien hierbei recht verwirrt, wer eigentlich wen wiedererkennen soll, denn als er vor die Frau gestellt wurde sagte er „Ja, das ist die Frau. Ich kann sie eindeutig identifizieren.“.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Einen Benzindieb hat es in Seattle bitter -im wahrsten Sinne des Wortes- erwischt. Er ersann den Plan, von der Tankstelle eines Motels in der Nacht Benzin abzusaugen. Zu diesem Zweck begab er sich nach Einbruch der Dunkelheit zum Tank der Tankstelle hinter dem Motel und steckte einen Schlauch hinein. Mehrere Kanister, die er bereit zum Füllen war, neben sich stehend saugte er an dem Schlauch, um das Benzin zum Laufen zu bringen. Kurze Zeit später wurde der Besitzer des Motels von einem lauten Röcheln und Husten auf die Ereignisse hinter dem Motel aufmerksam gemacht und er rief die Polizei. Die herbeigerufenen Ordnungshüter kamen umgehend nach dem Notruf an und fanden einen lauthals lachenden Motelbesitzer, sowie den würgenden Dieb vor. Grund für das Gelächter des Motelbesitzers war der Umstand, dass der Schlauch des vermeintlichen Benzindiebes nicht im Benzintank, sondern im Gülletank steckte und der Dieb das Glück (oder Pech?) hatte, direkt mit dem ersten Ansaugversuch das ganz große ,Geschäft‘ zu erwischen. Mit der Erklärung, noch nie im Leben derart gelacht zu haben, verzichtete der Motelbesitzer auf eine Anzeige gegen den tollpatschigen Dieb.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Eine kreative Art, ein Verbrechen aufzuklären, hatte ein Polizist in Newark gefunden. Eine Frau meldete den Diebstahl ihres neuen Autos. Dem Polizist, der die Anzeige aufnahm, fiel ein, dass sich in diesem Fahrzeugtyp serienmäßig ein Autotelefon befände und er fragte die Frau nach der Nummer des eingebauten Telefons. Diese gab sie ihm bereitwillig und der Polizist rief sogleich die Nummer an. Nach einigem Klingeln ging ein Mann an das Telefon. Der Polizist gab sich als Autokäufer aus, der aus einer Zeitungsanzeige erfahren habe, das Fahrzeug stehe zum Verkauf. Er würde es gern kaufen wollen und bar zahlen. Der von diesem in Aussicht gestellten Geldsegen überraschte Mann am anderen Ende der Leitung sagte freudig, dass das Auto noch zum Verkauf stehe und wann man sich denn treffen könne. Beim kurz darauf stattfindenden Treffen wechselte zwar kein Geld den Besitzer, dafür aber stählerne Handschellen...
 
    
 
   ***
 
    
 
   Wie würden Sie entscheiden? - Aber, aber... Herr Richter!
 
    
 
    
 
   Nach diesem Ausflug in die weite Welt des Rechts jetzt wieder die ,Landung‘ auf deutschem Boden und zu einem Urteil, das man zweimal lesen muss, um ganz spezielle Vorlieben des vorsitzenden Richters zu erkennen. Aber auch ein Fall, bei dem Sie sich fragen können, wie Sie an der Stelle des Richters entschieden hätten.
 
    
 
   Stellen Sie sich den Fall einer Mieterin in einem Mehrfamilienhaus vor. Die Mieterin zahlt regelmäßig ihre Miete und der Vermieter erfüllt auch seine Pflichten entsprechend der Gesetze. Als in dem Mehrfamilienhaus ein Café im Erdgeschoss frei wird, vermietet es der Vermieter an einen Liebhaber der Sado-Maso-Szene. Sehr schnell entwickelt sich das Café zum Treffpunkt für Liebhaber dieser sexuellen Spielarten und Vorlieben mit einem entsprechenden ansteigenden Besucherverkehr. Die Gäste des Cafés fühlen sich in dem Etablissement so heimisch, dass sie auch mehr und mehr in entsprechenden Verkleidungen in dem Café erscheinen. Verkleidungen, die sehr deutlich die sexuellen Vorlieben nach außen zur Schau tragen. Die brave Mieterin aus einer der höheren Etagen stört sich schließlich daran, dass die Gäste des Cafés den selben Hauseingang wie sie benutzen und sie so von außen sichtbar nicht deutlich abgegrenzt von den Cafégästen ist, wenn sie zu ihrer Wohnung herauf gehen möchte und das Treppenhaus betritt. Man könnte also den Anschein bekommen, wenn sie in das Haus geht, dass sie das Café aufsuchen möchte und nicht ihre Wohnung. Doch nicht nur diesen fälschlicherweise erweckten Eindruck sieht die Mieterin als störend an: Zudem empfindet sie starke Abneigung gegen die ihr im Hausflur begegnenden Gäste des Cafés in ihren Verkleidungen und offen zur Schau gestellten sexuellen Vorlieben. Schließlich wird die empfundene Belästigung so groß, dass die Mieterin diesen Umstand als Mietmangel geltend macht und die Miete kürzt.
 
    
 
   Der Vermieter ist mit dieser Mietminderung nicht einverstanden und argumentiert, die Wohnung selbst habe keinen Mangel und die Minderung ist unberechtigt. 
 
    
 
   Was denken Sie, ist eine derartige Belästigung ein Mietmangel und im Verantwortungsbereich des Vermieters? Eine Frage, die das Amtsgericht Hamburg unter dem Aktenzeichen 49 C 474/05 zu klären hatte. Wobei weniger das Urteil im Ganzen, als vielmehr eine einzige Formulierung besonders auffällt. Mal sehen, ob Sie diese erkennen. Hier der entsprechende Auszug aus dem Originalurteil vom 23.03.2006:
 
    
 
   „(...) Soweit sich die Beklagte zur Begründung ihrer gegenteiligen Auffassung auf die - im wesentlichen unstreitigen - Belästigungen stützt, die von den Besuchern des offensichtlich als Treffpunkt der Sado-Maso-Szene etablierten „Café“ an der Ecke ausgehen (insbesondere: Begegnungen mit aufreizend oder provokativ bekleideten Cafébesuchern der Sado-Maso-Szene), liegt hierin kein zur Minderung berechtigender Mangel. Die Annahme eines zur Minderung berechtigenden Mangels würde nämlich voraussetzen, dass die Nutzung der Mietsache selbst - also der Wohnung und der dazugehörigen Gemeinschaftsflächen wie z.B. Treppenhaus - beeinträchtigt wären. Dies ist aber schon nach dem Vortrag der Beklagten nicht der Fall. Das „Café“ ist zwar im selben Haus wie die Wohnung der Beklagten belegen.
 
   Das Café verfügt aber, was gerichtsbekannt ist, über einen separaten Eingang am G.markt, der in gut 10 m Entfernung vom Hauseingang liegt, der zu den Wohnungen des Hauses führt.
 
    
 
   Auf diese Weise sind Zusammentreffen zwischen Besuchern des Cafés und der Wohnungsmieter des Hauses z.B. im Treppenhaus wenn nicht ausgeschlossen, so doch allenfalls Ergebnis eines Versehens; die Beklagte trägt entsprechende Vorkommnisse auch nicht vor. Sämtliche Vorfälle, die ihr Anlass zur Beschwerde gegeben haben, betreffen vielmehr Begegnungen mit (szenetypisch gekleideten) Cafébesuchern auf der Straße, und somit in einem räumlichen Bereich, der nicht mehr zur Mietsache gehört und der dementsprechend auch nicht von der mietvertraglichen Gewährleistungspflicht umfasst ist. Zwar mag es für die Beklagte nur eine untergeordnete Rolle spielen, ob sich die von der Beklagten als unangenehm und provokativ empfundenen Begegnungen im Treppenhaus abspielen oder auf der Straße, die sie zwangsläufig benutzen muss, wenn sie in ihre Wohnung gelangen oder das Haus verlassen will. Gleichwohl spielen sich diese Begegnungen in einem räumlichen Bereich ab, der nicht mehr zum Bereich dessen gehört, für den der Vermieter gewährleistungsrechtlich verantwortlich ist. Wollte man für Beeinträchtigungen dieser Art Gewährleistungsrechte zubilligen, bedeutete dies im Ergebnis, dass man dem Wohnungsmieter einen Anspruch auf Milieuschutz zubilligt; dies ist mit den gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften nicht vereinbar, zumal diese nur dann greifen, wenn die Tauglichkeit der Mietsache selbst herabgesetzt ist (...). Letztlich handelt es sich bei den von der Beklagten als Störung empfundenen Begegnungen mit Besuchern des Cafés daher um Verwirklichung des allgemeinen Lebensrisikos, für das die Klägerin nicht haftbar zu machen ist. (...)“
 
    
 
   Haben Sie den verfänglichen Satz gefunden? Nein? Hier der entscheidende Satz mit der entsprechenden Markierung:
 
    
 
    
 
   „Das Café verfügt aber, was gerichtsbekannt ist, über einen separaten Eingang am G.markt, der in gut 10 m Entfernung vom Hauseingang liegt, der zu den Wohnungen des Hauses führt.“
 
    
 
    
 
   Ist es nicht schön, wenn man im Urteil auch etwas Privates über den Richter und seine Vorlieben erfahren darf....?
 
    
 
   ***
 
    
 
   


 
   
  
 



Kapitel IV - Von Irrtümern & Mythen
 
    
 
    
 
   Halbwahrheiten und Irrtümer aus dem Mietrecht
 
    
 
    
 
   Das Mietrecht ist ein Rechtsgebiet, das vermutlich sehr viele Menschen berührt. Entweder leben wir selbst oder ein Freund oder Bekannter in einer Wohnung zur Miete und selbst wenn das nicht zutrifft, so vermieten einige Leser doch auch selbst. Dabei ist gerade in diesem Rechtsgebiet viel Bewegung enthalten, urteilt doch das höchste deutsche Gericht nahezu im Wochenabstand über Zulässigkeiten, Unzulässigkeiten und Skurrilitäten in Mietverträgen. Grund genug, einen Blick auf die populären Irrtümer und die hartnäckigen Halbwahrheiten im Mietrecht zu blicken. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Falsche Nachmieter
 
    
 
   Es kann vorkommen, dass man seinen Wohnort plötzlich wechseln muss: Sei es, weil ein neues Arbeitsangebot lockt, weil man mit der Freundin oder dem Freund zusammen ziehen möchte oder schlichtweg, weil man aus privaten Gründen nicht mehr in der Wohnung wohnen möchte. Doch nicht selten setzen Kündigungsfristen dieser gewünschten Flexibilität enge Schranken. Viele Mieter glauben, wenn sie sich selbst auf die Suche nach einem Nachmieter für die gemietete Wohnung aus der man ausziehen möchte machen und dem Vermieter drei davon präsentieren, sodass er sich den geeignetsten Kandidaten auswählen kann, könnten sie umgehend aus dem Mietverhältnis ausscheiden. Diese sogenannte „3-Nachmieter-Regel“ jedoch gibt es im deutschen Recht an keiner Stelle, auch wenn dieser Grundsatz in sehr vielen Köpfen fast schon als Allgemeinwissen herum spukt. Der Vermieter muss auch dann der Kündigung des Mietvertrages ohne Beachtung der festgelegten Kündigungsfristen nicht zustimmen, wenn drei Nachmieter genannt werden. Wenn der Mieter sich verpflichtet, die Wohnung mindestens für eine bestimmte Dauer (ein, zwei, drei oder mehr Jahre) zu mieten und schon vorher aus diesem Vertrag heraus möchte, nutzt es nichts, Nachmieter zu präsentieren. Verträge sind einzuhalten - Dieser Grundsatz im deutschen Zivilrecht wird auch dann nicht durchbrochen, wenn geeignete Nachfolger für den bestehenden Vertrag genannt werden. Dieser Grundsatz kann nur dann durchbrochen werden, wenn ein ,Härtefall‘ vorliegt, also eine schwere Krankheit zum Beispiel. Und auch dann muss der Vermieter den Nachmieter nur dann akzeptieren, wenn dieser Nachmieter in den Vertrag ohne Änderungswünsche einsteigt. Auf Nummer sicher gehen kann man daher nur, wenn die ,Nachmieter Regel‘ von vornherein in den Mietvertrag aufgenommen wurde. Einen  Rechtsanspruch auf vorzeitiges Kündigen bei Präsentation von drei möglichen Nachmietern jedoch gibt es ohne entsprechende vorherige Vereinbarung im deutschen Recht nicht.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Flur und Treppenhaus - Wem gehört‘s?
 
    
 
   Es ist in vielen Treppenhäusern regelmäßig das gleiche Bild: Der Müllsack wird vor die Tür gestellt, es stehen Schuhe, Schirme oder Kartons aufgereiht neben der Tür. Viele Mieter gehen davon aus, dass dies generell erlaubt sei und sie den Platz vor ihrer Tür ebenfalls privat und frei nutzen können. Aber auch das ist ein Irrtum und das Abstellen von Gegenständen im Treppenhaus ist generell unzulässig. Der Raum vor der Tür gehört nicht zur gemieteten Wohnung und ist nicht automatisch mit vermietet. Deshalb muss der Vermieter derartige abgestellte Sachen dort nicht dulden. Lediglich Kinderwagen, sofern sie nicht den Weg versperren, wurden von Gerichten als Ausnahmen erlaubt, sowie Gehhilfen und Rollstühle. Doch damit hat es sich auch schon was die Toleranz deutscher Gerichte zu dieser Frage angeht....
 
    
 
   ***
 
    
 
   My home is my castle...?
 
    
 
    
 
   Angesichts des sich überall verbreiteten Rauchverbotes an öffentlichen Plätzen, Orten und Restaurants loben sich viele Raucher noch immer die eigenen vier Wände als Rückzugsort für ihren Rauchgenuss. Doch auch diese vier Wände sind nicht mehr länger als Rückzugsgebiet für Raucher sicher, wie ein ganz aktueller Fall des Amtsgerichts Düsseldorf beweist. Einem 74-jährigen Raucher war das Mietverhältnis nach 40 Jahren gekündigt worden, da er sich trotz mehrmaliger Abmahnungen und Aufforderungen weigerte, in der Wohnung weniger zu rauchen. die Vermieterin kündigte die Wohnung mit der Begründung des nicht hinnehmbaren Geruches und der davon ausgehenden Belästigung auch für andere Mieter. Der rauchende Mieter klagte dagegen, doch der Amtsrichter stufte diese Klage als chancenlos ein. Im Gegenteil, er hielt die Kündigung angesichts ,der veränderten Beurteilung der Gefahren des Passivrauchens‘ ausdrücklich für gerechtfertigt.  Die Schutzrechte Dritter stehen höher als die Gewohnheiten eines Einzelnen. 
 
    
 
    
 
   Übrigens was das Rauchen in einer gemieteten Wohnung angeht, zeigt die Tendenz inzwischen klar zum Rauchverbot, bestätigen also dieses aktuelle Urteil der Düsseldorfer Amtsrichter. Während das Landgericht Köln im Jahre 1998 entschied, dass das Rauchen in der Mietwohnung als Konsequenz freier Willensentscheidung grundsätzlich erlaubt sei (Aktenzeichen 9 S 188/98) und auch das Landgericht Paderborn diese Entscheidung unter Aktenzeichen 1 S 2/00 im Jahre 2000 bestätigte (wenn auch bei ,exzessivem Rauchen‘ eine Ausnahme macht), so entschied das Amtsgericht Cham unter Aktenzeichen 1C 0019/02 im Jahre 2002 schon, dass ,häufiger Nikotingenuss‘ in der Mietwohnung ein vertragswidriger Gebrauch der Mietsache sei. Hier wurden die häufigeren notwendigen Schönheitsreparaturen um die Spuren des Rauches zu beseitigen als Grund angeführt. Das Amtsgericht Düsseldorf dürfte also hier mit der Argumentation, dass die Schutzrechte Dritter höher wiegen als die Gewohnheit eines Einzelnen einen ganz neuen Punkt eingeführt haben, der auch vor höheren Instanzen bestätigt werden dürfte (Bei Niederschrift dieses Buches war der entsprechende Instanzenweg noch nicht ausgeschöpft). 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Zweitschlüssel beim Vermieter?
 
    
 
   Es ist fast schon die Regel, dass die Vermieter einen Zweitschlüssel zur vereinbarten Wohnung bei sich behalten und darauf hinweisen, dass bei einem Auswechseln des Türschlosses ein entsprechender Schlüssel bei ihm abzugeben sei. immerhin habe er das Recht, die Wohnung gelegentlich zu überprüfen und ohnehin kann ja mal ein ,Notfall‘ eintreten, bei dem er die Wohnung betreten müsse. Auch dieses scheinbare ,Recht‘ ist eine Unwahrheit, die auch dadurch nicht richtiger wird, dass jeder glaubt, es sei wahr. Es gibt für das Zurückbehalten eines Schlüssels bei einer Vermietung überhaupt keine rechtliche Grundlage (es sei denn, es wird ausdrücklich im Mietvertrag vereinbart und beide Seiten stimmen zu) und für was sollte dieser Schlüssel dienen? Denn auch wenn der Vermieter die Wohnung inspizieren möchte und dahingehend überprüfen will, ob Schäden vorhanden sind, so muss er dies bis spätestens 24 Stunden vorher beim Mieter anmelden und auch dann kann der Mieter darauf bestehen, dass er dabei ist. Zudem könnte der Mieter ab diesem Zeitpunkt und wenn er bei dieser Inspektion der Wohnung durch den Vermieter nicht dabei sein möchte immer noch den Vermieter zu diesem Zweck den Schlüssel überreichen und anschließend wieder zurück nehmen. Erfolgt keine rechtzeitige Anmeldung dieses Besuches und der Vermieter betritt unerlaubt und mit Zweitschlüssel die Wohnung, dann ist dies ein Hausfriedensbruch, der den Mieter zu einer fristlosen Kündigung berechtigt. Alternativ kann der Mieter auch ein neues Schloss einbauen lassen und vom Vermieter die Zahlung dieses Umbaus verlangen.  
 
    
 
   Doch was ist dann bei Notfällen, bei denen der Vermieter in die Wohnung muss und man selbst ist für den Vermieter nicht erreichbar - Die häufigste Argumentation für den einbehaltenen Zweitschlüssel? Es empfiehlt sich für die Fälle, bei denen man verreist oder nicht in der nähe ist, einen Zweitschlüssel bei Freunden oder Familie zu deponieren und den Vermieter darüber zu informieren (ebenso die entsprechenden Kontaktdaten mitzuteilen). Denn tritt ein Notfall ein (Wasserrohrbruch, Kabelbrand etc.) und man ist nicht erreichbar, müsste der Vermieter die Tür eintreten oder gewaltsam öffnen lassen, um eine Vergrößerung oder Ausbreitung des Schadens zu verhindern. Dieses Recht steht ihm zu und ist zugleich eine Ausnahme vom nicht angekündigten Betreten. Doch ist dieses Recht nicht gleichbedeutend mit dem Einbehalten des Wohnungsschlüssels. Denn er könnte in einem solchen Fall die angegebene Vertrauensperson anrufen, die einen Zweitschlüssel besitzt und damit zum Öffnen der Tür herbei eilen kann. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   


 
   
  
 



Kapitel V - Schlüpfriges und mehr
 
    
 
    
 
   Gut, liebe Leser, Irrtümer sind nicht wirklich skurril und laden nicht immer zum Schmunzeln ein. Deshalb noch einige Urteile und Fälle, die sicher für reichlich Heiterkeit sorgen dürften:
 
    
 
    
 
   Teurer Sex...
 
    
 
    
 
   Ein ganz besonders schlüpfrigen und zugleich heißen Fall hatten die Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf unter dem Aktenzeichen 4 U 153/98 zu verhandeln. Eine Frau verklagte ihre beiden Unfallversicherungen auf eine Zahlung von stolzen 750.000 DM (ca. 375.000 €). Sie argumentierte, als Folge eines Unfalls bei besonders heftigem Geschlechtsverkehr sei sie inkomplett querschnittsgelähmt und habe deshalb Anspruch auf Zahlung aus den Unfallversicherungen.
 
    
 
   Die Versicherungen argumentierten, die von der Klägerin gemachten Äußerungen und Unfallschilderungen seien kein „von außen wirkendes Ereignis“, welches aber vorhanden sein müsse, wenn eine Zahlungspflicht bestehen soll. Es wurden Theorien über mögliche Unfallhergänge und mögliche Verletzungsursachen geschildert, die alle samt belegen sollten, dass kein Unfall im Sinne der Versicherungsgrundlagen vorlag.
 
    
 
   Doch ganz gleich wie geschickt die Versicherungen auch argumentierten um der drohenden Zahlung zu entgehen, die Richter am Oberlandesgericht Düsseldorf hatten ein Einsehen mit der Frau und befanden, dass egal wie der Hergang auch in Wirklichkeit gewesen sei, Geschlechtsverkehr habe immer mit einem Partner zu tun und deshalb können Verletzungen in Folge dieses Geschlechtsverkehr auch als „von außen wirkende“ Ereignisse gelten. Denn, so die Richter weiter, Geschlechtsverkehr beruhe eben nicht nur auf Eigenbewegungen, sondern auch auf Bewegungen des Partners. Die Richter gaben der Klage statt und befanden, dass die eingetretene Querschnittslähmung in Folge des Geschlechtsverkehrs die Folge eines Unfalls im Sinne der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen sei. Damit stand dann auch fest: Die beklagten Unfallversicherungen mussten zahlen.
 
    
 
   In diesem Fall kam der Sex also einer eigentlich unbeteiligten Partei teuer zu stehen...
 
    
 
   ***
 
    
 
   Niveau? .. Was für ein Niveau?
 
    
 
    
 
   Schlüpfriges musste auch das Landgericht München unter dem Aktenzeichen 7 O 22293/12 entscheiden. Ein Produzent der Pornofilm-Branche ließ über seine Rechtsanwälte Abmahnungen an die Nutzer von Tauschbörsen verschicken, die seine Werke über diese Börsen kostenlos aus dem Internet herunter geladen hatten. Die Anwälte fanden die eindeutig identifizierbaren IP Adressen heraus und weiter, dass sich hinter einer dieser Adressen eine Telefongesellschaft in München verbarg bzw. ein von ihr verwalteter Anschluss und Teilnehmer. Sie forderten diese Telefongesellschaft auf, die Daten über den entsprechenden Anschlussinhaber herauszugeben, sodass sie ihm eine Abmahnung schicken könnten. Doch die Telefongesellschaft weigerte sich. Ohne lange zu zögern und sich im Recht fühlend zogen die Anwälte mit ihrem Begehren vor das Landgericht in München. Immerhin lag ein klarer Urheberrechtsverstoß vor, der auch vom deutschen Recht geahndet wird. 
 
    
 
   Obwohl bei der richtigen Kammer beim Gericht eingereicht, war es ein Pech für die Anwälte des Filmproduzenten, dass sich die Richter auf das Urheberrecht verstanden. Denn die Richter befanden, dass es dem Film, der hier illegal heruntergeladen worden war, „offensichtlich an einer persönlichen geistigen“ Schöpfung fehlte, da der Film nur aus „lediglich sexuellen Vorgängen in primitiver Weise“ bestand. Damit ist auch kein vom Urheberrecht abgedeckter schützenswerter Film oder kein schützenswertes Kunstwerk vorhanden. Die Anwälte verloren die Klage und der Nutzer, der sich den Film heruntergeladen hatte, blieb von der teuren Abmahnung verschont.
 
    
 
   Damit wurde also -gewollt oder ungewollt- richterlich entschieden, was allseits über derartige Filme bekannt ist. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Auch ganz oben wird das Recht gebogen...
 
    
 
    
 
   Nicht nur Richter sind besonders kreativ in der Gesetzesauslegung, auch die katholische Kirche konnte sich in der Vergangenheit hin und wieder gekonnt verbiegen, wenn es darum ging, das eigene kirchliche Recht auszulegen. Besonders hervorzuheben ist dabei die sehr kreative Erschaffung neuer Tierarten. Wie weithin bekannt sein dürfte hat die Kirche regelmäßig vor Ostern ihre Fastenzeit. Eine Zeit, in der verzichtet werden soll, um wieder das Bewusstsein für die Dinge zu bekommen, die man regelmäßig zu sich nimmt. Erst wenn man etwas verliert merkt man, was man eigentlich daran hatte - In der Fastenzeit sollte dies die Achtung vor der Nahrung und der Schöpfung sein. Deshalb war es Jahrhunderte lang der Verzicht auf Fleisch, der die Fastenzeit geprägt hat. Fisch war zulässig, ebenso wie Wasser und auch Bier, welches teilweise Mönche unter den Gläubigen verteilten. Doch diesen Verzicht auf das lieb gewordene Fleisch wollte nicht jeder mitmachen, erst Recht nicht, wenn er selbst gehobene Positionen in der Kirche inne hatte. Wie jedoch diese strenge Grundregel der Verzichtes umgehen, ohne dabei gegen die eigenen Statuten zu verstoßen und damit den Mitbrüdern und Schwestern vorzuführen, dass die Regel gar nicht so göttlich ist, wie es immer gepredigt wurde? 
 
    
 
   Im Stillen wurde mit Sicherheit nicht wenig gegen die Regel verstoßen, zumindest bei denjenigen, die es sich leisten konnten. Denn nicht zu vergessen ist das zeitliche Umfeld, in der die Kirche auf die strenge Einhaltung ihrer Regeln pochte. Beschlossen wurde das Verbot vom Verzehr von Tieren während der Fastenzeit von Papst Gregor I. im Jahre 590. Eine Zeit, in der die Kirche ihre Vormachtstellung gerade begann europaweit auszuweiten. Im Laufe der Jahrhunderte wurden die Regeln streng befolgt, doch als sich im Mittelalter erste große Städte bildeten und die Kirche nicht nur Anhänger, sondern auch den eigenen Wohlstand häufte, hatten viele Kirchenbrüder nicht mehr das Bedürfnis nach Verzicht. Warum auch? Es war eine Zeit, in der die Kirche die Mittel hatte, dass, was sie benötigte, auch zu bekommen. Aber hunderte Jahre lang predigen, dass die Fastenzeit nicht gebrochen werden darf und dann von einem auf den anderen Tag damit aufhören und Ausnahmen zulassen, weil der Appetit nach Fleisch zunimmt und man nicht darauf verzichten möchte? Das wäre den Gläubigen nur schwer vermittelbar gewesen und als wankelmütig durfte die Kirche keineswegs erscheinen. 
 
    
 
   Doch die Lösung ersannen die strengen Kirchenfürsten mit besonderer Kreativität:  Man erfand einfach neue „Fische“ für die Fastenzeit. So wurde auf dem Konstanzer Konzil, eine Versammlung, die sich mit der Auslegung von Kirchenregeln befasste und das von 1414 bis 1418 tagte, beschlossen, dass fortan auch der Biber als Fisch zähle, der Verzehr seines Fleisches während der Fastenzeit also nicht gegen die strengen Fastenregeln verstoße. Immerhin habe der Biber einen großen Teil seines Lebensraumes im Wasser, dürfe daher getrost als Fisch angesehen werden. Gleiches galt auch für Dachs und Otter. 
 
    
 
   Diese neue ,Fischart‘ und fleischliche Ausnahme von der Fastenregel führte dann im Laufe der Jahrhunderte dazu, dass der Biber (und damit ein Teil der eigentlich gerade von dieser Institution hochgehaltenen Schöpfung) fast ausgerottet wurde. Ein Hintertürchen gibt es also in fast jedem Recht, nicht immer ohne Folgen..
 
    
 
   ***
 
    
 
   Wenn Richter politisch werden
 
    
 
    
 
   Nach diesem Ausflug in die geistigen Gefilde wieder zurück auf den Boden der Realität, in diesem Fall einer Realität, in der ein Richter am Landgericht in seinem Urteil vollkommen ungeniert seine Verachtung über das bestehende politische System und den Einfluss der Politiker auf das Recht zum Ausdruck brachte. Überraschend deutlich, wie dieser Originalauszug zeigt:
 
    
 
   „(...) Die entsprechende Rechtsprechung des BGH ist für das Gericht obsolet. Beim BGH handelt es sich um ein von Parteibuch-Richtern der gegenwärtigen Bonner Koalition dominierten Tendenzbetrieb, der als verlängerter Arm der Reichen und Mächtigen allzu oft deren Interessen zielfördernd in seine Erwägungen einstellt und dabei nicht davor zurückschreckt, Grundrechte zu mißachten, wie kassierende Rechtsprechung des BVerfG belegt. Die Rechtsprechung des 9. Senats des OLG Stuttgart ist der des BGH konform, ja noch "bankenfreundlicher" sie ist von der (wohl CDU-) Vorsitzenden des Senats bestimmt die der gesellschaftlichen Schicht der Optimaten angehört (Ehemann Arzt) und deren Rechtsansichten evident dem Muster "das gesellschaftliche Sein bestimmt das Rechtsbewußtsein" folgen. Solche RichterInnen haben für "kleine Leute" und deren, auch psychologische Lebenswirklichkeiten kein Verständnis, sie sind abgehoben, akademisch sozialblind, in ihrem rechtlichen Denken tendieren sie von vornherein darwinistisch. "Banken" gehören für sie zur Nomenklatura, ehrenwerte Institutionen, denen man nicht sittenwidriges Handeln zuordnen kann, ohne das bestehende Ordnungsgefüge zu tangieren. Und immer noch spukt in den Köpfen der Oberrichter das ursprüngliche BGH-Schema herum, daß nämlich die sog. Privatautonomie als Rechtsinstitut von Verfassungsrang die Anwendung des § 138 BGB auf Fälle vorliegender Art verbiete, obwohl doch § 138 BGB die Vertragsfreiheit verfassungskonform limitiert. (...)“
 
    
 
   Über die Parteipräferenz des erkennenden Richters dieses Urteiles des Landgerichts Stuttgart, Aktenzeichen 21 O 519/95, muss man sicher nicht lange spekulieren...
 
    
 
   ***
 
    
 
   Aber bitte mit... Krawatte!
 
    
 
    
 
   Kleidervorschriften sind noch immer üblich vor Gericht, zumindest für Juristen. diese haben einen in der Regel schwarzen Talar zu tragen, der bis über die Knie reichen muss. wissen Sie woher diese Vorschrift kommt? Vom ,Alten Fritz‘, dem Preußenkönig, der die folgende Kabinettsorder am 15.12.1726 diktierte: „Wir ordnen und befehlen hiermit allen Ernstes, dass die Advocati wollene schwarze Mäntel, welche bis unter das Knie gehen, unserer Verordnung gemäß zu tragen haben, damit man diese Spitzbuben schon von weitem erkennt.". Eine sehr traditionelle Regel also, die man da heute noch anwendet. Nicht mehr ganz so traditionell ist, was unter dem Talar zu tragen ist. Auch wenn einige Richter damit nicht ganz so einverstanden zu sein scheinen, wie dieser Fall eindrucksvoll beweist:
 
    
 
   Ein wegen Schwarzarbeit angeklagter Handwerker musste sich für diese Verfehlung vor dem Amtsgericht verantworten. Es war nur ein sehr kleines Vergehen, aber dennoch beauftragte er einen Rechtsanwalt mit seiner Verteidigung. Als dieser Rechtsanwalt in das Gericht kam, um den Angeklagten in der folgenden Verhandlung zu verteidigen, fiel dem Amtsrichter auf, dass der Verteidiger keine Krawatte unter dem ordnungsgemäßen Talar trug. Ohne lange zu zögern schloss er den Rechtsanwalt daraufhin wegen der „Missachtung der Würde des Gerichts“ von der Verhandlung aus und vertagte diese Verhandlung, um dem Angeklagten Zeit zu geben, sich einen neuen Verteidiger zu suchen. 
 
    
 
   Beim kurz darauf nachfolgenden Termin erschien dieser Angeklagte jetzt mit zwei Verteidigern als Anwälten. Beide trugen ebenfalls keine Krawatte (ob sie damit ihren Unmut über die erste Verhandlung zum Ausdruck bringen wollten?). Der Richter empfand dieses Auftreten ohne Schlips als Provokation und schloss diese beiden Anwälte mit der Begründung „ungebührlichen Verhaltens vor Gericht“ von der Verhandlung aus. Doch anstatt den Prozess erneut zu vertagen, eröffnete der Richter dieses Mal die Hauptverhandlung. Da es sich um ein Amtsgericht handelte besteht kein Anwaltszwang und so gab er dem angeklagten Handwerker keine Gelegenheit, sich einen neuen Verteidiger zu suchen sondern zwang ihn dazu, sich selbst zu vertreten. Immerhin hätten seine Anwälte ja selbst Schuld. Der Handwerker schien gut vorbereitet gewesen zu sein, denn das Urteil fiel mit 200,- € Geldbuße grundsätzlich harmlos aus. Doch die vorausgegangenen Ausschlüsse seiner Anwälte wollte der Handwerker so nicht hinnehmen und focht das Urteil an. 
 
    
 
   Das Oberlandesgericht Celle (Aktenzeichen 222 Ss 83/02) schließlich hob das Urteil des Amtsrichters tatsächlich auf. Nicht wegen dem Inhalt und der Strafe selbst, sondern vor allem wegen des Ausschlusses der Anwälte wegen fehlender Krawatten. Der Richter hätte die beiden Verteidiger nicht wegen des Fehlens von Krawatten ausschließen dürfen und zudem verletze eine Verhandlung ohne Verteidiger elementare Grundsätze der Rechtsordnung, erst Recht, wenn der Angeklagte deutlich gemacht hat, dass er auch vor dem Amtsgericht eine Verteidigung wünscht. 
 
    
 
   Tja, man sollte also nicht immer darauf achten, was man(n) unter dem Talar trägt...
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Was für ein Donnerwetter!
 
    
 
    
 
   Auch wenn die Rechtsordnung und Strafverfolgung in Deutschland so organisiert ist, dass die Polizei im Auftrag der Staatsanwaltschaft ermittelt, der Staatsanwalt anklagt und der Richter entscheidet, also jede Stelle frei und unabhängig ist, so hinderte das nicht einen Amtsrichter am Amtsgericht Tiergarten (Aktenzeichen 66 Js 3381/97 Ls (88/97)), seinen Unmut über die in seinen Augen unfähigen Strafverfolgungsbehörden freien Lauf zu lassen: 
 
    
 
   „(...)Die schwerste Tat ist der räuberische Diebstahl. Dafür wollte der Staatsanwalt in der Hauptverhandlung ein Jahr sechs Monate haben, völlig übertrieben, sechs Monate sind genug. ... Für jeden der sieben Diebstähle ... Geldstrafen ..., woraus sich für alle neun Straftaten die angemessene Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten ergibt. (...)
 
    
 
   Daß der Staatsanwalt - er wollte insgesamt zwei Jahre Freiheitsstrafe - Entlassung des Angeklagten beantragt hat, ist unverständlich geblieben und ist auch falsch, ebenso falsch wie die eigentlich unglaubliche Tatsache, daß der Angeklagte ... bei seinem erneuten Auftauchen bei "Kaiser's" ... als Täter des räuberischen Diebstahls erkannt wurde, ungerührt "vor Ort entlassen" wurde. Donnerwetter, ist das aber eine prachtvolle Strafverfolgung ! (...)“.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   


 
   
  
 



Kapitel VI - Skurriles Wissen 
 
    
 
   Nach so viel skurrilem Recht, jetzt ein Kapitel, das sich mit dem skurrilen Wissen befasst. Sie werden sehen, es ist nicht alles so, wie es scheint.... Viel Vergnügen!
 
    
 
   ***
 
    
 
   Wussten Sie schon?
 
    
 
    
 
   Einige Meldungen sind so kurz, dass sie kaum unterzubringen sind in den Zeitungen oder Zeitschriften. Das muss nicht bedeuten, dass diese Meldungen einfach zu uninteressant sind. Nein, es bedeutet, sie stehen allein mit den Fakten und sind oftmals nur einen einzigen Satz lang. Dennoch sind dabei einige sehr skurrile und heitere Stilblüten, wie die folgende Zusammenstellung verdeutlicht.
 
    
 
    
 
   Wussten Sie schon,...
 
    
 
    
 
   ...dass ein Hahn ohne Kopf 18 Monate überleben konnte? Der Hahn, der auf den Namen ‘Mike‘ hörte, sollte eigentlich in einem Kochtopf landen. Das Schicksal also, was sehr viele Tiere seiner Gattung irgendwann ereilt. Als sein Besitzer Lloyd Olsen ihm jedoch den Kopf abschlug, trat nicht der gewünschte Erfolg ein, sondern der Hahn flatterte munter weiter. Lloyd Olsen sah dies als ein Zeichen an und fütterte den Hahn jetzt mit einer Pipette in die Speiseröhre weiter. So konnte das Tier noch volle 18 Monate überleben. Wem das zu unglaublich klingt: Dieser Fall wurde dokumentiert durch das Guinness Buch der Rekorde, eine Quelle, die nicht unbedingt für Falschmeldungen bekannt ist. 
 
    
 
    
 
    
 
   ... dass Kolibris auch rückwärts fliegen können? Klingt unglaublich, ist aber wahr! Doch nicht nur das: Die gefiederten Freunde haben auch den schnellsten Puls unter allen Vögeln. Ihr Herz schlägt beachtliche 15 Mal in der Sekunde. 
 
    
 
    
 
    
 
   ...dass die Fluggesellschaft American Airlines in den achtziger Jahren über umgerechnet 35.000 Euro pro Jahr nur dadurch einsparte, weil sie beim Salat in der ersten Klasse eine Olive wegließ?
 
    
 
    
 
    
 
   ...trotz der zahlreichen Ratten, die sich hin New York tummeln nur rund 300 Bürger jährlich von den Nagern gebissen werden? Dafür werden jedes Jahr mehr als 1500 New Yorker Bürger von anderen New Yorkern gebissen. 
 
    
 
    
 
    
 
   ... dass es in jedem menschlichen Mund mehr Bakterien gibt als Einwohner auf der Erde?
 
    
 
    
 
    
 
   ... dass die Bank im kleinen Städtchen Vernal im US-Bundesstaat Utah aus Ziegelsteinen gebaut wurde, die per Post geschickt wurden? Geschickt wurden jeweils Päckchen mit 7 Ziegelsteinen. Man hatte zuvor errechnet, dass die Portokosten deutlich geringer sind, als die Anlieferung der Steine mit einem Schiff. 
 
    
 
    
 
    
 
   ... dass Finnland das Land auf der Erde mit den meisten verzeichneten Inseln ist? Insgesamt 179.584 Inseln gibt es in Finnland.
 
    
 
    
 
    
 
   ... dass die Glühlampen im New Yorker U-Bahn System entgegengesetzt geschraubt werden wie üblich? Es handelt sich hierbei um Spezialanfertigungen, die verhindern sollen, dass U-Bahn Reisende die Glühbirnen herausschrauben und für den Eigenbedarf verwenden. 
 
    
 
    
 
    
 
   ... dass 97% aller Menschen beim Ausprobieren einer neuen Schriftart ihren eigenen Namen schreiben?
 
    
 
    
 
    
 
   ...dass es manchmal doch Wunder gibt? Eine Meldung, die schon einige Jahre auf dem sprichwörtlichen ,Buckel‘ hat, aber noch immer lesenswert ist. Sie spielt im Jahre 1891.Ein mächtiger Pottwal bringt zwei kleine Beiboote des amerikanischen Walfängers „Star of the East“ im Februar 1891 zum Kentern. Zwei Männer der Besatzung tauchen trotz erheblicher Anstrengungen und intensiver Suche nicht wieder auf. Doch dann geschieht etwas, worauf nur noch das Wort „Wunder“ passt: Der Wal, der das Bott zum Kentern brachte wird gefangen und aufgeschnitten, um die Innereien zu entnehmen. Aber nicht nur die Innereien werden gefunden: Auch einer der beiden vermissten Seemänner befindet sich im inneren des Wales - und zwar lebendig! James Bartley, so der Name dieses Seemannes und des modernen Jonas, beschrieb sein Abenteuer später so: „Der Wal warf mich in die Luft, ich wurde durch einen schlüpfrigen Kanal gesogen und landete in einer Art Sack. Dann verlor ich das Bewusstsein!“. 
 
    
 
    
 
    
 
   ... dass das Quaken einer Ente kein Echo erzeugt und bis Heute niemand erklären kann warum das so ist?
 
    
 
    
 
    
 
   ... dass es nur wenige Augenblicke dauert, für dieses Buch eine kurze Bewertung auf amazon zu verfassen und es dennoch nur die wenigsten Leser tun werden
 
    
 
    
 
   ... dass Kölnisch Wasser ursprünglich als Mittel gegen die Pest erfunden wurde?
 
    
 
    
 
   ... dass eine Cornflakes Verpackung mehr Nährstoffe enthält als der Inhalt? Ein angenehmes Frühstück wünsche ich!
 
    
 
    
 
   ... dass im Jahre 1740 eine Kuh in Frankreich der Zauberei für schuldig befunden und anschließend gehängt wurde? Im gleichen Land erlitt ein Schwein ein ähnliches Schicksal: Es wurde wegen Mordes verurteilt und hingerichtet. Tja, Franzosen eben...
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Wenn Werbung nicht den gewünschten Erfolg bringt
 
    
 
    
 
   Auch die Werbung zählt zu den Dingen, mit denen man im Alltag als Journalist konfrontiert ist: Werbekunden finanzieren einen Teil der Ausgabe, müssen gepflegt und umgarnt werden, um weiterhin treu zu bleiben und fleißig ihre netten verkaufsfördernden Bildchen und Slogans zu veröffentlichen. Auf dass der Geldregen niemals versiegt. Doch in einigen Fällen nutzt auch die beste Platzierung in einer fertigen Ausgabe nur sehr wenig. Dann nämlich, wenn die Werbung selbst dazu verdammt ist, ein großer Flop zu werden. Einige dieser Flops laden trotz ihrer Tragik zu einem Schmunzeln ein, wie Sie jetzt feststellen werden.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Eine bewegte Vergangenheit
 
    
 
    
 
   Das Mundwasser ,Listerine‘ hat bereits eine aufregende Vergangenheit hinter sich. Im Laufe seiner Geschichte wurde es nicht nur als Bodenreiniger vermarktet, sondern auch als Mittel gegen Gonorrhö, gegen Erkältungen, Halsschmerzen und Schuppen. Es ist eben nicht leicht, nach der Erfindung eines Mittelchens auch den Nutzen zu erkennen und es entsprechend zu vermarkten. Aber wenigstens hat man ja jetzt einen Einsatzzweck erkannt und kann die Werbung darauf ausrichten. Als was uns dieses Mittelchen wohl in ein paar Jahren verkauft wird, wenn es als Mundwasser vom Markt verschwunden ist? Dann mal schönes Gurgeln morgen in der Früh!
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Du ****stück
 
    
 
    
 
   Einen weiteren Fauxpas in der Werbung und beim Markteintritt auf den deutschen Markt leistete sich die Firma Clairol, bekannt als Markennamen für Haarpflegeprodukte.  Die Firma Clairol musste kurz nach dem Inverkehrbringen ihren Lockenstab wieder vom deutschen Markt nehmen. Der Grund dafür lag in der Verpackung und in dem Namen. Der Lockenstab hieß ,Mist Stick‘ - Ein Name, der bei den deutschen Verbraucherinnen nur sehr widerwillig angekommen wäre und zu einigen skurrilen Erlebnissen im Einkaufszentrum geführt hätte. Ein „Mist Stick“ bitte....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Vom Saulus zum Paulus
 
    
 
    
 
   Eine ebenfalls sehr bewegte Vergangenheit hat ein anderes Produkt, das sich in sehr vielen Haushalten befinden dürfte: Die Antibabypille. Ähnlich wie das Erektions-Hilfsmittel ,Viagra‘, das ursprünglich als Medikament gegen Herzbeschwerden entwickelt wurde, sollte auch die Antibabypille nach dem Willen ihrer Erfinder und Vermarkter einen ganz anderen Zweck erfüllen. Denn die erste Werbung für dieses Produkt war nicht die Vermarktung als Verhütungsmittel, sondern als Mittel gegen Unfruchtbarkeit. Ein beachtlicher Ursprung, erfüllt die kleine Pille doch einen komplett gegenteiligen Zweck....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Wenn die Werbung etwas verschweigt
 
    
 
    
 
   Nicht nur zu viel blumige und wundersame Versprechungen können in der Werbung dazu führen, dass ein Produkt floppt. Auch wenn man die notwendigen Informationen gleich ganz verschweigt, kann dies einen enormen Verlust bedeuten. Diese schmerzliche und insgesamt 30 Millionen US Dollar teure Erfahrung musste die amerikanische Firma Campbell machen, als sie eine Fertigsuppe in Dosen in England einführte. Die Fertigkost liebenden Engländer schenkten der neuen Dosensuppe nämlich nicht die gewünschte Zuneigung, weil sie einfach nicht bereit waren, für derart kleine Dosen des Herstellers Campbell vergleichsweise teures Geld zu bezahlen. Der Fehler lag jedoch nicht bei der Dosengröße, sondern schlichtweg daran, dass man es in der Werbung und auf dem Produkt unterlassen hat darauf hinzuweisen, dass in den Dosen ein keine fertige Suppe sondern Suppenkonzentrat enthalten ist, das mit Wasser aufgefüllt werden muss. Somit war der Preis für die kleine Dose den englischen Konsumenten schlichtweg zu teuer, da sie davon ausgingen, eine fertige Suppe darin vorzufinden, die nur erhitzt werden muss. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Keine Küche, kein Kuchen
 
    
 
    
 
   Auch wenn ein Produkt in einem Land sehr begehrt und erfolgreich ist, muss das nicht automatisch den Erfolg in einem anderen Land bedeuten. Erst Recht dann nicht, wenn man die regionalen Gegebenheiten gleich vollständig ignoriert. So entschloss sich der amerikanische Hersteller von fertigen Kuchenbackmischungen ,General Food‘ dazu, seine in Amerika sehr beliebten fertigen Backmischungen für Kuchen auch in Japan anzubieten. Trotz sehr intensiver und teilweise aggressiver Werbung fanden sich dafür jedoch keine Käufer. In einer Untersuchung fanden die mit der Werbung beauftragten Agenturen schließlich heraus, dass in Japan die Küchen derart klein sind, dass nur etwa 3% der Haushalte überhaupt einen Backofen besitzen. Nachdem die ersten Werbe-Millionen damit bereits erfolglos versenkt wurden, entschloss sich General Food dazu, die Backmischungen so anzupassen, dass sie auch in einem Reiskocher den wohlschmeckenden Kuchen zaubern können und keinen Backofen benötigten. Doch auch dieses abgewandelte Produkt war ein gnadenloser Flop: Denn obwohl die Untersuchung ergeben hat, dass zwar kein Backofen, wohl aber ein Reiskocher zur Standardeinrichtung einer japanischen Küche gehört, ignorierte man die Gegebenheiten. Japaner benutzen den Reiskocher nämlich nicht nur dazu, um Reis bei Bedarf frisch zuzubereiten, sondern in erster Linie dafür, den zubereiteten Reis den gesamten Tag über warm zu halten und bei Bedarf einfach eine kleine Schale davon zu essen. Somit war auch dieses benötigte Haushaltsgerät für den Hersteller der Backmischungen nicht verfügbar. Anschließend gab der Hersteller den japanischen Markt schlichtweg auf...
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Die kleinen Küchen
 
    
 
    
 
   Die Besonderheiten der japanischen Küche konnte auch der Haushaltsgerätehersteller Philips näher kennen lernen. Sein Versuch nämlich, eine ganz gewöhnliche Kaffeemaschine in Japan auf den Markt zu bringen scheiterte daran, dass sie für japanische Küchen einfach zu groß geraten war. Der Wohnraum in Japan ist derart teuer, dass alles wesentlich kleiner und kompakter sein muss, um in der Wohnung untergebracht zu werden. So musste man die Größe deutlich verringern, um schließlich den gewünschten Erfolg zu erzielen. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Japan ist etwas Besonderes
 
    
 
    
 
   Dass der japanische Markt etwas sehr Besonderes und eigenwilliges ist, musste auch der große Fast Food Restaurant Betreiber McDonalds in einer seiner japanischen Werbekampagnen erfahren. Er ließ in einem seiner Werbespots und auf zahlreichen Plakaten das Firmenmaskottchen Ronald McDonald lächelnd zu den Verbrauchern hinab blicken und bewarb seine Restaurants. Doch statt steigender Besucherzahlen in den Restaurants trat das Gegenteil ein: Leere Tische, keine Schlangen vor den Schaltern und leere Restaurants. In einer anschließend durchgeführten Untersuchung durch die beauftragte Werbeagentur wurde der Grund dafür schließlich heraus gefunden. Das Maskottchen (wir alle kennen den Clown Ronald McDonald, oder?) hatte neben der Clownsnase, den roten Haaren und der lustigen Kleidung auch ein weiß geschminktes Gesicht. In Japan jedoch steht ein solch geschminktes Gesicht für den Tod. Eine kulturelle Lehre, die den Fast-Food-Ketten Betreiber ein hübsches Sümmchen Geld gekostet haben dürfte....
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Wenn es an der Sprache scheitert
 
    
 
    
 
   Viele große Unternehmen operieren weltweit und -nicht selten gezwungen durch den Kostendruck- setzen in allen Staaten, in denen ein Produkt verkauft wird, die gleichen Markennamen und Werbespots ein. So wollen sie damit eine Marke weltweit aufbauen und ihre Größe unterstreichen. Dass diese Gleichmacherei nicht immer eine gute Idee ist und es manchmal nützlich sein kann, auf die regionalen Besonderheiten zu achten, zeigen die folgenden Beispiele. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Wenn Staubsauger nicht gut sind
 
    
 
    
 
   Die schwedische Firma Elektrolux versuchte ihre Staubsaugermodelle auch in Korea zu etablieren. Auf Grund der sprachlichen Besonderheiten und Feinheiten in den dort gesprochenen Dialekten, entschied man sich dazu, für die großflächig angelegte Werbung die englische Sprache zu verwenden. Doch man hat dazu keinen Koreaner befragt, wie sich bitter zeigte. Denn obwohl der Text der Werbekampagne in ein fehlerfreies Englisch übersetzt wurde, hatte der darin verwendete Satz wenn man ihn laut ausspricht auf Koreanisch eine vollkommen andere Bedeutung: „Nichts saugt so hundsmiserabel wie ein Electrolux Staubsauger“. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Nicht funktionierende Autos und andere Patzer der Fahrzeugindustrie
 
    
 
    
 
   Bei der Markteinführung des Mitsubishi Pajero in Spanien konnten sich nicht wirklich viele Spanier dafür begeistern, dieses Fahrzeug zu kaufen. Aber das ist auch verständlich, denn wer würde schon in ein Auto steigen, dass übersetzt ,Wichser‘ heißt, finden Sie nicht auch....?
 
    
 
    
 
   Der amerikanische Fahrzeughersteller Chevrolet war so von seinem Kleinwagenmodell Nova überzeugt, dass er ihn unter diesem Namen weltweit vertreiben wollte. Doch trotz eines guten Preis-/ Leistungsverhältnisses waren die Absatzzahlen in den spanisch-sprechenden Ländern alles andere als wirklich wünschenswert. Eine daraufhin durchgeführte Untersuchung zeigte, dass es am Namen lag. Denn der Modellname ,Nova‘ heißt auf Spanisch ,No - Va‘ ausgesprochen so viel wie ,es läuft, aber funktioniert nicht‘.
 
    
 
    
 
   Ebenfalls auf den spanischen Markt unvorbereitet war der amerikanische Automobilhersteller ,American Motor Corporation‘ (kurz: AMC). Die Firma übernahm den Modellnamen ,Matador‘ auch in Spanien, ohne zu wissen, dass ,Matador‘ im Spanischen für ,Mörder‘ steht.
 
    
 
    
 
   Selbst der große Autobauer FORD musste auf dem spanischen Markt erfahren, was es heißt, einen Modellnamen nicht vorher prüfen zu lassen. Denn als Ford in Spanien seinen LKW mit dem Namen ,Fiera‘ auf den Markt bringen wollte, kam es nicht zu den erhofften Bestellungen. Nachdem man dann schließlich den Namen auf die Bedeutung untersucht hatte, fand man heraus, dass ,Fiera‘ übersetzt so etwas wie ,alte hässliche Frau‘ bedeutet. 
 
    
 
    
 
   Die Pannenserie von Ford bezüglich seiner Modellnamen war mit diesem Erlebnis in Spanien jedoch noch nicht beendet. Ein in Brasilien eingeführter Kleinwagen dieses Herstellers erfuhr ebenfalls, trotz breit gefächerter und groß angelegter Werbung, keine nennenswerten Verkaufszahlen. Es handelte sich um den Kleinwagen mit dem Modellnamen ,Pinto‘. Doch ,Pinto‘ steht in Brasilien für ,kleiner Pimmel‘. Man bemerkte schließlich den sprachlichen Fauxpas und änderte den Modellnamen umgehend in ,Corcel‘ ab, was für ,Pferd‘ steht. 
 
    
 
    
 
   Aber nicht nur die Amerikaner machten mit ihren Modellnamen bittere Erfahrungen, auch ein in Japan ansässiger Autobauer musste erfahren, was es bedeutet, einen Modellnamen nicht zuvor in der Landessprache auszusprechen und auf eine mögliche Bedeutung hin zu kontrollieren. So scheiterte die Einführung des Sportwagens mit der Modellbezeichnung „MR2“ in Frankreich, weil der ausgesprochene Modellname ,merde‘ klingt - übersetzt so viel wie ,Scheiße‘.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   Reisebüros für besondere Wünsche
 
    
 
    
 
    
 
   Einen ebenfalls sprachlichen Fauxpas leistete sich der zweitgrößte japanische Reiseanbieter bei seinem Markteintritt in den englischsprachigen Markt. Alles war sorgfältig vorbereitet, alle Kataloge perfekt übersetzt und eine Kette mit Reisebüros schmückte sich mit dem Namen dieses Tourismusgiganten. Doch schon kurz nach Markteintritt wunderte sich das Unternehmen, weshalb so viele Anfrage nach Sexreisen und Sextourismus eintreffen. Der Name des Touristikunternehmens lautete „Kinki Nippon Tourist Company“, übersetzt etwa „Reiseagentur für perverse Japan-Touristen“.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Andere Länder, andere Sitten
 
    
 
    
 
   Oftmals erstaunen uns Meldungen, die man nur schwerlich für möglich hält. Doch untersucht man die Herkunft und macht sich die Mühe, auf die dortigen Gebräuche, Sitten und Gesetze zu blicken, fällt auf, dass es nur im Auge des Betrachters liegt, was wirklich ,ungewöhnlich‘ oder ,skurril‘ ist. Ein Blick auf die skurrilsten Gesetze dieser Welt macht das deutlich:
 
    
 
    
 
   Indonesien
 
    
 
    
 
   In Indonesien ist es Männern verboten zu masturbieren. Sollte dennoch ein Mann dabei erwischt werden, wie er sich selbst befriedigt, dann droht ihm nach dem Gesetz die Enthauptung. (Jetzt weiß ich, was mein Lehrer damit meinte, es macht blind...)
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Libanon
 
    
 
    
 
   Sex mit Tieren ist im Libanon nur teilweise verboten. Ist das zum Sex gewählte Tier weiblich, so ist dagegen nichts einzuwenden. Wenn für die Befriedigung der Lust jedoch ein männliches Tier erwählt wird, dann droht die Todesstrafe. 
 
    
 
    
 
   Aber was sind diese beiden Beispiele schon im Vergleich zu dem wohl skurrilsten, heute immer noch gültigen Gesetz:
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Eines der verrücktesten Gesetze der Welt
 
    
 
    
 
   Aus den USA sind viele Gesetze bekannt, die bei uns Europäern nur Kopfschütteln hervorrufen. Es finden sich immer wieder in den dortigen Gesetzbüchern Paragraphen, die man einfach nicht glauben kann. Eines der vermutlich verrücktesten Gesetze, dass es dort gibt, hält der Staat Pennsylvania bereit. Dort gibt es tatsächlich ein Gesetz, das sich auf den Straßenverkehr bezieht und exakte Vorschriften für den Fall macht, in dem ein Autofahrer auf der Straße ein entgegenkommendes Pferdefuhrwerk erblickt. In einem solchen Fall muss der Autofahrer umgehend sein Fahrzeug von der Straße entfernen und mit einer Plane bedecken, die der Umgebungsfarbe entspricht, um die Pferde nicht nervös zu machen. Soweit mag das noch in irgendeiner Form verständlich sein, aber das Getz geht noch weiter. Wenn nämlich trotz der Plane die Pferde sichtlich störrisch reagieren sollten, dann ist der Autofahrer gezwungen, sein Auto in Einzelteile zu zerlegen und die Teile unter den umliegenden Büschen so zu verstecken, dass die Pferde sie nicht erspähen können.
 
    
 
   ***
 
    
 
   


 
   
  
 



Kapitel VII - Nützliches Wissen
 
    
 
    
 
   Nach so viel Skurrilitäten des Alltags, jetzt ein Kapitel, das durchaus nützlich sein kann. Wenn es nämlich darum geht, den populärsten Irrtümern aus Alltag, Geschichte, Gesundheit & Co. auf den Grund zu gehen. 
 
    
 
    
 
   Kapitel 7.1 – Die größten Wissensirrtümer und Mythen der Allgemeinbildung
 
    
 
   In diesem Kapitel widmen wir uns Fakten und Irrtümern aus der Welt des Wissens, die nicht nur mit einigen populären Mythen aufräumen, sondern mit Sicherheit auch für Unterhaltung und Gesprächsstoff sorgen werden. Ein Irrtum verankert sich sehr schnell in unseren Köpfen: Wir hören ihn, finden ihn schlüssig und glaubwürdig und bekommen ihn irgendwann im Lauf der Zeit erneut von anderer Stelle zu hören. Und was so viele Menschen kennen, kann doch nicht falsch sein, oder....? Dann lassen Sie sich einmal überraschen und gute Unterhaltung bei dieser Auswahl der populärsten Fakten & Irrtümern aus der Welt des Wissens!
 
    
 
   ***
 
    
 
   Ein Reh gehört zur Gattung der Hirsche
 
    
 
   An diesem Beispiel sieht man hervorragend, wie sehr der Einfluss des Fernsehens zu Bildungsmythen führt. Denn tatsächlich glauben sehr viele Menschen daran, dass das Reh das selbe ist wie ein Hirsch oder diese beiden Tiere zu ein und derselben Art gehören. Dem ist aber keineswegs so, sondern diesen Fehler machte Walt Disney mit dem Film „Bambi“ erst hoffähig. Dort ist nämlich Bambi ein Reh und hat einen Hirsch als Vater. Dieser Fehler rührt daher, dass es in Amerika keine Rehe gibt und bei dem Film „Bambi“ wurde aus einem Rehbock (dem richtigen Vater von Bambi) kurzerhand ein Hirsch. Grundsätzlich jedoch sind Rehe und Hirsche zwei verschiedene Tierarten. Es ist ein Irrtum, dass „Hirsch“ der korrekte Ausdruck für ein männliches Reh ist. In Wirklichkeit ist das männliche Reh der Rehbock, das Weibchen ist das Reh und das Kind ist das Rehkitz. Das weibliche Gegenstück vom Hirsch ist die Hirschkuh. „Bildung“ kommt also nicht von „Bildschirm“....
 
    
 
   ***
 
    
 
   Die Spitzmaus ist eine Maus
 
    
 
   Wir bleiben noch kurz im Tierreich und widmen uns einem weiteren, ebenfalls weit verbreiteten Fehler in der Biologie. Gern wird angenommen, dass die Spitzmaus zu den Mäusen gehört. So einladend diese Herleitung auch klingt, so falsch ist sie. Denn die Spitzmaus gehört keineswegs zu den Nagetieren und ist damit nicht verwandt mit Mäusen oder Ratten. Eine Spitzmaus gehört zu den Insektenfressern und ist verwandt mit dem Igel und Maulwurf. Hätten Sie das gewusst?
 
    
 
   ***
 
    
 
   Einen aus dem Nest gefallenen Vogel soll man nicht anfassen
 
    
 
   Ebenfalls aus dem Tierreich kommt der Irrtum, dass man aus dem Nest gefallene Vögel nicht anfassen soll, da die Jungtiere sonst nicht mehr von den Eltern angenommen werden. Das ist jedoch ein Irrtum und gehört ins Reich der Mythen. Denn Vögel haben einen sehr schlecht ausgeprägten Geruchssinn, könnten also keineswegs erkennen, ob das Jungtier von einem Menschen berührt wurde. Damit kann ein Jungtier ganz beruhigt wieder ins Nest gesetzt werden, ohne dass die Eltern es ablehnen würden. Allerdings sollte man wissen, dass nur etwa 5% der aus dem Nest gefallen Jungvögel tatsächlich grundlos aus dem Nest gefallen sind und Hilfe bedürften. Die überwältigende Mehrheit der aus dem Nest gefallen Jungvögel wurde heraus gestoßen. Daran kann ein Schmarotzer (Kuckuck) die Schuld tragen oder die Eltern selbst, da das Jungtier eine Fehlentwicklung aufweist. Wenn Sie ein solches Jungtier also wieder in ein Nest setzen seien Sie sich darüber im Klaren, dass es kurz darauf erneut rausfliegen könnte.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Frankenstein ist ein bekanntes Monster
 
    
 
   Wie oft ist zu hören, dass Frankenstein ein Monster wäre? Sehr oft und immer wieder dann, wenn es um erschrecken oder ausgeprägte Hässlichkeit geht. Dann nämlich sieht man aus wie „Frankenstein“. Aber wenn Ihnen das nächste Mal ein solcher Spruch begegnet, nehmen Sie es als Kompliment und lächeln Sie über die Unwissenheit desjenigen, der Ihnen einen solchen Satz an den Kopf warf. Denn Frankenstein hieß der attraktive junge Doktor, der das Monster erschuf. Victor Frankenstein war in dem berühmten Roman von Mary Shelley jener Arzt, der das Monster mit den berühmten Schrauben im Hals erschuf. Korrekt müsste es deshalb heißen „Frankensteins Monster“. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Die drei Musketiere
 
    
 
   Ebenfalls aus dem Bereich „Literatur“ ist der Irrtum über den Verfasser des Buches „Die drei Musketiere“. Sehr gern wird dieses Buch dem Franzosen Alexandre Dumas zugeschrieben. Aber weit gefehlt: Denn „Die drei Musketiere“ erschienen zunächst kapitelweise in Fortsetzungen in einer französischen Zeitung, bevor sie schließlich als Buch zusammengefasst wurden. An diesem frühen Fortsetzungsroman waren zeitweise über 70 weitere Schreiber beteiligt, zu denen auch Alexandre Dumas gehörte. Er mag die Inspiration gegeben haben, aber keineswegs verfasste er das komplette Buch.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Das sagenhafte Land aus Gold
 
    
 
   Ein weiterer Beweis, wie das Fernsehen oder Filme unser vermeintliches Wissen in die Irre führen: Kennen Sie den „legendären Schatz von El Dorado“? Sicher haben Sie schon einmal in dem einen oder anderen Film davon gehört; jenem sagenumwobenen Land in Südamerika, in dem der große Goldschatz auf die Entdecker wartet. El Dorado – So soll die legendäre Stadt heißen. Aber auch das ist ein populärer Mythos, der sehr weit an der Wahrheit vorbei geht. Denn „El Dorado“ bezeichnet einen indianischen Herrscher, der sich für eine Opferzeremonie mit Goldpaste einreibt. Übersetzt heißt „El Dorado“ daher auch „Der Erleuchtete“ und nicht wie fälschlicherweise oft angenommen „Stadt aus Gold“. Mit einem Land aus Gold hat das also sehr wenig zu tun, höchstens im Film....
 
    
 
   ***
 
    
 
   Eine Nuss ist keine Nuss, keine Nuss ist eine Nuss
 
    
 
   Gern wird behauptet, eine Erdnuss sei eine „Nuss“, dem ist aber auch nicht so. Eine Erdnuss ist in der Botanik eine „Hülsenfrucht“, gehört also zu den Bohnen und Erbsen. Verblüffend? Sicher, aber ist es nicht auch verblüffend, dass eine Erdbeere hingegen zu den Nüssen gehört? Da verstehe noch einer die Botanik.....
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Die Kosten
 
    
 
   Hätten Sie gewusst, dass die Kosten für medizinische Aufwendungen während der letzten zehn Tage eines menschlichen Lebens statistisch gesehen höher sind als sämtliche medizinischen Kosten davor? 
 
    
 
   Noch ein verblüffender Fakt aus der Welt der Kosten: Im Jahre 1997 hatte Microsoft über eine halbe Milliarde US – Dollar an Telefonkosten um Anfragen von Nutzern zu beantworten, die Probleme mit der Microsoft Software hatten. Das war ein höherer Betrag, als die Entwicklung eben jener Software beansprucht hat. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Zu den Zeiten von Kolumbus glaubte man, die Erde sei eine Scheibe
 
    
 
   Wir alle haben im Unterricht gelernt, dass es Kolumbus zu verdanken ist, dass Amerika entdeckt wurde und nicht zuletzt, dass er bewiesen hat, die Erde sei rund. Getrieben von der Idee, die Erde müsse rund sein, wollte er den westlichen Seeweg nach Indien finden und entdeckte einen neuen Kontinent. Dafür legte er sich – wie wir es gelernt haben und aus zahlreichen Verfilmungen kennen - im Vorfeld mit allen Gelehrten und der Kirche an, da diese ihm nicht glaubten, die Erde sei rund, sondern darauf beharrten, dass die Erde eine Scheibe und daher der westliche Seeweg nach Indien nicht möglich sei. 
 
   Aber auch wenn diese abenteuerliche Geschichte heute noch weit verbreitet ist, sie ist falsch. Denn längst war man zu den Zeiten Kolumbus zur Überzeugung gelangt, dass die Erde rund sein müsse. Belege und wissenschaftliche Schriften dieser Zeit geben klar darüber Auskunft, dass das Weltbild der Gelehrten von einer runden Erde ausging. Es gab einen derartigen Gelehrtenstreit also nicht. Es gab stattdessen einen ganz anderen Streit: Denn man stritt darüber, dass der westliche Seeweg nach Indien schlichtweg zu lang sei, um mit den damaligen Mitteln effektiv und sinnvoll genutzt zu werden (ganz richtig wie sich auch heute noch zeigt). Einen großen Gelehrtenstreit gab es zu jenen Zeiten nur noch darüber, ob die Erde oder die Sonne im Mittelpunkt des Sonnensystem stehen, aber nicht mehr über die Beschaffenheit der Erde. Die war längst als kugelförmig akzeptiert.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Die Evolutionstheorie besagt, der Mensch stamme vom Affen ab
 
    
 
   Wenn von der Evolutionstheorie die Rede ist, welche von Charles Darwin geprägt wurde, dann heißt es gern, diese Theorie besagt, dass der Mensch vom Affen abstamme. Erstaunlich wie sich dieser markige Satz im Bewusstsein gehalten hat und heute noch Verbreitung findet. Dabei besagt Darwins Theorie keineswegs, dass der Mensch vom Affen abstammt, sondern ausschließlich, dass Menschen und Affen in der Entwicklung einen gemeinsamen Vorfahren haben und sich aus diesem Vorfahren dann auf Grund verschiedener Umwelteinflüsse die unterschiedlichen Spezies – Mensch und Affe – gebildet haben. In Darwins Theorie ist an keiner Stelle der Satz oder die Behauptung zu finden, dass der Mensch vom Affen abstamme. Diesem Irrtum erlagen sogar Zeitgenossen von Darwin und so war er häufig damit beschäftigt, seine Theorie richtig zu stellen. Es klang einfach zu markant, dass der Mensch vom Affen abstammen sollte und manchmal halten sich eben markanten Sätze wesentlich leichter im Bewusstsein, auch wenn sie falsch sind...
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   James Watt hat die Dampfmaschine erfunden und löste damit die industrielle Revolution aus
 
    
 
   Auch das ist ein erstaunlicher Mythos, der überraschenderweise noch heute in den Unterrichtsräumen des Faches Geschichte anzutreffen ist. James Watt hätte die Dampfmaschine erfunden und damit die industrielle Revolution ermöglicht, die den Grundstein der Industrialisierung und des allgemeinen Wohlstands legte. Doch das ist schlichtweg falsch und ein reiner Mythos. Denn die erste funktionsfähige Dampfmaschine wurde bereits mehr als 20 Jahre vor der Geburt von James Watt durch den Engländer Thomas Newcomen erfunden und in der Praxis eingesetzt. Im Zusammenhang mit der Dampfmaschine erfand James Watt später lediglich das Sicherheitsventil, welches einen gefahrloseren Einsatz dieser bis zu diesem Zeitpunkt anfälligen Technik ermöglichte. Aber die Lorbeeren für die Dampfmaschine gebühren seinem Landsmann Newcomen.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Die Rechtschreibung im Duden ist verbindlich
 
    
 
   Auch immer wieder gern gebraucht ist der Satz, die Rechtschreibung im Duden ist verbindlich. Aber auch wenn man diesen Satz gern und häufig sagt, er wird dadurch nicht richtiger: Denn jeder Deutsche kann schreiben wie er will. Es gibt keine gültige Rechtsvorschrift, welche dem Bürger eine bestimmte Rechtschreibung vorschreibt. Was allerdings existiert ist eine Vereinbarung des Deutschen Reiches von 1901 in der es heißt, dass „ (…) ...eine einheitliche Rechtschreibung in den Schulunterricht und in den amtlichen Gebrauch der Behörden einzuführen und von dieser Rechtschreibung nicht ohne wechselseitige Verständigung untereinander und mit Österreich abzuweichen ist.“. Diese Vereinbarung ist verbindlich in Schulen und Behörden seit den Jahren 1903/ 1904. Diese Vereinbarung jedoch ist kein Gesetz und bezieht sich ausschließlich auf Schulen und den behördlichen Schriftverkehr, um ein einheitliches Niveau in diesen Bereichen zu ermöglichen. Im Jahre 1955 kam dann der Zusatz unter diese Vereinbarung, dass im „Zweifelsfall“ die Rechtschreibung des Duden verbindlich sei. Aber wie gesagt, nur in Schulen und Behörden. Ein Gesetz, welches sich auf die Gesamtheit bezieht existiert nicht und damit gibt es außerhalb von Schulen und Behörden in Sachen Rechtschreibung entsprechend auch kein „falsch“ oder „richtig“, sondern jeder kann schreiben wie er will. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Die russische Oktoberrevolution fand im Oktober statt
 
    
 
   Erstaunlicherweise gibt es noch immer in Geschichtsbüchern den Mythos, nach dem die russische Oktoberrevolution, in deren Verlauf der Zar entmachtet wurde, im Oktober 1917 statt fand. Doch das ist falsch. Denn im Jahre 1917 galt in Russland noch (im Gegensatz zu dem größten Teil der restlichen Welt) der julianische Kalender. Nach diesem Kalender fand die Revolution ihren Anfang am 25. Oktober 1917 und erhielt daher ihren Namen. Im Rest der Welt war es jedoch nach dem gregorianischen Kalender schon der 7. November 1917. Die Revolutionäre haben nach ihrem Sieg im Februar 1918 diesen Kalender dann auch in Russland eingeführt. Die Revolution jedoch haben sie dabei nicht umgetauft, obwohl sie nach diesem bis heute gültigen Kalender eigentlich im November war. Richtig müsste es also „Novemberrevolution“ heißen.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Adolf Hitler baute die ersten Autobahnen in Deutschland
 
    
 
   Im Zuge von möglichen Erklärungen für Hitlers anfängliche Popularität im Volk wird immer wieder gern hervorgebracht, dass er in Deutschland die ersten Autobahnen bauen ließ und damit vielen Menschen Arbeit verschaffte. Doch er ist keineswegs der eigentliche 'Vater' der deutschen Autobahnen, denn diese wurden bereits etliche Jahre vorher geplant. Anlass war die zunehmende Zahl von Kraftfahrzeugen zu Beginn der zwanziger Jahre. So wurde die erste Autobahn, die von Köln nach Bonn führte und heute unter der Bezeichnung A 555 bekannt ist, am 06. August 1932, also lange vor Hitlers Machtergreifung, feierlich eröffnet und sollte nach den damaligen Planungen der Anfang von vielen weiteren Autobahnen sein. Als Hitler dann an die Macht kam, beschleunigte er lediglich diese Planungen und Fertigstellungen und schlachtete dies geschickt mit seiner Propaganda aus. Nur hatte er nicht den zivilen Verkehr im Auge, sondern spätere strategische Verwendungen. Ihn jedoch die Autobahnen zuzuschreiben ist falsch, da diese bei seiner Machtergreifung schon zum größten Teil geplant waren und er nur noch zu Ende führte, was andere vor ihm begannen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Albert Einstein erhielt für seine Relativitätstheorie den Nobelpreis
 
    
 
    
 
   Es ist erstaunlich, wie sehr sich die Behauptung hält, dass Albert Einstein für die Relativitätstheorie den Nobelpreis bekam. Dass er diesen Nobelpreis für Physik im Jahre 1921 bekam ist unbestritten. Aber er erhielt diesen Preis nicht für die Relativitätstheorie, die er bereits 1905 (spezielle Relativitätstheorie) bzw. 1916 (allgemeine Relativitätstheorie) entwickelte, sondern für seine Erklärungen zum photoelektrischen Effekt, welche er ebenfalls 1905 entwickelte. 
 
   Zur Ehrenrettung seiner Relativitätstheorie muss allerdings hinzugefügt werden, dass die Jury diese Theorie anfangs nicht verstand und deshalb die Preisvergabe für die Relativitätstheorie verweigerte. Als dann später die Relativitätstheorie anerkannt wurde, entschied man sich, Einstein den Nobelpreis zu überreichen, konnte aber als Anlass nicht jene Theorie nehmen, die man zu Beginn nicht verstand, da es eine negative Außenwirkung hätte. So entschied man sich, den Nobelpreis für die ebenfalls von Einstein veröffentlichte Erklärung zum photoelektrischen Effekt als Grundlage für den Preis zu wählen, um dem Physiker letztendlich die verdiente Ehrung zuteil werden zu lassen. Fehler zugeben konnte man also damals schon nicht....
 
    
 
   ***
 
    
 
   Das Telefon wurde von Alexander Graham Bell erfunden
 
    
 
    
 
   Wenn man die Hintergründe der Erfindung des Telefons recherchiert, stößt man schon fast auf einen Krimi, wie ihn auch ein guter Autor nicht besser erfinden könnte. Manchmal schreibt die Geschichte eben die spannendsten Geschichten und entlarvt einen ganz besonderen Mythos. 
 
   Um die Erfindung des Telefons ranken sich viele Geschichten, aber generell wird diese Erfindung dem Amerikaner Alexander Graham Bell zugeschrieben, der für dieses Gerät am 14. Februar 1876 den Patentantrag einreichte. Um diese Zeit 1875/ 1876 arbeiteten wie wir heute wissen insgesamt drei angesehene Forscher unabhängig voneinander an der Erfindung eines massentauglichen und funktionsfähigen Fernsprechers: Alexander Graham Bell, Antonio Meucci und Elisha Grey. Es war ein Wettlauf, der in diesem Bereich stattfand und jeder wusste, dass der erste, der dieses Patent anmeldete, einen riesigen Profit machen würde. Es war Goldgräberstimmung auf dem Erfindermarkt in einer Zeit, die unglaublichen technischen Fortschritt hervorbrachte. 
 
    
 
   Der italienische Mechaniker Antonio Meucci konnte dabei schon auf einen funktionsfähigen Entwurf zurück blicken, den er bereits 1854 baute und im Jahre 1860 der amerikanischen Presse und damit der Öffentlichkeit vorstellte. Meucci hatte nämlich eine kranke Frau zu Hause, die nicht mehr in der Lage war, das Zimmer zu verlassen. Das gab ihm den Impuls ein Gerät zu entwickeln, mit dem seine Frau aus ihrem Zimmer heraus mit ihm kommunizieren konnte und er erfand etwas, das man schon als „Fernsprechverbindung“ bezeichnen kann. Er verfeinerte dieses Gerät und stellte es schließlich den amerikanischen Medien vor, wobei er hinzufügte, dass dies erst der Beginn sei, aber die Grundlage für spätere Fernsprecher darstellt. Meucci war in den folgenden Jahren voller Euphorie, sich sicher, er würde den Durchbruch schaffen und er arbeitete intensiv an der Fortentwicklung seiner Idee. Doch seine Idee brachte auch Elisha Grey und Alexander Graham Bell auf die Idee, dieses Gerät zu entwickeln und massentauglich zu machen. Alle schnupperte unabhängig voneinander Morgenluft und arbeiteten an dem großen Durchbruch. 
 
    
 
   Der Italiener Meucci war dabei jedoch vom Pech verfolgt und erlitt einen schweren Unfall, in dessen Zuge er dringend Geld benötigte. Seine finanziellen Probleme schließlich waren so groß, dass er schweren Herzens den Entschluss fasste, seine Werkstatt mit allen Utensilien und entwürfen zu verpfänden. Alexander Graham Bell witterte seine Chance und griff über Strohleute und Anwälte zu. Somit gelangte er in den Besitz der Aufzeichnungen Meuccis und konnte dessen Arbeiten mit seiner eigenen abgleichen und die Essenz aus beiden Arbeiten zusammenführen. Aber noch immer gelang ihm nicht der entscheidende Durchbruch bei der Entwicklung eines funktionsfähigen und massentauglichen Fernsprechers. Dabei rannte die Zeit immer weiter davon und schließlich war es Elisha Grey, der ankündigte den endgültigen Durchbruch geschafft und seine Entwicklung zur Patentreife gebracht zu haben. Das Rennen um den Fernsprecher schien für Alexander Graham Bell verloren und er war davor, jahrelange Entwicklung und Forschung auf dem Gebiet des Fernsprechers zu verlieren. Doch dann kam ihm mit seinen Anwälten die Idee, mit der er diesen Wettlauf dennoch gewinnen könnte. Das amerikanische Patentrecht war zu Beginn der 1870er Jahre geändert worden. Bis dahin war es Vorschrift, für die Anmeldung eines Patentes auf eine technische Erfindung oder Neuerung einen funktionsfähigen Entwurf dieses Gerätes zur Begutachtung einzureichen. Diese zwingende Anforderung wurde jedoch Anfang der 1870er Jahre fallengelassen, da es in dieser Zeit sehr viele Neuerungen und Erfindungen gab, welche bestehende Erfindungen optimierten, auf diesen bestehenden Erfindungen beruhten oder einfach nur Details veränderten. Somit konnten die Erfinder in dieser Zeit, welche auch die 'goldene Zeit für Erfinder' genannt wurde, schneller ihre Ideen schützen lassen und waren vor Konkurrenten sicher, welche die eigenen Ideen stahlen oder kopierten. Denn auch das war in jenen Zeiten üblich: Dass gerade unter Erfindern nicht immer mit fairen Mitteln gekämpft wurde. So meldete Alexander Graham Bell schließlich am 14. Februar 1876 den Fernsprecher beim amerikanischen Patentamt an, ohne zu dieser Zeit jedoch wirklich in Besitz eines funktionsfähigen Gerätes zu sein. Mit diesem Patent hatte Graham Bell sodann das Recht, seinen Konkurrenten, wie z.B. auch Thomas Alva Edison wirksam eigene Telefon - Entwicklungen zu untersagen. Dieses Patent verschaffte ihm damit Sicherheit und zugleich das Recht, exklusiv einen Fernsprecher auf den Markt zu bringen und anderen die Entwicklung eigener Fernsprecher zu untersagen. Das, obwohl Graham Bell zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal über einen funktionsfähigen Entwurf verfügte... 
 
    
 
   Es ist fast schon eine Ironie, dass Alexander Graham Bell mit seinem Patentantrag dem Mitbewerber Elisha Grey gerade einmal zwei Stunden zuvor kam. Jedoch mit dem Unterschied, dass Elisha Grey nichts von dem Recht wusste, auch ohne funktionsfähiges Modell diesen Antrag stellen zu können. Er kam zwei Stunden nach Bell beim Patentamt an. Gemeinsam mit einem funktionsfähigen Modell. Resigniert und zerknirscht darüber, das Patent nicht anmelden zu können, war es Elisha Grey schließlich, der Größe bewies und seine Entwicklung mit Alexander Graham Bell teilte, sodass dieser dann unter Zugriff auf Greys Aufzeichnungen und Entwicklung seinem Patentantrag auch einige Zeit später ein funktionsfähiges Gerät folgen lassen konnte. 
 
    
 
   Somit ist der auch noch heute in Schulen gelehrte Umstand, dass Alexander Graham Bell es war, der das Telefon erfand, in Wirklichkeit eher ein Mythos, der nicht ganz die Wahrheit trifft. Bell mag der gewesen sein, der den Patentantrag stellte, aber den funktionsfähigen Apparat erfunden haben andere. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Albert Einstein hatte nur schlechte Noten auf seinem Zeugnis und war ein schlechter Schüler
 
    
 
   Noch ein weit verbreiteter Mythos der sehr gern in Schulen erzählt wird und die Schüler dahingehend motivieren soll, bei schlechten Noten den Kopf nicht hängen zu lassen. Es ist richtig, dass Albert Einstein mehrheitlich die Note „sechs“ auf seinem Zeugnis hatte. Aber Einstein ging in der Schweiz zur Schule und dort ist die Benotung genau gegenteilig zur deutschen Benotung. Die „sechs“ ist dort also die beste Note....
 
    
 
   ***
 
    
 
   Sie sehen: Unser Alltag ist voll von Irrtümern, Mythen und vorurteilen, die bei näherer Betrachtung sehr schnell entlarvt werden können. Manchmal ist es jedoch leichter, diesen Irrtümern anzuhängen und wer hinterfragt schon jene vermeintlichen Fakten, die ihm gelehrt werden? Was man überall hört und was allgemein bekannt zu sein scheint, kann doch nicht falsch sein. Gerade im Berech "Recht" finden wir hier weitere hartnäckige Irrtümer und Aberglauben, die längst durch Gerichte widerlegt wurden. Ich bin mir sicher, Sie werden sicher mehr als einmal ins Staunen gelangen, wenn es im folgenden Kapitel um jene Irrtümer aus dem Bereich des "Recht" geht. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Kapitel 7.2 – Die populärsten Rechtsirrtümer
 
    
 
    
 
   Eine interessante & handverlesene Auswahl aus der Welt der Rechtsirrtümer wird jetzt sicher für den einen oder anderen „Aha – Effekt“ sorgen und mit einigen Irrtümern aufräumen. Dabei sind alle Bereiche unseres Lebens von jenen Irrtümern betroffen, wie Sie schnell feststellen werden: Wohnen, Verkehr und Einkauf, überall erliegen wir der Verführung, einen Irrtum zu glauben, wenn er nur gut genug klingt....
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Betrunken Auto fahren und Unfall bauen = Führerschein weg? Denkste!
 
    
 
   Wer immer glaubte, dass er, wenn er im angetrunkenen Zustand ein Fahrzeug führt und einen Unfall baut, automatisch seinen Führerschein aufs Spiel setzt, der könnte sich massiv irren. Denn nicht immer bedeutet ein Unfall im angetrunkenen Zustand am Steuer eines PKW auch automatisch, dass der Führerschein verloren geht. Denn zum festgestellten Promillewert muss außerdem festgestellt werden, dass der Fahrer durch seinen alkoholisierten Zustand nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug zu führen und sich an die Verkehrsregeln zu halten. So hat das Amtsgericht Bonn in seiner Entscheidung unter dem Aktenzeichen 79 Gs – 335 101/08 einer jungen Frau den Führerschein belassen, die im Zustand von 0,69 Promille Alkoholwert im Blut einen Unfall baute, in dem sie einen anderen PKW streifte. Der Arzt hat trotz des festgestellten Alkoholwertes keine alkoholbedingten Ausfallerscheinungen festgestellt und so hat der Richter sich dazu verleiten lassen, den Führerschein nicht zu entziehen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Auf der Autobahn gilt eine Mindestgeschwindigkeit
 
    
 
    
 
   Was den Straßenverkehr angeht, dann begegnet einem auch sehr häufig das Vorurteil, dass man auf der Autobahn eine Mindestgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometern einhalten muss, sofern die Straße frei ist und kein Hindernis (Stau etc.) diese Geschwindigkeit verbietet. Doch dem ist nicht so, denn eine solche Regelung findet sich nicht in der Straßenverkehrsordnung. Vielmehr darf ein Fahrer nur dann eine Autobahn befahren, wenn sein Kraftfahrzeug theoretisch in der Lage wäre, die Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern zu erreichen. Ob er diese jedoch nutzt oder nicht, das bleibt dem Fahrer selbst überlassen. Er muss lediglich beachten, dass er den Verkehrsfluss nicht durch seine Fahrweise behindert. So nachzulesen in § 3 der Straßenverkehrsordnung.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Quer zur Fahrtrichtung parken ist verboten
 
    
 
   Haben Sie auch schon einmal gehört, dass es verboten ist, quer zur Fahrtrichtung zu parken? Haben Sie sogar schon einmal ein Knöllchen für diese kreative Form des Parkens erhalten? Dann könnte dieses Knöllchen unberechtigt gewesen sein, denn es ist keineswegs pauschal untersagt, sich mit seinem Fahrzeug quer zur Fahrtrichtung in eine Parklücke zu stellen. Der Bundesgerichtshof stellte fest, dass der Parkraum optimal zu nutzen ist und der fließende Verkehr nicht behindert werden darf. In dem Fall, in dem dieses Urteil noch einmal durch das Amtsgericht Viechtach unter Aktenzeichen 7 II OWi 00605/05 bestätigt wurde ging es um eine Verkehrsteilnehmerin, die mit ihrem Smart auf der Suche nach einer Parklücke war. Da jedoch trotz des kurzen Fahrzeuges keine geeignete Parklücke zu finden war, in der sie ihr Auto hätte korrekt einparken können, entschied sie sich kurzerhand, in eine sehr kleine Lücke schräg einzuparken. Dafür kassierte sie einen Strafzettel, gegen den sie Einspruch einlegte. Das Gericht konnte jedoch – laut Urteil unter dem angegebenen Aktenzeichen – keine Behinderung des fließenden Verkehrs erkennen. Das Fahrzeug nutzte den kleinen Raum optimal aus und der Verkehr wurde durch die Kürze des Fahrzeuges nicht behindert. Das Knöllchen musste sie nicht bezahlen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Langzeitparken kann sehr teuer werden....
 
    
 
   Um beim Thema „Parken“ zu bleiben ein weiteres, sehr interessantes Urteil, vor allem wenn Sie eine Werbeaufschrift auf Ihrem Fahrzeug haben sollten. Das Oberverwaltungsgericht Münster bestätigte mit dem Aktenzeichen 11 A 4433/02 eine deftige Gebühr für einen Langzeitparker, auf dessen Fahrzeug eine Werbeaufschrift angebracht war. Die Stadt konnte in diesem Auto mit der Werbeaufschrift einen „Werbeträger“ erkennen und machte aus ihm kurzer Hand eine „fahrbare Litfaßsäule“ mit der entsprechenden Sondernutzungsgebühr. Der eingelegte Einspruch des Fahrzeughalters blieb erfolglos und das Stadtsäckel konnte sich über einen kräftigen Geldregen freuen....
 
    
 
   ***
 
    
 
   Parken vor dem Supermarkt kann noch teurer werden
 
    
 
   Viele Autofahrer kennen das Problem, für einen Stadtbummel keine geeigneten Parkplätze zu finden. In einigen Fällen werden manche Fahrer dann so kreativ, dass sie ihr Fahrzeug einfach auf einen Supermarktparkplatz abstellen oder auf einem Parkplatz vor einem Einkaufszentrum und von dort aus ihren Bummel durch die Einkaufsparadiese starten. Doch Vorsicht: Das kann sehr schnell sehr teuer werden. Denn viele Supermärkte oder Einkaufszentren legen großen Wert darauf, die vorhandenen Parkplätze für die eigenen Kunden freizuhalten und begrenzen die Parkzeit. Wird diese überschritten, dürfen diese Märkte oder deren Betreiber bzw. Vertreter einen Abschleppdienst rufen und das Fahrzeug kostenpflichtig abschleppen lassen. Eine eventuelle Argumentation des Fahrzeughalters, er wäre doch in der Zeit des Parkens auch in dem entsprechenden Supermarkt oder Einkaufszentrum gewesen hilft hier nicht weiter, wie das Landgericht Magdeburg mit Aktenzeichen 1 S 70/08 feststellte. In diesem Urteil bestätigte das Gericht unter Anderem, dass Parkplatzbesitzer grundsätzlich das Recht hätten, ihre Parkflächen zu überwachen und auf die Einhaltung der erlaubten Parkzeit zu achten. Wenn diese erlaubte Zeit überschritten wird, dann dürften diese Parkplatzbesitzer auch kostenpflichtig abschleppen lassen. Im konkreten Fall ging es um ein Fahrzeug, dass über mehrere Stunden auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums abgestellt war, obwohl nur 90 Minuten erlaubt waren.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Auf einem Mutter – Kind Parkplatz dürfen auch nur Mütter mit Kind parken
 
    
 
   Sie kennen sicher als Autofahrer die Extrabreiten Mutter- und Kind Parkplätze in vielen Parkhäusern oder auf einigen Parkplätzen. Vor allem Supermärkte locken damit Familien gern an und ermöglichen mit den Extrabreiten Parkplätzen ein bequemes Ein – und Ausladen des Fahrzeuges. Doch dürfen auf solchen Parkplätzen wirklich nur Mütter mit Kind oder Familien parken? Nein, das ist nicht der Fall! Die deutsche Straßenverkehrsordnung und der offizielle Verkehrszeichenkatalog des Bundes kennt bislang kein entsprechendes Symbol, auch wenn ein solches gern jene Parkplätze ausweist. Da dieses Symbol jedoch nicht im Verkehrszeichenkatalog des Bundes enthalten ist, existiert auch kein solches Verkehrszeichen. Folglich kann ein Parken auf einem solchen Parkplatz auch ohne Kind nicht bußgeldbedroht sein oder andere Folgen nach sich ziehen. Machen Sie es sich doch bei Ihrem nächsten Einkaufsbummel etwas bequemer und nutzen Sie die größere Parkbucht für sich und Ihr Fahrzeug....
 
    
 
   ***
 
    
 
   Beim Auszug aus der Wohnung muss renoviert werden
 
    
 
   Kennen Sie die Regel, die besagt, dass ein Mieter beim Auszug aus seiner Wohnung renovieren muss? Dem ist jedoch nicht so, denn diese Verpflichtung des Mieters kippte der Bundesgerichtshof höchstrichterlich. Der für Mietsachen zuständige achte Senat des Bundesgerichtshofes erklärte unter dem Aktenzeichen VIII ZR 138/06, dass Klauseln in Mietverträgen, die eine uneingeschränkte Renovierungspflicht des Mieters beim Auszug aus der Wohnung enthalten, generell rechtswidrig seinen. Ebenfalls unzulässig sind nach dieser Entscheidung auch starre Renovierungsklauseln, in denen zum Beispiel eine Renovierung bestimmter Räume innerhalb eines bestimmten Zeitraumes gefordert wird (Zum Beispiel eine Klausel, die besagt, dass die Küche alle 3 Jahre zu renovieren wäre oder Ähnliches). Nur wenn der Mieter sich ausdrücklich zur „kosmetischen Wohnungspflege“ verpflichtet, kann dies eingefordert werden. Pauschale Klauseln jedoch, die diese Verpflichtung allein aus einer Zeit oder dem Umstand des Auszuges herleiten sind unzulässig und müssen nicht eingehalten werden. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Eine Maklerprovision ist immer fällig
 
    
 
   Bei der Wohnungssuche bedienen sich nicht wenige Wohnungssuchende eines Immobilienmaklers. Doch dafür ist im Erfolgsfall leider in vielen Fällen eine nicht gerade geringe Gebühr fällig. Doch wer jetzt denkt, er ist verpflichtet, diese auch in jedem Fall zu zahlen, der irrt sich. Denn das Landgericht Coburg hat unter dem Aktenzeichen 12 O 294/02 interessantes und nützliches Recht gesprochen. In diesem Urteil ging es darum, dass ein Makler eine Provision von einem Mieter einforderte, der eine von ihm vorgeschlagene Wohnung bezog, jedoch im Alleingang mit dem Vermieter den Vertrag schloss, obwohl der Makler diese Wohnung vorgeschlagen hatte. Der Mieter hat sich also nur des Maklers bedient, um an eine Liste mit Adressen für zu vermietende Wohnung zu gelangen und dann den Vermieter selbst herausgefunden und mit ihm verhandelt. Der Makler sah seinen Vergütungsanspruch als gerechtfertigt an, musste aber vor Gericht eine Niederlage einstecken. Denn das Gericht verneinte einen Vergütungsanspruch des Maklers, der keinen gültigen Vertrag vorlegen konnte. Der Makler argumentierte, er habe dennoch geleistet, was das Gericht jedoch nicht akzeptierte. Der Makler hatte nämlich in Aussicht auf einen Maklervertrag dem Mietinteressenten bereits die Wohnungen genannt und damit die Adressen der zu vermietenden Wohnungen Preis gegeben. Der Interessent machte sich kurzer Hand auf die Suche nach den Eigentümern und schloss einen Mietvertrag direkt ab. Versäumt es der Makler vor der Nennung der Wohnungen einen Maklervertrag abzuschließen und nennt er nur die Wohnung, nicht jedoch den Vermieter oder Eigentümer, dann muss er das Risiko tragen, dass der Mietinteressent den entsprechenden Eigentümer in Eigenregie selbst herausbekommt und einen Mietvertrag direkt abschließt. Nur wenn der Makler den Eigentümer genannt und der Mietinteressent daraufhin diesen kontaktiert hätte, um den Vertrag abzuschließen, dann hätte es einen Vergütungsanspruch des Maklers gegeben. So aber – bei reiner Nennung des zu vermietenden Objektes und ohne Maklervertrag – hat der Makler das Nachsehen, wenn der Mietinteressent selbst tätig wird, um Vermieter oder Eigentümer zu ermitteln. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Als Mieter darf man die Kaution einfach „abwohnen“
 
    
 
   Um noch kurz im Mietrecht zu bleiben: Gern begegnet einem dort immer wieder das Vorurteil, dass der Mieter die gezahlte Kaution am Ende eines Mietverhältnisses „abwohnen“ dürfte, er also die zu zahlende Miete mit der gezahlten Kaution verrechnen könnte. Doch wer dies macht, der riskiert einen Rechtsstreit. Denn der Mieter hat keineswegs das Recht, eine zu Beginn des Mietverhältnisses an den Vermieter gezahlte Kaution am Ende der Mietzeit also „abzuwohnen“ und mit der fälligen Miete zu verrechnen. Der Mieter hat erst dann einen Anspruch auf Rückzahlung der gezahlten Kaution, wenn er die Wohnung ohne feststellbaren Schaden an der Vermieter übergeben wurde und alle zur Wohnung gehörenden Rechnungen (auch Verbrauch wie Wasser, Strom oder Telefon) gezahlt wurden und auf der Wohnung damit keine Lasten mehr liegen. Dann muss der Vermieter die Kaution mit den angefallenen Zinsen zurückzahlen. Dafür hat ihm der Gesetzgeber insgesamt sechs Monate eingeräumt. Nicht zuletzt werden diese Monate auch benötigt, um entsprechende Rückstände bei Versorgern herauszufinden, die ansonsten unter Umständen das Recht hätten Anschlüsse zu sperren, die eine Weitervermietung deutlich erschweren würden. Das wurde noch einmal deutlich gemacht durch das Landgericht München unter dem Aktenzeichen 14 S 51 38/96.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Ich kann meinen Zaun so hoch bauen wie ich will
 
    
 
   Wer ein eigenes Grundstück besitzt und denkt, er kann einen Zaun errichten, wie es ihm beliebt, der irrt sich gewaltig und begeht einen unter Umständen folgenschweren Irrtum. Denn man darf seinen Zaun keineswegs so hoch bauen, wie man es mal eben will. In den verschiedenen Gemeinden und Bundesländern gibt es unterschiedliche Nachbarschaftsgesetze, die dabei zu beachten sind. In vielen Fällen liegt die festgelegte Höhe für den Gartenzaun bei 1,20 Meter, in einigen Fällen – wie z.B. München – bei 1,50 Meter. An der Isar darf man zum Beispiel seinen Zaun nur so gestalten, dass er „offen“ ist, also zu mindestens 50% aus Öffnungen besteht. Auch hat der Nachbar das Recht, die Errichtung einer „ortsüblichen Einfriedung“ zu verlangen, wie es der Bundesgerichtshof schon einmal unter dem Aktenzeichen V ZR 108/77 festgestellt hat. Ein eigenes Grundstück berechtigt also noch lange nicht dazu, es so zu gestalten wie man es für richtig hält. Man sollte sich im Vorfeld über entsprechende Einschränkungen und Regelungen erkundigen.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Longdrinks und Cocktail, die zu wenig Alkohol enthalten, kann ich nicht umtauschen
 
    
 
   Das ist ein Irrtum, der zwar gern von Wirten erzählt wird, aber dem jede rechtliche Grundlage fehlt. Zugegeben, wer als Wirt seine Longdrinks und Cocktails „streckt“, also zu wenig der dazu notwendigen alkoholischen Zutaten verwendet, der macht auf Dauer sicher einen kleinen Reibach. Als Kund und Konsument haben Sie aber einen Anspruch darauf, das bestellte Produkt fehlerfrei zu erhalten. Wenn also zu wenig Alkohol im Cocktail enthalten ist, ist das ein ganz normaler Mangel, der zu einer Rüge berechtigt und damit zum Ersatz verpflichtet. Entweder Sie erhalten einen regelkonformen Cocktail oder aber Ihr Geld zurück. Denn auch in der Gastronomie gilt das ganz normale Kaufrecht....
 
    
 
   ***
 
    
 
   Ein Hinweiszettel mit Handynummer auf der Windschutzscheibe schützt vorm Abschleppen
 
    
 
   Leider immer noch sehr weit verbreitet ist der Irrglauben, dass ein Hinweiszettel an der Windschutzscheibe, auf dem die Handynummer enthalten ist, ausreicht, um vor dem Abschleppwagen geschützt zu sein. Das ist jedoch ein Irrglaube, wie inzwischen die Gerichte regelmäßig erkennen. Wenn auf dem Zettel der Aufenthaltsort genannt ist (und zwar der konkrete), Sie zudem den Wagen schneller wegfahren könnten, als der Abschleppwagen benötigen würde, um zu der Stelle zu kommen, dann kann der Zettel ausreichend sein. Allerdings muss dieser Aufenthaltsort in unmittelbarer Umgebung des Fahrzeuges sein und so konkret benannt, dass der Abschleppwillige ohne zusätzlichen oder besonderen Aufwand diesen erreichen kann, um Sie auffordern zu können, den Wagen wegzufahren. Die bloße Angabe der Telefonnummer auf dem Zettel jedoch ist nicht ausreichend.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Auto abschließen oder nicht – Das ist meine Sache
 
    
 
   Wir bleiben kurz beim PKW und der Parksituation. Viele Autofahrer erliegen dem Glauben, dass es allein ihre Sache sei, ob sie ihr Fahrzeug abschließen oder nicht. Aber dabei handelt es sich ebenfalls um einen Irrglauben. Denn geparkte Fahrzeuge müssen generell gegen unbefugte Benutzung gesichert werden. Das gehört zur Sorgfaltspflicht des Fahrzeughalters. Nicht nur würden Fahrer, die ihr Fahrzeug nicht sichern, keinerlei Ansprüche geltend machen können, falls aus dem Fahrzeug Sachen entwendet würden, Ihnen würde auch eine Mitschuld gegeben werden, da die offene Tür als „Aufforderung zu einer Straftat“ gewertet werden könnte. Deshalb dürfen nicht gesicherte Fahrzeuge auch abgeschleppt oder bußgeldpflichtig verwarnt werden. Natürlich gilt das nur auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Auf Ihrem eigenen Grundstück kann das nicht vorgeschrieben werden.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Die Polizei kann einen Alkoholtest bei einer Kontrolle erzwingen
 
    
 
   Wenn Sie von der Polizei im Rahmen einer Kontrolle angehalten werden und in das berühmte „Röhrchen“ pusten sollen, um den Alkoholtest zu machen, dann stellt das keine Pflicht dar. Leider glauben immer noch sehr viele Autofahrer, diese Form des Alkoholtests sei verpflichtend. Dem ist jedoch nicht so. Wenn Sie keine Lust darauf haben, in das Röhrchen hinein zu pusten, dann tun Sie es nicht. Das kann keiner erzwingen. Wenn die Polizei jedoch einen Verdacht hat, sie würden betrunken am Straßenverkehr teilnehmen, dann darf sie einen Bluttest anordnen. Dieser Anordnung muss dann auch Folge geleistet werden. Wer jedoch glaubt, bis zur Fahrt auf das Revier, wo der Test gemacht werden soll, wird der Alkoholpegel wieder auf das erlaubte Niveau fallen, der irrt auch wieder. Denn die Polizei darf den beim Bluttest festgestellten Wert „zurück rechnen“ und auf die Zeit anpassen, zu der Sie gestoppt wurden.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Man muss seinen Personalausweis immer bei sich tragen
 
    
 
   Auch sehr weit verbreitet ist die Annahme, man muss seinen Personalausweis immer bei sich tragen wenn man das Haus verlässt. Aber auch das gehört in das Reich der Mythen und Legenden. Denn die Ausweispflicht besagt nur, Sie müssen einen gültigen Personalausweis besitzen. Ständig mit sich herumführen müssen Sie diesen jedoch nicht. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Wenn man einen Polizisten oder Beamten beleidigt, dann wird das besonders hoch bestraft.
 
    
 
   Es ist ein ebenfalls weit verbreiteter Irrglauben, nach dem die Beleidigung eines Beamten (zu denen ja ein Polizist gehört) besonders hoch bestraft werden würde. Das ist jedoch absolut falsch. Es gibt keinen Straftatbestand „Beamtenbeleidigung“ im deutschen Strafrecht. Die Beleidigung des Polizisten oder Beamten wird also genauso bestraft wie die Beleidigung Ihres Nachbarn. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Es gibt allerdings eine Besonderheit bei der Beleidigung eines Beamten: Während die Beleidigung eines „normalen“ Menschen (in dem Fall also eines Nicht – Beamten) ein so genanntes „Antragsdelikt“ ist, also nur auf Antrag des von der Beleidigung Betroffenen verfolgt wird, so ist bei der Beleidigung eines Beamten auch der Dienstvorgesetzte berechtigt diesen Strafantrag zu stellen, selbst wenn der beleidigte Beamte einen solchen Antrag nicht stellen möchte. Zudem erkennt die Staatsanwaltschaft bei der Beleidigung eines Beamten deutlich öfter ein „öffentliches Interesse an der Strafverfolgung“ und stellt diese Verfahren deshalb deutlich seltener ein, als sie es mit den „herkömmlichen“ Beleidigungen gegen Nicht – Beamte tut. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Haustiere sind erbberechtigt
 
    
 
   Immer wieder zu lesen in den Tageszeitungen sind Meldungen wie „Hund erbt Vermögen“ oder „Katze erbt Geld“. Das suggeriert, das Haustiere erben können. Aber das ist ein Mythos und Irrglaube, den die Presse leider nicht richtig stellt. Vermutlich verkaufen sich derartige Schlagzeilen besser. Denn grundsätzlich gilt, dass nur natürliche oder juristische Personen berechtigt sind, ein Erbe anzutreten. Tiere können nicht erben, das sieht das deutsche Erbrecht nicht vor. Wenn Sie wollen, dass Fiffi nach Ihrem Tod gut versorgt ist, dann können Sie diese Sorge im Testament auf Ihre Erben übertragen. Die haben dann die Verpflichtung, sofern diese das Erbe antreten, sich weiter um das Haustier zu kümmern. Nur an das Tier selbst vererben können Sie nicht.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Ich kann mein Testament als Videobotschaft verfassen
 
    
 
   Um noch kurz beim Thema „Erben“ zu bleiben, wir alle kennen aus dem Fernsehen jene Art Testamente, die per Video verfasst sind. Da sitzt dann der Mensch, um dessen Erbe es jetzt geht, auf einem Stuhl oder hinter seinem Schreibtisch und verkündet seinen letzten Willen. Das mag im Fernsehen oder Kino schick aussehen, möglich ist das jedoch nicht. Auch hier handelt es sich um einen weit verbreiteten Irrtum. Das Testament ist handschriftlich zu verfassen, um Gültigkeit zu erhalten. Es reicht also weder eine Videobotschaft, noch ein digitaler Datenträger aus. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Gekaufte Produkte können nur in der Originalverpackung umgetauscht werden
 
    
 
   Auch das ist ein weit verbreiteter Irrglaube: Man kauft ein Gerät, stellt nach einer kurzen Zeit fest es ist defekt und möchte es umtauschen. Im Laden angekommen kommt dann die Ernüchterung, denn dort heißt es, dass der Umtausch nur in Originalverpackung erlaubt sei. Das ist jedoch ein Irrtum und immer noch weit verbreiteter Mythos, der leider auch heute noch regelmäßig Kunden davon abhält ihre Recht wahrzunehmen. Denn wenn sich ein gekaufter Gegenstand als defekt erweist, dann hat der Käufer die ihm zustehenden Rechte, wie eben auch Umtausch. Dabei spielt es keine Rolle, ob man den Originalkarton noch hat oder nicht. Es muss nur der Nachweis geführt werden, dass man das Gerät an dem Ort kaufte, an den man es zum Umtausch zurück bringt. Es mag für die Verkäufer und Geschäfte bequemer sein, den Karton mit zu erhalten (nicht zuletzt, um das defekte Gerät unter Umständen wieder an den Lieferanten zu senden oder um auf dem Karton die tatsächliche Verkäufereigenschaft abzulesen), es gibt jedoch keinerlei Verpflichtung, den Originalkarton aufzubewahren. Er ist Verpackung für das eigentliche Gerät und kann nach dem Auspacken entsorgt werden. Sie kaufen ja das Gerät und nicht den Karton. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Schwarzfahren ist grundsätzlich verboten
 
    
 
   Mit einem sehr unterhaltsamen und interessanten Rechtsirrtum haben wir es beim Thema „Schwarzfahren“ zu tun, also jenem Fahren, bei dem man ein öffentliches Verkehrsmittel (Zug, Bahn, Bus) ohne gültigen Fahrausweis durchführt. Wussten Sie, dass das dieses „Schwarzfahren“ nicht generell verboten ist? Es ist untersagt, sich die Beförderungsleistung zu „erschleichen“, also das Verkehrsmittel zu betreten und verstohlen darauf zu hoffen, nicht erwischt zu werden. Wenn man stattdessen anderen Fahrgästen ganz offen seine Absicht kund tut oder ein Schild oder eine T-Shirt Aufschrift mit dieser Absicht trägt, dann hat man diese Leistung der Beförderung nicht erschlichen und kann dafür nicht belangt werden. Im Sinne der Solidarität den zahlenden Fahrgästen gegenüber sollten Sie das allerdings nicht in die Tat umsetzen.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Wer auffährt ist Schuld
 
    
 
   Sehr weit verbreitet im Straßenverkehr ist die Annahme, dass bei einem Unfall derjenige Fahrer die Schuld trägt, der auf das vor ihm fahrende Fahrzeug auffährt. Doch das ist ein Irrglaube, der nur sehr selten greift. Schuld an einem Unfall im Stra0ßenverkehr ist grundsätzlich derjenige Fahrer, der grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen die Verkehrsregeln verstößt, vollkommen gleichgültig, ob er in dem Fahrzeug sitzt, auf das im Rahmen eines Unfalles aufgefahren wurde. Also voll auf die Bremse steigen und dadurch einen Auffahrunfall verursachen lädt die Schuld am Unfall nicht immer auf den Fahrer im hinteren, auffahrenden Fahrzeug ab. Denn wer zum Beispiel bremst, um ein Kaninchen oder Kleintier zu schützen, welches vor ihm auf der Straße fährt, der handelt schon so fahrlässig, dass die Schuld bei ihm zu finden ist. Das kann je nach Fall auch so weit gehen, dass dieser für ein Kleintier bremsende Fahrer für den gesamten Schaden haften muss, der durch den Unfall verursacht wurde. So wurde es für Recht gesprochen am Oberlandesgericht Frankfurt/ Main unter Aktenzeichen 3 U 220/05.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Wenn man eine Mülltonne mit seinem Fahrzeug streift, dann kann man weiterfahren
 
    
 
   Ebenso falsch ist es, nach einem Crash mit einer Mülltonne einfach weiterzufahren, als wenn nichts passiert wäre. Zwar mag sich der eine oder andere Fahrer denken, dass er ja den größeren Schaden habe, denn immerhin ist ja sein Fahrzeug beschädigt, aber das gibt ihm noch nicht das Recht, einfach weiterzufahren. So ist es passiert, dass ein Fahrer, der eine zum entleeren auf den Gehweg gefahrene Tonne streifte und einfach weiterfuhr. Die zuständige Staatsanwaltschaft erkannte hier nicht auf fahrlässige Sachbeschädigung, sondern auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Das Landgericht Berlin bestätigte diese Anklage mit dem Aktenzeichen 526 Qs 162/06 und verurteilte den Fahrer zu einem Schadenersatz von 400 Euro. Übrigens gilt ähnliches auch, wenn Sie auf einem Supermarktparkplatz mit Ihrem Einkaufwagen ein fremdes parkendes Fahrzeug streifen und einen Kratzer verursachen. Das gilt als Unfall und wer einfach so tut, als sei nichts geschehen und anschließend wegfährt, der macht sich des unerlaubten Entfernens vom Unfallort schuldig. Vorsicht also beim kommenden Einkauf.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Der Vermieter darf immer in die Wohnung
 
    
 
   Immer wieder zu hören ist der Satz, dass ein Vermieter das Recht hat, jederzeit die vermietete Wohnung zu inspizieren und zu betreten. Das mag ein durchaus vorstellbares Wunschdenken der Vermieter sein, dem ist aber nicht so. Der Vermieter muss seinen Besuch in einer angemessenen Frist vorher ankündigen und darf keineswegs einfach so in die Wohnung herein. Unterlässt der Vermieter diese Ankündigung, dann berechtigt das den Mieter zur fristlosen Kündigung des Mietvertrages. So wurde es für Recht erkannt vom Landgericht Berlin unter dem Aktenzeichen 64 S 305/98. Eine zulässige Ausnahme von der Ankündigungspflicht kann bestehen, wenn es in der Wohnung einen von außen erkennbaren Schaden gibt, den es zu beheben gilt. Zum Beispiel wenn das Wasserrohr geplatzt ist. Nur ohne dringenden Grund steht die Unverletzlichkeit der Wohnung und das Recht auf Privatsphäre über den Interessen des Vermieters. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Drogenanbau in der Wohnung ist verboten
 
    
 
   Ein sehr skurriles Urteil sprachen die Kölner Richter vom Amtsgericht unter dem Aktenzeichen 208 C 141/02. Ein Vermieter wollte seinen Mietern fristlos kündigen, da er entdeckte, dass diese in der Wohnung Cannabis anbauten. Doch als die Sache dann vor Gericht kam, dürfte die Überraschung groß gewesen sein. Denn die Richter urteilten, dass der Anbau von verbotenen Substanzen zum Eigenbedarf noch längst nicht für eine fristlose Kündigung ausreicht. Es sei erkennbar im vorliegenden Fall gewesen (2 Cannabispflanzen), dass die angebauten Substanzen lediglich den Eigenbedarf dienen würden und keineswegs zum Handel geeignet wären. Dies berechtigt noch lange nicht, so die Amtsrichter, zu einer fristlosen Kündigung.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Im Arbeitsrecht besteht bei einer Einstellung ohne vereinbarte Probezeit sofort der gesetzliche Kündigungsschutz
 
    
 
   Der Wunschtraum vieler Arbeitnehmer, die neu in einem Betrieb anfangen: Eine Festanstellung ohne vereinbarte Probezeit. Häufig ist in diesem Zusammenhang vor allem zu hören, dass die größte Erleichterung darüber besteht, dass dann eine Kündigung so schnell nicht möglich sei und man ja dann ohne vereinbarte Probezeit den üblichen Kündigungsschutz genießen würde. Doch weit gefehlt: Denn auch ohne eine ausdrücklich vereinbarte Probezeit im Arbeitsvertrag gilt die gesetzliche Wartefrist von sechs Monaten. Erst nach dem Ablauf von sechs Monaten im neuen Arbeitsverhältnis gilt der gesetzliche Kündigungsschutz, genauso wie auch der Urlaubsanspruch. Ein Blick in den § 1 des Kündigungsschutzgesetz hilft da weiter.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Im Bewerbungsgespräch muss die Wahrheit gesagt werden
 
    
 
   Ebenfalls zum Thema „Arbeit“ noch ein weiterer Mythos, der sich hartnäckig in den Köpfen vieler Arbeitnehmer hält. Es geht darum, ob im Bewerbungsgespräch die Wahrheit gesagt werden muss. Dies ist nämlich – im Gegensatz zur weitläufigen Meinung – keineswegs der Fall. Zur Wahrheit ist man als Bewerber im Vorstellungsgespräch nur verpflichtet, so lange es den beruflichen Werdegang und die Qualifikation betrifft. Alle Fragen, die auf den privaten Hintergrund Rückschlüsse zulassen (sexuelle Orientierung, Kinderwunsch, geplantes Erziehungsjahr etc.) sind von der Wahrheitspflicht ebenso ausgenommen wie Antworten auf Fragen nach politischer Meinung, Religionszugehörigkeit oder privater Vorlieben. So wurde es deutlich gemacht vom Bundesarbeitsgericht unter dem Aktenzeichen 2 AZR 621/01. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   In dubio pro reo – Im Zweifel für den Angeklagten. Oder doch nicht?
 
    
 
    
 
   Im Zweifel für den Angeklagten – Was im Strafrecht den Angeklagten vor einer Bestrafung ohne gesicherte Beweise schützen soll, gilt im Arbeitsrecht keineswegs, wie das Landesarbeitsgericht Rheinland – Pfalz unter dem Aktenzeichen SA 633/04 feststellte und wie es vom Bundesarbeitsgericht unter 2 AZR 961/06 bestätigt wurde. Demnach kann der Arbeitgeber auch bei einem ausschließlichen begründeten Verdacht einen Arbeitnehmer entlassen, wenn er ihm zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat. Dem Arbeitgeber ist nicht zuzumuten, dass er erst den Fortgang eines eventuellen Gerichtsverfahrens zur Klärung der Schuld abwartet. Nicht nur wäre dies dem Arbeitsklima abträglich, es würde zudem das Vertrauensverhältnis während der Wartezeit nachhaltig schädigen. Das Tafelsilber der Firma also nicht einstecken, selbst wenn es keiner sieht....
 
    
 
   ***
 
    
 
   Nebentätigkeiten während eines Beschäftigungsverhältnisses muss der Arbeitgeber genehmigen
 
    
 
    
 
   Auch wenn sich die Klausel, wonach Nebentätigkeiten eines Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber genehmigt werden müssen, in sehr vielen Arbeitsverträgen findet, daran halten müssen Sie sich nicht. Diese Klausel ist nämlich unwirksam, da sie gegen das grundgesetzlich garantierte Recht der Berufsfreiheit verstößt. Der Arbeitgeber ist nur dann um Genehmigung zu fragen, bzw. kann nur dann Nebentätigkeiten verbieten, wenn diese im näheren Sinn mit seinem eigenen Berufsfeld zu tun haben und damit seinen Interessen widersprechen. Ein Angestellter einer Softwareentwicklungsfirma darf also zum Beispiel kein ähnliche Entwicklungstätigkeit bei der Konkurrenz in seiner Freizeit durchführen. So festgestellt durch das Landesarbeitsgericht Rheinland – Pfalz unter 8 SA 69/05.
 
    
 
   Klauseln, in denen das Verbot einer ähnlichen Tätigkeit nach einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses für eine bestimmte Dauer untersagt wird, sind vor dem grundgesetzlichen Blickwinkel ebenfalls kritisch zu betrachten und widersprechen der Freiheit der Berufswahl unzulässig. Es sei denn, die Abfindung ist so hoch, dass diese für die Dauer des Verbotes, sich in einem gleichen Beruf zu betätigen, als ausreichender Lohnersatz angesehen werden kann. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Reduzierte Ware ist vom Umtausch ausgeschlossen
 
    
 
    
 
   Haben Sie beim Einkauf auch schon einmal Schilder oder Etiketten gesehen auf denen stand, dass reduzierte Ware vom Umtausch ausgeschlossen sei? Diese Schilder können Sie getrost ignorieren, denn sie verletzen das geltende Recht. Grundsätzlich gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht von zwei Jahren auch bei reduzierter Ware. Eine Preisreduzierung kann noch keine Gesetze umgehen helfen. Ist die Ware mangelhaft, können Sie auch bei einer Preisreduzierung und trotz des Schildes, dass reduzierte Ware vom Umtausch ausgeschlossen sei, umtauschen. So festgestellt durch das Amtsgericht Frankfurt am Main unter Aktenzeichen 31 C 433/04 – 83.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Einen Fehlkauf kann ich Umtauschen
 
    
 
    
 
   Wir bleiben noch kurz beim Einkaufen und Umtauschen. Kann ein Fehlkauf umgetauscht werden? Sie kaufen etwas, von dem Sie später feststellen, Sie benötigen das gekaufte Gerät oder die gekaufte Sache gar nicht – Kann man diese Ware dann am folgenden Tag wieder umtauschen? Auch wenn es sich in vielen Köpfen anders hält: Nein, es gibt kein Recht auf Umtausch, wenn die Ware den vereinbarten Zustand hat (also mängelfrei ist). Grundsätzlich gilt im Geschäft beim Einkauf „Gekauft ist gekauft“. Viele Händler tauschen aus Kulanz um, um die Stammkunden nicht zu verprellen, aber einen Anspruch auf Umtausch gibt es nicht, wenn dieser nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. So nachzulesen in den §§ 312 und 312 b des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).
 
    
 
   ***
 
    
 
   Umtausch nur mit Kassenzettel
 
    
 
    
 
   Was ist dann aber, wenn die gekaufte Ware Mängel aufweist und man umtauschen möchte, aber den Kassenzettel nicht mehr findet? Auch hier hat ein Gericht Recht gesprochen (in dem Fall das Landgericht Stuttgart unter Aktenzeichen 37 O 44/06 KfH) und festgestellt, dass man zum Umtausch keineswegs gezwungen werden kann, den Kassenzettel vorzulegen. Wenn auch anders ausreichend zu beweisen ist, dass man das defekte Gerät in dem Geschäft, in dem man umtauschen möchte, gekauft hat, dann darf das Geschäft den Umtausch nicht verweigern. Ausreichend bewiesen ist dieser Kauf mittels eines Zeugen oder z.B. der EC – Kartenabrechnung (analog Kreditkartenabrechnung). 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Den letzten erwischt es immer – oder doch nicht?
 
    
 
    
 
   Wenn Sie in geselliger Runde in einem Restaurant sitzen, mit Ihren Freunden trinken und diese sich dann nach und nach verabschieden, sodass nur noch Sie am Tisch verbleiben, was tun Sie dann, wenn der Wirt Ihnen die Gesamtrechnung für den Tisch präsentiert, weil Ihre Freunde es vorzogen, ohne zu zahlen das Restaurant (oder die Kneipe) zu verlassen? Wirte und Restaurantbetreiber argumentieren dann gern, dass der letzte verbleibende Gast die Zeche zahlen müsse. Doch lassen Sie sich davon nicht einschüchtern, dem ist nicht so. Denn der Wirt muss an Hand getrennter Rechnungen nachweisen, wer was bestellt hat. Wenn Sie also nicht so leichtsinnig waren, alle Bestellungen für Ihre Freunde mit zu tätigen, dann müssen Sie auch nur das bezahlen, was Sie bestellt haben. Nachlesen können Sie dies in den §§ 433 des BGB.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Eltern haften für ihre Kinder
 
    
 
   Wir alle kennen als aufmerksame Beobachter Verbotsschilder, auf denen sich der Satz findet „Eltern haften für ihre Kinder“. Aber stimmt das wirklich?
 
    
 
   Nicht in jedem Fall, wie das Amtsgericht München urteilte. Man kann nicht pauschal mit einem solchen Schild die Eltern generell für alle Schäden haftbar machen, die das Kind anrichtet. Ebenso wenig kann man mit einem solchen Satz in jedem Fall Ansprüche mit einer Begründung einer generellen Aufsichtspflicht herleiten. Es reicht oftmals aus, wenn die Eltern nachweisen können, dass sie dem Kind gesagt haben, dass es sich regelkonform verhalten soll. Im vorliegenden Fall ging es um ein siebenjähriges Kind, welches mit seinem Fahrrad ein BMW Cabriolet gerammt hatte und einen Schaden verursachte. Der Kläger argumentierte, die Eltern hätten die Aufsichtspflicht verletzt und wollte Schadenersatz. Das Amtsgericht sah es jedoch als spontane „Fehlreaktion des Kindes“ an, die nie ausgeschlossen werden könnte und verneinten eine Ersatzpflicht der Eltern. 
 
    
 
   Fundstelle: Amtsgericht München, Aktenzeichen 322 C 3629/07 
 
    
 
   Grundsätzlich können Eltern nur dann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn sie die Aufsichtspflicht nachweisbar verletzt haben, indem sie etwa ohne entsprechende Belehrung oder Aufklärung das Kind allein gelassen haben. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Eltern haften für Einkäufe und Schulden ihrer Kinder
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ...dass Eltern auch nicht in jedem Fall die Rechnungen ihrer Kinder bezahlen müssen? Um gültige Verträge einzugehen brauchen Kinder im Vorfeld eine Zustimmung und das Einverständnis der Eltern. Nur so kann überhaupt ein Vertrag eingegangen werden, aus denen sich eine Rechnung begründen ließe. Gab es jedoch im Vorfeld weder die Zustimmung noch das ausdrückliche Einverständnis der Eltern, können diese später nicht für die Rechnung haftbar gemacht werden. Anders sieht es aus, wenn die Eltern ausdrücklich eine Bürgschaft übernommen haben, dann können die Eltern für die Rechnung haftbar gemacht werden. Diese Bürgschaft ist im Vorfeld durch den Verkäufer oder Vertragspartner, der einen Zahlungsanspruch herleitet, jedoch einzuholen. (Bundesgerichtshof, Aktenzeichen III ZR 152/05 als Bestätigung des Urteil des Landgerichts Bonn, Aktenzeichen 2 O 472/03).
 
    
 
   ***
 
    
 
   Kinder müssen um 22.00 Uhr zu Hause sein
 
    
 
   Es wird immer wieder gern behauptet, der Gesetzgeber verlangt, dass Kinder um 22.00 zu Hause sein müssten. In dieser Generalität ist dies jedoch ein Mythos, der sich in keiner Form belegen lässt. Dieses 'Ausgehverbot' wie es immer wieder gern genannt wird, bezieht sich nämlich nur auf jugendgefährdende Orte, wie zum Beispiel Kneipen, Diskotheken oder Bars. Ein generelles Verbot, wonach Kinder nach 22.00 Uhr nicht mehr in Kinos, Show - Veranstaltungen oder Ähnlichem sein dürften sieht der Gesetzgeber jedoch nicht vor. 
 
    
 
   Fundstelle: Jugendschutzgesetz §§ 4, 5
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ….dass der Umgang mit seinen Kindern in der Regel nicht immer vor Gericht erzwungen werden kann? Die höchstrichterliche Rechtsprechung hat sich von dem Grundsatz verabschiedet, wonach jeder Elternteil ein generelles Recht darauf hat, mit seinen Kindern nach einer Trennung umgehen zu können und sieht das Kindeswohl vor dem elterlichen Umgangsrecht. Ein erzwungenes Recht, nach einer Trennung mit seinem Kind umzugehen, würde ein „mit Zwangsmitteln erreichter Umgang“ sein und würde damit nicht automatisch „dem Kindeswohl dienen“. (Fundstelle: BvR 1620/04)
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Nach der Scheidung steht Unterhalt zu
 
    
 
    
 
   Wir bleiben kurz bei den Trennungen und werfen einen Blick in die Brieftasche. Sehr weit verbreitet ist die Annahme zu hören, dass es nach einer Scheidung das „Recht auf Unterhalt“ geben würde. Dies ist in dieser Ausdrucksweise ebenfalls ein Mythos, der sich in keinster Form belegen lässt. Denn das Gesetz sieht es anders und sagt, dass nach einer Scheidung jeder „selbst für seinen Unterhalt“ sorgen muss. Nur wer nicht in der Lage ist, dies zu tun, hat einen Anspruch auf Unterhaltsleistungen und Unterstützung durch den Anderen. Das glauben Sie nicht? Werfen Sie einen Blick in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), welches die Grundlage für dieses Recht ist. Dort finden Sie den entsprechenden Paragraphen mit der Nummer 528. 
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
    
 
   ...dass man auch wenn man nach einer Scheidung nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen kann und der ehemalige Partner vermögend ist nicht unbedingt einen Anspruch auf Unterstützung in Form von Unterhalt hat? Dieser Anspruch geht nämlich dann verloren, wenn man aus einer „intakten Ehe“ heraus die Trennung vollzieht, um zum Beispiel mit einem neuen Partner oder einer neuen Partnerin eine intime Beziehung aufzunehmen. So sah es der Bundesgerichtshof unter Aktenzeichen XII ZR 7/05. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Tischreservierungen im Restaurant sind unverbindlich
 
    
 
    
 
   Manchmal kann es vorkommen, dass man in Erwartung eines freudigen Ereignisses einen Tisch im Restaurant vorbestellt um zum Beispiel einen gemütlichen oder romantischen Abend mit einem Freund oder einer Freundin zu verbringen. Doch kurz vor dem geplanten Termin kommt etwas dazwischen und man kann den geplanten Restaurantbesuch nicht antreten. Was ist in einem solchen Fall mit der Tischreservierung? 
 
    
 
   Sehr weit verbreitet ist der Irrtum, dass eine solche Bestellung oder Reservierung nicht verbindlich sei und ein grundsätzlicher Service des Gaststättenbesitzers ist. Aber das ist falsch, denn eine Tischbestellung ist ein Vertrag, den der Gast mit dem Restaurantbetreiber eingeht. Kommt der Gast entgegen seiner Ankündigung und Bestellung nicht, dann hat der Restaurantbetreiber das Recht, einen Schadenersatz in Form des entgangenen Gewinns geltend zu machen. Hierfür ist der Restaurantbetreiber in der Nachweispflicht, muss also zum Beispiel belegen, dass das Restaurant zu dem reservierten Zeitpunkt so gut besucht war, dass er mögliche Gäste wegschicken musste, da der bestellte Tisch extra für den Gast mit der Reservierung freigehalten wurde. 
 
    
 
   Das mag zugegeben bei Einzeltischbestellungen eine rein theoretische Möglichkeit sein, denn immerhin wird der Restaurantbetreiber Sie mit einer solchen Klage nicht dauerhaft als Gast verlieren wollen, aber es gibt diese generelle juristische Möglichkeit, wie das Landgericht Kiel mit dem Urteil 8 S 160/97 feststellte. 
 
    
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,...
 
    
 
   … dass eine lange Wartezeit auf die bestellten Speisen im Restaurant den Preis für das Essen reduziert? Wenn der Gast zum Beispiel nach seiner Bestellung 30 Minuten auf sein Essen warten muss und die längere Zubereitungsdauer nicht bei der Aufgabe der Bestellung erwähnt wurde oder in der Karte vermerkt war, dann darf er den Preis für diese Mahlzeit um volle 30 % kürzen. Nur in ausgewiesenen Feinschmeckerlokalen oder Spezialitätenrestaurants gibt es hiervon Ausnahmen, da man hier eine längere Zubereitungszeit erwarten kann. Wenn Sie also das nächste Mal auf Ihr Schnitzel länger als 30 Minuten warten müssen, setzen Sie den Rotstift an. Beziehen sollten Sie sich hierbei auf das Urteil des Landgerichts Karlsruhe mit dem Aktenzeichen 1 S 196/92. Guten Appetit!
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Ein Rückflugticket bleibt auch dann gültig, wenn man das Hinflugticket verfallen lässt
 
    
 
    
 
   Es kann vorkommen, dass Sie eine Urlaubsreise planen und im Vorfeld ein Hin – und Rückflugticket bei der Fluggesellschaft Ihres Vertrauens buchen. Dann stellen Sie im Vorfeld fest, dass Sie den Hinflug nicht antreten können. Das kann der Fall sein, wenn Sie eine andere Möglichkeit haben, an den Zielort zu gelangen, wie z.B. eine Mitfahrgelegenheit. Oder es passiert, dass Sie bereits vor dem Hinreisetermin an den Zielort gelangen, weil Sie vielleicht gerade in der Nähe beruflich zu tun haben und dann spontan entscheiden, von dort aus direkt zum Zielort zu fahren und den Urlaub zu verbringen. Immerhin können Sie ja dann planmäßig den Rückflug antreten, da Sie ja entsprechend einen Hin – und Rückflug gebucht haben. In einigen Fällen wissen Sie auch im Vorfeld, dass Sie anders zum Zielort kommen und buchen nur deshalb den Hin – und Rückflug gemeinsam, da der Ticketpreis dann deutlich günstiger ist, als wenn Sie nur den Rückflug einzeln buchen würden. Denn wir alle wissen inzwischen, dass kombinierte Hin – und Rückflüge teilweise deutlich günstiger sind als Einzeltickets. Aber muss Ihnen die Fluggesellschaft wirklich den Rückflug gemäß Ihrer Buchung ermöglichen, wenn Sie den Hinflug haben verfallen lassen und nicht antraten? 
 
    
 
   Viele Reisende sind tatsächlich in dem Glauben, dass eine bestätigte Buchung eines Hin – und Rückfluges auch dann gilt, wenn der Hinflug nicht wahrgenommen wird. Doch das ist falsch, wie Gerichte immer wieder im Einzelfall entschieden haben. Die Entscheidungen der Richter, die zugegeben jeweils ausschließlich auf den Einzelfall bezogen waren, verneinten den Anspruch auf die Gültigkeit des Rückfluges, wenn der Hinflug nicht angetreten wurde und stimmten der Argumentation der Fluggesellschaften zu, die damit aufwarteten, dass die Buchung eines Hin – und Rückfluges als gemeinsames Einzelprodukt anzusehen sei und nicht als zwei separate Produkte. Tritt der Kunde den Hinflug nicht an ohne umzubuchen oder zu stornieren, gibt er damit zu verstehen, auf die ursprünglich gewollte Leistung zu verzichten. In dem Fall darf die Fluggesellschaft (was sie auch bei stark frequentierten Strecken häufig macht) das Rückflugticket wieder in den Verkauf geben und damit den Platz vergeben. In dem Fall muss der Gast also ein neues Ticket kaufen und damit in der Regel den höheren Preis bezahlen. 
 
    
 
   Das mag zugegeben nur auf den wirklich stark frequentierten Strecken der Fall sein, sofern der Gast, der ursprünglich gebucht hat, hier überhaupt noch ein Ticket erhält. Denn viele Gesellschaften zeigen Kulanz in den Fällen, in denen die Maschine nicht ausgebucht ist und ermöglichen den Rückflug. Ist die Maschine jedoch ausgebucht, dann darf die Gesellschaft problemlos das Rückflugticket verkaufen, um die Nachfrage zu befriedigen. Immerhin hat der Fluggast mit dem verfallenen Hinflug durch seine Handlungsweise (konkludent) zum Ausdruck gebracht, er nimmt das gebuchte Paket nicht in Anspruch. So entschieden zum Beispiel das Amtsgericht Erding unter Aktenzeichen 4 C 129/07 und das Landgericht Frankfurt unter Aktenzeichen 2 – 2 O 243/07. 
 
    
 
   Diese Praxis wird von den Verbraucherzentralen bekämpft und so konnte gegen die Gesellschaft British Airways wegen ähnlicher Praktiken auch ein Erfolg verzeichnet werden, aber ein Grundsatzurteil fehlt bislang. Deshalb der Tipp: Überlegen Sie es sich zweimal einen Hin – und Rückflug nur wegen des günstigeren Preises zu buchen, wenn Sie wissen, dass der Hinflug nicht benötigt wird. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Kein Anspruch auf Schnäppchen
 
    
 
   Wussten Sie schon, ….
 
    
 
   …. dass Reisebüros keine Schnäppchen für Sie suchen müssen? Viele Menschen planen die schönste Zeit des Jahres gern mit dem Reisebüro und vertrauen darauf, dass das Reisebüro die richtigen Schnäppchen für sie im geplanten Urlaubsland herausfindet. Man vertraut auf ein gutes Gesamtpaket und auf ein gutes Preis - / Leistungsverhältnis. Aber muss dem auch so sein?
 
    
 
   Nein, wie ein Gericht aus München feststellte. Urlauber hatten geklagt, dass das Reisebüro nicht die möglich günstige Variante empfohlen und verkauft hat, sondern ein Paket, welches deutlich teurer war, obwohl die günstigere Variante für den selben Urlaub ebenfalls im Angebot des Reisebüros und damit möglich gewesen wäre. Die Urlauber verloren und das Gericht begründete die Entscheidung damit, dass ein Reisebüro keinesfalls die Pflicht habe, auf günstigere mögliche Preise im vorhandenen Angebot hinzuweisen. Diese flicht besteht nur dann, wenn der interessierte Gast ausdrücklich die Leistung fordert, das günstigste Angebot zu wollen oder das Reisebüro die Leistung verspricht, das günstigste mögliche Angebot anzubieten. Wenn das jedoch nicht ausdrücklich verlangt wird, dann darf das Reisebüro auch die teurere Reise mit einem höheren Provisionsanspruch zum eigenen Nutzen verkaufen. So entschieden durch das Amtsgericht München unter dem Aktenzeichen 233 C 2841 6/06. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Der Preis auf der Ware im Supermarkt zählt
 
    
 
   Vielleicht ist es Ihnen schon so gegangen oder einem Ihrer Freunde: Sie gehen durch den Supermarkt, erkennen dort ein Produkt und sehen einen günstigen Preis auf dem Klebeetikett an der Ware. Kurzerhand und vom günstigen Preis überzeugt legen Sie dieses Produkt in den Einkaufskorb und gehen zur Kasse. Dort jedoch sehen Sie, wie die Kassiererin einen anderen Preis in die Kasse tippt, der höher ist als der Preis auf dem Klebeetikett. Müssen Sie den höheren Preis bezahlen oder können Sie auf den geringeren, auf dem Etikett befindlichen, Preis bestehen?
 
    
 
   In Deutschland ist es leider nicht ganz so einfach wie es den Anschein hat. Denn im Kaufrecht unterscheiden wir zwischen einem Verpflichtungs – und einem Erfüllungsgeschäft. Im Verpflichtungsgeschäft verpflichten Sie sich eine Ware abzunehmen und der Verkäufer verpflichtet sich, Ihnen die Ware gegen Zahlung eines vereinbarten Preises zu überlassen. Im Einzelnen ist das Verpflichtungsgeschäft in die Bestandteile 'Angebot' und 'Annahme des Angebotes' aufzuteilen. Im Erfüllungsgeschäft schließlich wechselt Ware in der Regel gegen Geld und der Kauf ist damit komplettiert. Das Etikett mit dem günstigen Preis könnte jetzt die erklärte Verpflichtung des Geschäftes sein, Ihnen dieses Produkt zu diesem Preis zu überlassen. Aber ganz so einfach ist es nicht, wie ein intensiverer Blick in das deutsche Kaufrecht beweist:
 
    
 
   Denn dort geht es mit weiteren Details und Feinheiten weiter. Das Etikett und der darauf befindliche Preis stellen nämlich die Aufforderung an Sie als Kunden dar, ein Angebot zum Kauf der Ware abzugeben. Wenn dieser Preis jetzt in die Kasse eingetippt wird, dann ist es die Annahme Ihres Angebotes und das Verpflichtungsgeschäft ist erfüllt. Bezahlen Sie jetzt die Ware, dann ist auch das Erfüllungsgeschäft erfolgreich beendet und der Kauf ist abgeschlossen. Wenn an der Kasse ein höherer Preis eingetippt wird, können Sie nicht darauf bestehen, den tieferen, auf dem Etikett befindlichen Preis, auch bezahlen zu müssen. Denn der höhere Preis ist praktisch nur die Erwiderung Ihres Angebotes und das Angebot des Marktes, Ihnen das Produkt zu überlassen. Jetzt müssen Sie entweder annehmen und den höheren Preis zahlen oder Sie sagen, Ihnen sei dieser Preis zu hoch und nehmen das Produkt nicht. Aber eine Verpflichtung, Ihnen das Produkt zu dem ausgepreisten Betrag zu geben besteht von Seiten des Supermarktes nicht, da das Preisschild nur die Aufforderung an Sie darstellt, ein Kaufangebot abzugeben. Das klingt kompliziert, aber im deutschen Recht geht eben alles ganz geordnet ab....
 
    
 
   Anders verhält es sich, wenn ein Werbeprospekt einen günstigen Preis nennt und im Laden dieser Preis nicht gewährt wird. Hier hat die Rechtsprechung inzwischen festgestellt, dass Lockangebote in ausreichender Zahl vorhanden sein und entsprechend gewährt werden müssen. Es sei denn, es war offenkundig erkennbar, dass der Preis im Prospekt nicht richtig sein kann (z.B. wenn durch einen Druckfehler statt 999,- € plötzlich 9,99 € im Prospekt steht). Dann wäre es ein Erklärungsirrtum, der offenkundig und damit auch für Kunden erkennbar ist. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   Doch nicht nur das Recht hält überraschende Irrtümer bereit, auch in der Gesundheit und Medizin halten sich hartnäckig Mythen und Irrtümer. Grund genug, im folgenden Kapitel einen Blick darauf zu werfen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Kapitel 7.3 – Die größten Gesundheitsirrtümer
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   Raucher kosten das Gesundheitssystem auf Dauer mehr Geld als Nichtraucher
 
    
 
   Ein Musterbeispiel dafür, wie ein Irrtum oder Irrglaube zur weit verbreiteten Wahrheit befördert werden kann ist unser erster populärer Irrtum im Gesundheitswesen. Immer wieder gern zu hören, insbesondere wenn es darum geht, Steuererhöhungen auf Zigaretten oder Tabak durchzusetzen, ist der Satz, dass die Raucher im Gesundheitssystem mehr Kosten verursachen als Nichtraucher. Dieser angebliche Fakt wurde so oft von der Politik verwendet, dass er inzwischen unbestreitbar in vielen Köpfen zur Tatsache geworden ist. Aber ein zweiter Blick entlarvt diesen Satz als Mythos und Irrglauben. Er ist schlichtweg falsch.
 
    
 
   Doch bevor Sie sich jetzt vor Freude eine Zigarette anzünden, lesen Sie erst zu Ende: Es mag zunächst aus medizinischer Sicht zweifellos richtig sein, dass Raucher im Laufe Ihres Lebens deutlich größeren Krankheitsrisiken ausgesetzt sind als ihre nichtrauchenden Mitmenschen. Raucher erkranken wesentlich häufiger an Krebs, Blutkrankheiten und nicht zuletzt Kehlkopf- und Lungenkrankheiten. Selbst „harmlose“ Krankheiten fallen bei Rauchern deutlich intensiver aus, als bei Nichtrauchern. Alles Krankheiten, die eine teure und kostenintensive Behandlung erforderlich machen und damit sehr schnell zur Aussage führen, dass Raucher das Gesundheitssystem stärker belasten als Nichtraucher. Immerhin müssen die durch das Rauchen und damit durch die eigene Schuld verursachten Erkrankungen teuer behandelt werden, ganz im Gegensatz zu den Nichtrauchern, die logischerweise keine durch das Rauchen ausgelösten Erkrankungen aufweisen. Aber es gibt noch eine vollkommen andere Sichtweise, die hier zur Wahrheit führt. 
 
    
 
   Denn betrachtet man es rein ökonomisch (was man ja quasi tun muss, wenn man die Frage beantworten will, ob Raucher wirklich dem Gesundheitssystem höhere Kosten verursachen), dann kommt man auf ein ganz anderes Ergebnis: Statistisch gesehen sterben Raucher wesentlich früher als Nichtraucher. Ein unbestrittener Fakt, bei dem die Gegner der Raucher ausnahmsweise Recht haben. Auch wenn es auf dem Zeitstrahl der Patienten einer Altersgruppe einen Punkt gibt, an dem Raucher das Gesundheitssystem mehr Geld kosten, blickt man weiter, dann wird deutlich, dass durch den früheren Tod der Raucher die Kosten wieder sinken. Anders ausgedrückt, wirft man einen Blick darauf, wann Patienten das meiste Geld kosten, dann fällt auf, dass es die letzten Jahre ihres Lebens sind. Je höher das Alter des Patienten, desto höhere Kosten verursacht er. Ältere Patienten müssen häufiger zum Arzt und benötigen häufiger eine kostenintensive Behandlung. Die letzten Lebensjahre sind damit die teuersten, aus rein ökonomischer Sicht. Dadurch aber, dass Raucher früher sterben, fallen diese Jahre bei denen statistisch weg. Zynisch gesprochen, der 95jährige Nichtraucher hat dem Gesundheitssystem statistisch gesehen höhere Kosten verursacht als der Raucher, der bereits mit 80 gestorben ist. Zum ersten Mal fanden dies niederländische Mediziner heraus, aber inzwischen wurden diese Ergebnisse von vielen Gesundheitsbehörden und Krankenkassen aus Europa und Amerika vollumfänglich bestätigt. Würden alle Menschen einer Nation plötzlich Nichtraucher, dann wären die Kosten im Gesundheitssystem kurzfristig geringer, mittelfristig und langfristig jedoch wären durch die höheren Lebenserwartungen diese Kosten dann aber deutlich höher, als sie es heute noch sind. Die teuersten Jahre eines Patienten im Gesundheitssystem sind die letzten Lebensjahre eines Patienten. Diese Jahre sind es aber auch, die bei Rauchern durch die geringere statistische Lebenserwartung wegfallen. Damit kann die pauschale Aussage „Raucher kosten dem Gesundheitswesen mehr Geld als Nichtraucher“ kurzfristig richtig sein, aus mittel- und langfristiger ökonomischer Sicht jedoch ist es nichts weiter als ein populistischer Satz, der dazu geeignet ist, Stimmungen zu erzeugen.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Rauchen macht schlank
 
    
 
   Wir bleiben kurz beim Thema „Rauchen“ und widmen uns dem (leider-) weit verbreiteten Mythos, nach dem das Rauchen schlank macht. Auch wenn sich diese Behauptung stur in den Köpfen hält und als „richtig“ angenommen wird, sie ist schlichtweg falsch. Bislang ist es der Wissenschaft nicht gelungen einen Beweis darzubringen der belegt, dass Rauchen zur Gewichtsabnahme führt. Was allerdings zahlreichen Psychologen und Medizinern bereits gelungen ist, ist das Gegenteil zu belegen: Wer mit dem Rauchen aufhört ist deutlich anfälliger für eine Gewichtszunahme. Denn der an das Rauchen gewohnte Körper verlangt nicht nur nach dem Nikotin und den Inhaltsstoffen der Zigarette, er möchte ebenso das antrainierte Verhalten des Rauchens erfüllt wissen, das in der Regel über den Mund führt. Die mit dem Aufhören verbundene fehlende „orale Befriedigung“ zwischendurch wird dann häufig durch zusätzliche Snacks oder Häppchen erfüllt. Eine zusätzliche Kalorienaufnahme, die der Körper aus den Zeiten des Rauchens nicht kannte und die er in zusätzliches Gewicht umwandelt. Bis sich der Körper an diese zusätzlichen Kalorien gewöhnt hat, wird der durchschnittlich einige Kilo zugenommen haben. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Erkältungen kommen von Kälte
 
    
 
   Kaum wird es draußen wieder kalt kann man es überall hören: Zieh dich warm an, sonst bekommst Du noch eine Erkältung. Es geht um wie ein Pawlowscher Reflex und scheint in unseren Köpfen so fest verankert, dass man diesen Mythos scheinbar nicht tilgen kann. Ein Musterbeispiel dafür, wie fest sich Vorurteile und Irrtümer in uns festkrallen können und nicht weichen. Denn es ist schlichtweg ein Irrtum, nach dem eine Erkältung von Kälte verursacht wird. Sicher mag ein Grund dafür sein, dass sich dieser Irrtum so hartnäckig hält, dass im Wort „Erkältung“ die „Kälte“ vorkommt, aber dennoch ist es falsch. Denn eine Erkältung mit all ihren Symptomen wie Husten, Schnupfen, Heiserkeit, sind Vireninfektionen. Diese Krankheiten werden übertragen durch Viren, die im Händeschütteln, an Türklinken und in Räumen mit vielen Menschen lauern, aber keineswegs von der Kälte. 
 
    
 
   Doch warum fängt man sich dann eine Erkältung im Herbst, wenn es wieder kälter wird, schneller ein? Auch das ist ganz einfach zu erklären: Denn wenn die Tage kälter werden, dann muss sich unser Immunsystem, jener Mechanismus, der unseren Körper vor Krankheiten schützt, erst wieder umstellen und auf die kommende kältere Jahreszeit vorbereiten. In dieser Zeit sind wir dann auch anfälliger für Viren und Bakterien und nehmen diese leichter auf. Addiert man dann noch zu diesem Umstand, dass man in der kälteren und feuchteren Jahreszeit ohnehin lieber in geschlossenen Räumen ist, dann kommt das Eine zum Anderen und die Viren werden leichter verbreitet. Denn nicht zuletzt geht es vielen anderen Mitmenschen ebenso und schon tummeln sich in geschlossenen Räumen weit mehr Menschen als sonst. Fenster bleiben geschlossen, umherfliegende Viren haben leichtes Spiel, sich von dem Einen auf den Anderen zu übertragen. Aber mit Kälte an sich hat eine solche Erkältung bzw. Infektion wenig zu tun. Es sind vielmehr die mit der Kälte einhergehenden Umstände. Warm anziehen schützt hier also generell nicht vor einer Erkältung. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Regelmäßiges Eincremen ist gut für die Haut
 
    
 
   Ein entlarvter Mythos, für den mich vermutlich die Kosmetikindustrie auf die schwarze Liste setzen wird, aber auch ein Mythos, der interessant ist aufzudecken, da er sich ebenso wacker in unserem Kopf hält, wie die bereits aufgezählten Irrtümer. Es geht um die immer wieder gern von der Werbung verbreitete Botschaft, nach der regelmäßiges Eincremen gut für die Haut sei. Dabei möchte ich der Kosmetik – und Jungbrunnenindustrie gar nicht absprechen, dass es Mittelchen und Cremes geben mag, die Fältchenbildung optisch reduzieren oder die Sichtbarkeit der Falten mildern. Was diese Industrie allerdings sonst verbreitet, insbesondere die Aussage „regelmäßiges Eincremen ist gut für die Haut“ ist schlichtweg eine Werbelüge und ein inzwischen weit verbreiteter Irrtum. 
 
    
 
   Direkt nach dem Auftragen der Creme wird die eingecremte Haut ohne Zweifel elastisch, weich und soft. Aber regelmäßiges Eincremen führt auch dazu, dass genau der gegenteilige Effekt dauerhaft eintritt. Unsere Haut bildet rein natürlich einen Schutz- und Fettfilm auf der Haut. Durch das regelmäßige Auftragen der Creme wird die Haut jedoch überfordert, denn Haut kann nicht unbegrenzt Cremes aufnehmen oder verarbeiten. Sehr schnell kommt dabei der Punkt, an dem die Haut durch das regelmäßige Eincremen den natürlichen Film und Schutz nicht mehr selbst bildet. Dass heißt, mit dem regelmäßigen Auftragen der Creme wurde der Haut antrainiert, dass die Haut diese Aufgabe nicht mehr übernehmen muss. Die Aufgabe der Selbstfettung, welche die Haut normalerweise übernimmt, wird damit komplett eingestellt und die Haut benötigt immer mehr Cremes, um nicht auszutrocken, spröde zu werden oder zu reißen. Zynisch gesprochen wird man also, um den gewünschten und benötigten Fettfilm der Haut zu erreichen (der sie ja auch weich, geschmeidig und soft macht), als regelmäßiger Creme – Benutzer von diesen Cremes abhängig gemacht, indem man der Haut antrainiert, diese natürliche Aufgabe nicht mehr wahrzunehmen. 
 
    
 
   Weniger ist mehr – Beim nächsten Griff in den Creme – Tiegel sollten Sie das beachten. Nicht zuletzt ist der natürliche Film, den die Haut normalerweise selbst bildet, nicht nur dazu da, um die Haut weich und geschmeidig zu machen, sondern auch , um sie von äußeren Schadstoffen und Einflüssen zu schützen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Hätten Sie all diese Irrtümer gekannt? Wenn nicht, vielleicht kommen Ihnen ja einige Alltagsirrtümer geläufig vor, die wir im nachstehenden Kapitel näher betrachten wollen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Kapitel 7.4 – Die größten Alltagsirrtümer
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   Das englische Wort „silicon“ heißt übersetzt „Silikon“
 
    
 
   Ein Irrtum, der es erstaunlicherweise bis in die Popmusik geschafft hat. Können Sie sich noch an Klaus Lage erinnern und an Lied „Monopoly“ in dem es hieß: „Deinen Job macht jetzt ein Stück Silikon“ - Eine Anspielung auf die wachsende Computerisierung in den Achtzigern, als Computer immer mehr Tätigkeiten übernahmen, die zuvor von Menschen verrichtet wurde. Denken Sie kurz an das berühmte „silicon valley“ - jener Gegend in Kalifornien, in der sich die bedeutenden Start ups der Computer – und Internetindustrie ansiedelten. Aber das muss Klaus Lage falsch übersetzt haben, denn das englische „silicon“ hat nicht im entferntesten etwas mit dem „Silikon“ zu tun, wie wir es kennen. Es heißt vielmehr übersetzt „Silizium“, dem Hauptbestandteil von Computerchips. Jetzt, mit der richtigen Übersetzung, würde auch die Textzeile wieder mehr Stimmigkeit aufweisen und Sinn ergeben. Aber es ist auch zu einladend, einfach so zu übersetzen wie es aussieht.... Selbst wenn es falsch ist.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Japaner können kein „R“ sprechen
 
    
 
   Häufig ist zu hören, dass Japaner kein „r“ sprechen können und deshalb das „l“ verwenden. Aber auch das ist falsch (Denken Sie nur an das japanische Wort „sayonara“, das übersetzt „Auf Wiedersehen“ bedeutet). Die japanische Sprache kennt lediglich keinen Buchstaben „r“, sodass in Fremdsprachen dieses „r“ durch ein „l“ ersetzt wird. Aussprechen können Japaner aber das „r“. Bevor jetzt Chinesen für diesen Mythos ins Feld geführt werden, auch diese können ein „r“ aussprechen. Chinesen besitzen ein post-alveolares "r". Das deutsche, uvular-frikative "r" identifiziert der Chinese eher als "l". Chinesen besitzen sowohl ein "l" als auch ein Allophon des "r". Klingt zugegeben kompliziert, räumt aber mit diesem Mythos auf.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Im Dunkeln lesen ist schädlich für die Augen
 
    
 
   Vielen Lesern wird es aus der Kindheit bekannt vorkommen: Das Licht im Zimmer wird ausgemacht und man liest heimlich mit der Taschenlampe ein Buch unter der Bettdecke. Wurde man dabei erwischt hieß es: „Im Dunkeln lesen verdirbt die Augen“. Das wurde so hartnäckig behauptet, dass man es letztendlich in seinen eigenen „Erfahrungsschatz“ aufnahm und damit ist es ein Musterbeispiel dafür, wie sehr sich Irrtümer im Leben halten können. Denn im Dunkeln lesen ist keineswegs schädlich für die Augen, wie Wissenschaftler immer wieder feststellen und belegen. Das Gegenteil ist sogar der Fall: Im Dunkeln lesen ist ein Training für die Augen und stärkt den Sehnerv. In der Dämmerung zu lesen kann also langfristig sogar Vorteile bringen. Die – gerade beim Lesen mit der Taschenlampe unter der Bettdecke – dabei ab und an auftretenden Kopfschmerzen sind eher dem Umstand geschuldet, dass man beim Lesen unter der Bettdecke den Nacken und die Schultern deutlich mehr strapaziert als bei einer Haltung im Stuhl oder am Tisch. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Die Sterne in der EU Flagge stehen für die einzelnen Mitgliedssaaten/ Gründungssaaten
 
    
 
   Wir alle kennen die blaue Fahne mit den goldenen Sternen, die kreisförmig angeordnet sind. Wie viel Sterne sind es? Ist es ein Stern für jedes Mitgliedsland? Aber dann würde der Platz auf der Flagge vermutlich nicht reichen, immerhin ist die Zahl der Mitgliedsländer inzwischen auf über 25 angestiegen und auf der Flagge sind nur 12 goldene Sterne, die kreisförmig vor blauem Hintergrund angeordnet sind. Also für die Gründungsstaaten der EU jeweils ein Stern? Aber wäre das nicht unfair den Ländern gegenüber, die erst viel später den Weg in die Europäische Union fanden?
 
    
 
   Es ist alles ganz anders und es hat überhaupt nichts mit den Ländern der Europäischen Union zu tun. Denn die Antwort und die Wahrheit auf die Frage, für was die zwölf Sterne auf der offiziellen Fahne der Europäischen Union in Wirklichkeit stehen, liegt im wahrsten Sinne des Wortes 'Irgendwo da draußen'. 
 
    
 
   Im Jahre 1983 stimmte das Europäische Parlament über die offizielle Flagge Europas ab und machte damit die zwölf kreisförmig angeordneten Sterne auf azurblauem Grund zum offiziellen Symbol der Staatengemeinschaft, das zwei Jahre später durch den Europäischen Rat bestätigt wurde und seither das Erkennungszeichen der EU bildet, wie wir es auch heute kennen. Die Geschichte dieses Symbols jedoch geht noch viele Jahre weiter zurück, auch wenn es zum ersten Mal am 29. Mai 1986 in Brüssel gehisst wurde. Denn dieses bekannte Markenzeichen diente zu diesem Zeitpunkt bereits dreißig Jahre dem Europarat in Straßburg als offizielles Symbol. 
 
    
 
   In den frühen fünfziger Jahren, die Gemeinschaft war noch jung und geprägt von den bitteren Erfahrungen und Erinnerungen an den Krieg, suchte der erst vor wenigen Jahren ins Leben gerufene Europäische Rat nach einem Erkennungszeichen und einem Symbol für die Organisation. Es sollte demonstrieren, das hier etwas Beständiges geschaffen wurde und gleichzeitig die Treffen und die gemeinsame Arbeit unter einem Symbol vereinigen und nach außen sichtbar machen. Dabei wurden viele Vorschläge gemacht und diskutiert. Zum damaligen Zeitpunkt waren offiziell 15 Mitglieder im Europäischen Rat und so fiel die erste Wahl auf ein Fahnensymbol, das 15 Sterne enthielt, wobei nach offizieller Lesart jeder Stern ein Mitgliedsland repräsentieren sollte. Diese Fahne wurde auch von der beratenden Versammlung des Europäischen Rates in seiner Sitzung am 25. September 1953 beschlossen, stieß jedoch umgehend auf erbitterten Widerstand von der deutschen Seite (ja, Deutschland wusste schon damals in Europa eine Führungsrolle einzunehmen). Denn eines der Mitglieder des damaligen Europäischen Rates war das Saarland, welches zu dieser Zeit noch nicht zur Bundesrepublik gehörte. Mit einer Fahne, die dem Saarland jedoch den Status eines unabhängigen Mitgliedsstaates offiziell verleihen würde, wollte Deutschland sich nicht anfreunden, denn noch immer kämpfte man auf politischer Ebene um die Eingliederung dieses kleinen Landes in die noch junge Bundesrepublik. 
 
    
 
   Ein abgeänderter Vorschlag, der die Sterne auf 14 reduzierte und damit dem deutschen Druck nachgab, wollten weder Frankreich noch das Saarland akzeptieren, da die saarländische Regierung noch immer die Unabhängigkeit anstrebte und sich der politischen Rückendeckung Frankreichs gewiss war. Damit waren die 15 und die 14 Sterne vom Tisch und es wurde die 13 angedacht. Dreizehn Sterne konnten keinen Befürworter finden, da man die 13 als Unglückszahl ansah und die junge Gemeinschaft nicht unter einen -im wahrsten Sinne des Wortes- Unglücksstern stellen wollte. Ein dann ins Spiel gebrachter Vorschlag, doch zehn Sterne zu verwenden und damit die Gründerstaaten zu repräsentieren, wurde abgelehnt, da man befürchtete, dass gemeinhin angenommen werden würde, die Gründerstaaten hätten eine Sonderrolle in der künftigen Union, was die kleineren und künftigen Mitglieder davon abhalten könnte, sich in diese Gemeinschaft einzufügen. 
 
    
 
   Da das Grundprinzip der goldenen Sterne auf blauem Grund jedoch insgesamt überzeugte, einigte man sich nach weiteren Diskussionen auf die Anzahl von zwölf Sternen, denen eine rein symbolische Bedeutung beigemessen wurde. Die Zahl Zwölf steht in der Zahlenlehre traditionell für Vollkommenheit, Einheit und Vollständigkeit und hatte so die Eigenschaften, unter denen man Europa gestalten wollte. Im Jahre 1955 wurde diese Fahne, die wir heute als Erkennungszeichen der Europäischen Union kennen, damit das offizielle Symbol des Europäischen Rates in Straßburg. 
 
    
 
   Erst viele Jahre später, im Oktober 1979, wurde im Europäischen Parlament der Antrag eingebracht, die Schaffung einer einheitlichen Europa Fahne für die Europäische Gemeinschaft zu beschließen. Es dauerte vier weitere Jahre, bis schließlich eine überwältigende Mehrheit im Europäischen Parlament die Resolution beschloss, die bislang vom Europarat verwendete Flagge mit den zwölf Sternen auf azurblauem Grund zur einheitlichen Europa Fahne zu machen. Da das Europäische Parlament jedoch nichts verabschieden, sondern mit einer Resolution nur die anderen Europäischen Organe auffordern kann zu handeln, vergingen weitere drei Jahre, bis schließlich die Fahne mit den zwölf goldenen Sternen auf blauem Grund das erste Mal als offizielle Europa Fahne in Brüssel gehisst wurde. 
 
    
 
   Es war ein reiner Zufall, dass die Europäische Gemeinschaft vom Zeitpunkt des Flaggenbeschlusses bis zur Erweiterungsrunde im Jahre 1995 genau zwölf Mitglieder hatte und damit die Zahl der Sterne auf der neuen Europa Fahne mit der Zahl der Mitgliedsstaaten übereinstimmte. Vermutlich bildete sich in dieser Zeit der Mythos, dass die Sterne die einzelnen Mitgliedsstaaten repräsentieren. Denn diese Begründung klingt logisch, zumal man genau dieses Prinzip von der Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika kennt, auf der jeder Bundesstaat einen einzelnen Stern hat. Aber wer genauer hinsieht, der weiß, dass der Beschluss für die Fahne, wie wir sie heute kennen, auf die Übernahme der Fahne des Europäischen Rates zurück geht und keineswegs etwas mit der Zahl der Mitgliedsländer zu tun hat....
 
    
 
   Wussten Sie übrigens, …..
 
    
 
   ...dass es sogar eine 'christliche Verschwörungstheorie' zu dieser Flaggensymbolik gibt? Schon in den ersten Jahren nachdem der Europäische Rat diese Flagge für sich beschlossen hat, rätselten viele Menschen darüber, was die zwölf Sterne eigentlich bedeuten sollen. Denn es konnte, wie wir wissen, nicht die Zahl der Mitgliedsländer des Europäischen Rates sein. Viele meinten in der Farbe Blau des Hintergrundes die Farbe des Himmels zu erkennen und sahen in dem Beschlussdatum für diese Flagge des Europäischen Rates, es war der 8. Dezember, den Festtag der unbefleckten Empfängnis Marias. Ebenso galt Blau ohnehin als traditionelle Farbe der Mutter Gottes. Hartnäckig wurden um diese Interpretation Legenden gesponnen, die mehr und mehr verfeinert wurden: Es gab zwölf Apostel, in der biblischen Apokalypse ist von einer Sternenkrone aus 12 Sternen die Rede („Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel: Eine Frau, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen." - Offenbarung des Johannes 12,1) und nicht zuletzt hatte Jakob 12 Söhne aus denen die Stämme Israels hervorgingen. 
 
    
 
   Doch auch wenn man es sich passend zu machen versuchte, es gab keine christliche Verschwörung bei der Entscheidung für die Flagge des Europäischen Rates. Denn wie es immer wieder bestätigt wurde, auch von den Designern, die die ursprünglichen Entwürfe fertigten, es sind zwölf Sterne die für die Vollkommenheit, Einheit und Vollständigkeit stehen. Der einzige Grund, weshalb sich so viele Mythen bilden konnten ist einzig und allein der, dass viele Menschen sich nicht die Mühe machten, in das offizielle Sitzungsprotokoll jener Sitzung des Europarates zu blicken, in der es um die Festlegung dieser Flagge, wie wir sie heute kennen geht. Manchmal klingen die vermeintlichen Begründungen auch zu verlockend, als dass man sie hinterfragt... Finden Sie nicht auch?
 
    
 
   ***
 
    
 
   Eier lassen sich leichter schälen, wenn man sie vorher mit kaltem Wasser abschreckt
 
    
 
   Ein sehr weit verbreiteter Mythos in deutschen Küchen ist der Brauch, die gekochten Eier umgehend abzuschrecken, da sie sich dann, so heißt es als Begründung, leichter schälen lassen. Auch wenn es verlockend klingt, diesem Mythos zu glauben, es ist und bleibt ein Mythos, an dem kein Körnchen Wahrheit dran ist. 
 
    
 
   Ich bin mir sicher, Ihnen ist hier und da schon der Satz am Frühstückstisch herausgerutscht, insbesondere, wenn sich ein Ei schlecht pellen lässt, dass dieses Ei nicht gut genug abgeschreckt worden wäre. Aber ob sich ein Ei gut oder schlecht schälen lässt hängt nicht davon ab, ob es nach dem Kochen in Eiswasser getaucht wird oder nicht. Vielmehr ist es eine Frage der Frische: Je besser sich ein Ei schälen lässt, desto älter ist es. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie es nach dem Kochen abschrecken oder nicht. Machen Sie doch dafür einen kleinen Versuch, wenn Sie das nächste Mal Eier kochen: Kochen Sie zwei Eier aus der gleichen Packung für vier Minuten. 'Schrecken' Sie eines der Eier nach dem Kochen intensiv eine halbe Minute mit eiskaltem Wasser ab (oder geben Sie es in eine kleine Schale mit Eiswasser, in der auch gern einige Eiswürfel schwimmen dürfen) und legen Sie das andere Ei einfach aus dem Topf auf den Teller. Jetzt warten Sie weitere 15 Minuten und schälen beide Eier. Sie werden feststellen, beide Eier lassen sich gleich gut schälen. Aber Sie werden noch etwas anderes feststellen, da bin ich mir sicher: Denn eines der Eier wird ein perfektes vier Minuten Ei sein und ein weiches Eigelb haben, während das andere innen vollkommen 'hart' ist, also ein festes Eigelb hat. Genau das ist der Effekt des intensiven 'Abschreckens': Sie verhindern damit als Liebhaber weich gekochter Eier das 'Nachgaren', also dass das weiche Ei in der Zeit bis zum Schälen und zum Verzehr mit der Resthitze fester wird. Gut abgeschreckte Eier bleiben in der Konsistenz weitestgehend erhalten, während nicht abgeschreckte Eier durch die Resthitze weiter garen und somit aus einem weichen Ei durchaus ein hartes Ei werden lassen können. Aber mit dem Schälen hat das 'Abschrecken' in keinster Weise zu tun, auch wenn dieser Mythos sich hartnäckig in den Küchen hält und bereits durch ein kleines Eigenexperiment widerlegt werden kann. 
 
    
 
   Das heißt, wenn Sie ein schwierig zu pellendes Ei vor sich auf dem Frühstückstisch haben, dann ist es vermutlich sehr frisch. Diesen Vorgang kann man auch chemisch beweisen: Denn die Qualität des Schälens hängt vom pH Wert des Eiklars ab. Je höher dieser pH Wert ist, desto besser lässt sich das Ei schälen. Am geringsten ist dieser Wert direkt nach dem Legen des Ei´s. Ab diesem Zeitpunkt entweicht mehr und mehr CO2 aus der Eiklar über die Schale und der pH Wert steigt kontinuierlich an. Diese chemische Begründung mag schnell wieder in Vergessenheit geraten, aber ich bin mir sicher, in Zukunft können Sie mit Bestimmtheit sagen, ob das Ei frisch ist. Wetten?
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,...
 
    
 
   ...dass es in keiner Fremdsprache ein vergleichbares Wort für das „Abschrecken“ in dem Sinne gibt, wie es in der deutschen Sprache im Zusammenhang mit Eiern verwendet wird?
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Und noch ein interessanter Fakt zum Thema Ei:
 
    
 
   Wasser kocht bei 100 Grad Celsius, heißt es im Allgemeinen. Ich nehme an, dieser Umstand ist weithin geläufig und gibt auch keinen Grund, um als 'Mythos' in dieses Buch aufgenommen zu werden. Wasser kocht bei 100 Grad Celsius - aber nicht überall. Hätten Sie das gewusst?
 
    
 
   Wasser kocht bei 100 Grad Celsius, doch das trifft nur für Orte an der See zu, nicht aber für Orte, die einige hundert Meter über dem Meeresspiegel liegen. Wann Wasser kocht, hängt nämlich grundsätzlich vom Luftdruck in der Umgebung ab. Der Luftdruck ist am Meer gerade so hoch, dass das Wasser im Topf bei genau 100 Grad Celsius brodelt und dampft. Das ist der sogenannte Normaldruck. Sinkt der Luftdruck jedoch ab – und das geschieht mit zunehmender Höhe –, dann sinkt auch der Siedepunkt des Wassers. Anders ausgedrückt: Je höher man kommt, umso früher fängt Wasser an zu kochen, umso weniger hoch muss die Temperatur also sein.
 
    
 
   Wasser, das in Garmisch-Partenkirchen oder Nürnberg zum Beispiel auf dem Herd sprudelt, ist nicht 100, sondern nur etwa 97,5 Grad Celsius heiß. Denn Garmisch-Partenkirchen liegt gut 700 Meter über dem Meeresspiegel. Alle 285 Höhenmeter sinkt der Siedepunkt des Wassers um 1 Grad ab. Auf einer Höhe von gut 1400 Metern über dem Meeresesspiegel kocht Wasser also bereits bei 95 Grad Celsius, auf der Zugspitze mit ihren 2962 Metern gar schon bei 90 Grad Celsius. Und das bedeutet auch: Heißer wird Wasser dort nicht! Denn wie Sie alle wissen, ist die Siedetemperatur des Wassers die Temperatur, an der das Wasser den Zustand von 'flüssig' in 'gasförmig' wechselt und verdampft. Heißer als der Siedepunkt kann Wasser also nie werden. 
 
    
 
   Eier, die bei 100 Grad Celsius in acht Minuten hart werden, brauchen bei einer Temperatur von nur 97 oder gar 90 Celsius Grad natürlich wesentlich länger, bis sie durch sind und die gewünschte Härte haben. Und das gilt nicht nur für Eier. Auch die Garzeiten anderer Nahrungsmittel sind in höheren Regionen andere. Doch immerhin: Selbst auf dem höchsten Berg der EU, dem MontBlanc mit seinen 4810 Metern, gelänge ein hartgekochtes Ei.
 
    
 
   Auf dem Mount Everest hingegen würde es mit dem Eierkochen gar nicht mehr klappen. Das Dotter würde zwar irgendwann noch fest werden, das umgebende Eiweiß aber nicht. Das bliebe durchsichtig glibberig. Denn Eigelb und Eiweiß stocken bei unterschiedlichen Temperaturen. Um das Eigelb gerinnen zu lassen, reichen 62 Grad Celsius, für das Eiweiß jedoch sind 84,5 Grad Celsius nötig. An die aber kommt man auf dem Mount Everest nicht heran. Dafür ist der Luftdruck dort zu gering. Der Mount Everest ist 8848 Meter hoch, und so ist bei etwa 70 Grad Celsius der Siedepunkt des Wassers erreicht. Dass heißt: Heißer als 70 Grad Celsius wird das Wasser nicht auf dem Mount Everest und ein Frühstücksei könnten Sie dort vergessen.... 
 
    
 
   Dieses Prinzip und den Fakt, dass bei unterschiedlichem Druck andere Siedepunkte gelten nutzt auch der Schnellkochtopf. Nur dass dieser Topf den Überdruck nutzt und damit dem Wasser eine Siedetemperatur von etwa 120 Grad abverlangt. Diese höhere erreichbare Temperatur in diesem Schnellkochtopf führt dann zu den kürzeren Kochzeiten. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Reis in Salzstreuern verhindert das Verklumpen des Salzes
 
    
 
   Und gleich noch ein Mythos, der aus vielen Küchen bekannt ist: Wenn man einige Reiskörner in den Salzstreuer gibt, verhindert man das Verklumpen des Salzes. Auch das ist ein Irrtum, der sich hartnäckig hält und gern pseudo- physikalisch begründet wird. Angeblich nimmt der Reis die Umgebungsfeuchtigkeit auf und hält so das Salz trocken, das bei geringster Feuchtigkeit ansonsten verklumpen würde und sich nicht mehr streuen ließe. 
 
    
 
   Aber auch wenn diese Begründung durch die scheinbar logische physikalische Erklärung einleuchtend erscheint, sie zeigt, dass man nur geschickt und scheinbar wissenschaftlich argumentieren muss, um überzeugend zu sein. Denn diese Begründung lässt sich ebenfalls mit Wissenschaft hervorragend widerlegen: Die Salzkristalle sind durch ihre Zusammensetzung viel anfälliger für eine Feuchtigkeitsaufnahme als ein Reiskorn. Dass heißt, Salz nimmt Feuchtigkeit nicht nur leichter, sondern auch schneller auf, als es Reis je könnte. Auch hier können Sie ganz leicht einen kleinen Versuch machen, der Ihnen das beweist: Geben Sie auf eine Untertasse ein kleines Häufchen Speisesalz und auf eine andere Untertasse ein oder zwei Reiskörner. Jetzt träufeln Sie auf das Salzhäufchen einen Tropfen Wasser und machen das gleiche über den beiden Reiskörnern. Noch bevor der Tropfen auf den Reis gefallen ist, ist der Tropfen auf dem Salz verschwunden und von den Kristallen aufgenommen. Selbst wenn Sie zuerst den Tropfen auf den Reis geben, wird dieser noch immer da sein, wenn Sie das Salz beträufelt haben und der Tropfen auf dem Salz direkt verschwunden ist. 
 
    
 
   Reis in Salzstreuern mag das Salz kurzfristig etwas körniger halten, aber keineswegs, weil die Reiskörner die Feuchtigkeit aufnehmen, sondern weil der Reis verhindert, dass die Salzkristalle sich verbinden können. Das liegt aber nur daran, dass sich keine Salzkristalle verbinden können, die zwischen sich ein Reiskorn haben. Sie können ja auch keine Briefmarke auf ein Brief kleben, wenn dazwischen ein Blatt Papier liegt. Um jedoch ein vollständiges Verklumpen des Salzes zu verhindern müsste so viel Reis im Streuer sein, dass dieser nach jeder Benutzung nachgefüllt werden müsste, da er dann schon wieder leer wäre. Der gern praktizierte Brauch, einige Reiskörner in den Salzstreuer zu geben, um das Verklumpen des Salzes zu verhindern, ist und bleibt nichts anderes als ein Brauch. Nur in dem Falle ein Brauch ohne praktischen Nutzen, der in das Reich der Küchenmythen gehört.
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   …. dass zwei Scheiben Brot mit Wurst in der Regel den Tagesbedarf an Speisesalz vollkommen ausreichend decken? Zu viel Salz schadet Knochen, Gelenken und führt nicht zuletzt zu einer überhöhten Flüssigkeitsspeicherung im Körper, was zu Übergewicht beiträgt. Besser ist es, auf zu viel zusätzliches Salz zu verzichten und speisen stattdessen mit Kräutern oder anderen frischen Zutaten aufzupeppen.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Ein Glas Rotwein am Tag ist gut fürs Herz
 
    
 
   Ich bin mir sicher, sehr viele von Ihnen haben schon einmal gehört, dass jeden Tag ein Glas Rotwein gut fürs Herz sei. Auch dieses vermeintliche 'Hausrezept' wird gern pseudo- wissenschaftlich begründet. Die Inhaltsstoffe und insbesondere das Resveratrol in den roten Trauben, welche die Grundlage des Weines sind, sollen die Blutgefäße von innen her schützen und so dazu beitragen, dass die Infarktrisiken deutlich absinken. Aber dies ist wohl eher ein Wunschdenken der Winzerindustrie, die diese Halbwahrheit gern verbreitet um ihrem Produkt einen Heiligenschein zu verpassen. Aber sie haben gute Arbeit geleistet, denn dieser Mythos ist tatsächlich gesellschaftsfähig geworden und weit verbreitet. 
 
    
 
   Dabei verschweigen die Winzer gern die volle Wahrheit. Denn das im Alkohol enthaltene Ethanol bleibt, auch wenn die Venen durch das Resveratrol vielleicht besser geschützt werden, ein Zellgift. Überspitzt gesagt: Wenn Zigaretten gegen Haarausfall helfen würden, dann würden Sie als Nichtraucher, der um die Risiken weiß, doch nicht mit dem Rauchen anfangen, oder? Auch wenn das im Rotwein enthaltene Resveratrol bei regelmäßiger Einnahme (also Alkoholkonsum) unter Umständen das Risiko bestimmter Erkrankungen senken kann, dann wird dieser vermeintlich positive Effekt jedoch durch die anderen Gefahren und Risiken des Alkohols wieder mehr als aufgehoben. Dies wurde immer wieder in Studien nachgewiesen. Denn die regelmäßige Einnahme von Rotwein (der im Alkoholgehalt ja das Bier um das Dreifache übertrifft) führt der Leber langfristig einen immensen Schaden zu. Was nutzt es dann, wenn man vielleicht keine Herz – Kreislauf Erkrankungen bekommt, dafür aber von einer Leberkrankheit dahingerafft wird? Beide Seiten der selben Medaille dürfen also durchaus betrachtet werden. 
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   …. dass das im Rotwein enthaltene Resveratrol, welchem die positive Wirkung in Sachen Vorbeugung von Herz – Kreislauf Erkrankungen zugeschrieben wird, auch in den Trauben selbst enthalten ist? Man muss also nicht gleich den vergorenen Saft trinken, um einen vergleichbaren positiven Effekt zu erzielen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Cola kann über Nacht ein Stück Fleisch auflösen
 
    
 
   Wir bleiben bei Getränken und werfen einen Blick auf die beliebte und verbreitete Cola. Denn auch zu diesem Getränk hat sich ein Mythos im Bewusstsein verfestigt, der teilweise vehement verteidigt wird. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich in der Schule diesen Irrglauben von einem Lehrer erzählt bekam, der vor den negativen Auswirkungen von Cola warnen wollte. Vielleicht ist es auch ein Mythos, der kleinen Kindern oder jungen Heranwachsenden, seriös und wissenschaftlich beigebracht, tatsächlich den übermäßigen Durst auf die braune, süße Brause namens 'Cola' verderben kann, aber der sich bei näherer Betrachtung eben als das entpuppt, was er ist: Ein Irrglauben.
 
    
 
   Es geht um das weit verbreitete Vorurteil, dass sich ein Stück Fleisch, das man über Nacht in ein Glas Cola legt, bis zum kommenden Morgen aufgelöst hätte. Haben Sie davon schon einmal gehört? Nein? Fragen Sie mal in Ihrem Freundes- oder Bekanntenkreis herum, liebe Leser, ich bin mir sicher, dort findet sich mindestens einer, der davon schon einmal gehört hat und diesen Mythos verteidigen wird. 
 
    
 
   Gern wird dieser Mythos angeführt, um der Cola eine schädigende Wirkung auf die Magenwände und ihr deshalb gesundheitsschädliche Folgen anzudichten. Aber dass das ein wahrhaftiger Mythos ist, können Sie in einem einfachen Selbstversuch herausfinden. Denn man staunt, wie viele Menschen einen Irrglauben oder ein Vorurteil übernehmen, obwohl ein Selbstversuch weder besondere Umstände noch Kosten verursacht. Genau wie in dem hier aufgeführten Mythos: Man bekommt diesen Irrglauben immer wieder überzeugend zu hören, obwohl Sie schnell wissen könnten, dass an diesem hartnäckigen Vorurteil kein Körnchen Wahrheit ist. Legen Sie nämlich Abends ein Stück Fleisch in ein Glas Cola, dann stellen sie am folgenden Morgen höchstens fest, dass dieses Stück nicht mehr appetitlich aussieht, aber es keineswegs verschwunden. Unter Umständen lockerte die Kohlensäure die Konsistenz etwas, aber das war es dann auch schon mit der Zauberwirkung von Cola auf das Fleisch. Eine schädliche Auswirkung auf die Magenwände wäre zudem selbst dann nicht gegeben, wenn tatsächlich ein wenig Fleisch fehlen würde. Denn die Magenwände sind so von Säuren überzogen, dass sie selbst hochprozentigen Alkohol oder extrem fette Speisen problemlos überstehen. Da kann ein Glas Cola nun wirklich keinen Schaden anrichten. 
 
    
 
   Damit soll die Cola mit ihrem immerhin sehr hohen Zuckeranteil nicht heilig gesprochen werden, aber man sollte so fair sein, ihr nicht eine derart zerstörerische Wirkung zuzuschreiben und sie dadurch in anderer Hinsicht aus der Masse herauszuheben. Es ist und bleibt eine braune Brause.
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ….dass Cola Light Hunger auslösen kann? Der in der Cola Light enthaltene Süßstoff signalisiert über die Rezeptoren auf der Zunge dem Magen, dass gleich etwas Süßes kommt, das verarbeitet werden muss. Daraufhin wird Magensäure freigesetzt, um die angekündigte Ladung Zucker zu verarbeiten und in Kohlenhydrate umzuwandeln. Wenn jetzt jedoch keine Arbeit für den Magen kommt, dann wurde zu viel Magensäure produziert. Die Magensäure aber wurde in Erwartung einer kommenden Nahrungs- oder Zuckeraufnahme produziert und ist jetzt in Bereitschaft. Wenn daraufhin keine aufzuspaltenden Nahrungsmittel kommen, wird Appetit erzeugt und die Lust auf etwas Süßes oder einen kleinen Happen steigt an. Süßstoff mag also den Geschmack verbessern, verschaukelt aber die natürlichen Abläufe und erzeugt nur Appetit. Ob dem immer widerstanden werden kann...?
 
    
 
   ***
 
    
 
   Abends reichhaltig essen macht dick
 
    
 
   Ein, erstaunlicherweise auch in der Medizin, weit verbreiteter Irrglaube ist der, wonach das reichhaltige Essen am Abend dick macht. So kann man hören, dass es besser ist mehrere kleine Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen und Abends soll man ohnehin nur kleine Portionen zu sich nehmen, da diese besonders 'ansetzen' würden. Menschen, die den Vorsatz in sich tragen, Gewicht verlieren zu wollen, wird dieser Irrglaube vermeintlich logisch damit begründet, dass das am Abend zu sich genommene Essen nicht mehr vom Körper verarbeitet werden kann und folglich ansetzt.
 
    
 
   Dieser Irrglaube – und etwas Anderes ist es nicht – hält sich erstaunlich wacker und scheint in vielen Köpfen ein festes Gedankengut zu sein. Aber es ist ein Mythos, liebe Leser. Denn es ist für das Abnehmen oder Zunehmen nicht ausschlaggebend, wann Sie Ihrem Körper Kalorien und Energie zuführen, sondern nur wie viel Energie Sie ihm zuführen. Wer sich am Tag gut mit Energie und Nahrung versorgt und dennoch am Abend üppig isst, der braucht sich sicher nicht über einige zusätzliche Pfunde wundern, die sich im Laufe der Zeit auf der Waage zeigen. 
 
    
 
   Den Ursprung hat dieser Irrglaube vermutlich darin gefunden, dass man lange Zeit annahm, ein ruhender Körper benötigt wenig Energie und kann folglich die aufgenommene Energie am Abend nicht mehr verarbeiten. Also schien es nur logisch, dass man sagte, wenn man am Morgen reichhaltig isst und im Laufe des Tages die Menge der Mahlzeiten kontinuierlich nach unten schraubt, ist es besser, da der Körper die aufgenommenen Kalorien dann direkt verbrennen und verarbeiten kann. Diese scheinbare Logik ist einleuchtend und hatte es somit sehr leicht, sich im Bewusstsein festzusetzen. Aber sieht man genauer hin, dann ist das Gegenteil der Fall: 
 
    
 
   In der nächtlichen Ruhephase ist jener Teil unseres Nervensystems deutlich aktiver, der die inneren Organe für Verdauung und Entspannung reguliert. In dieser Zeit ist unser Nervensystem geschützt vor äußeren Einflüssen und damit von Ablenkungen, wie sie uns tagsüber gern begegnen und ein Befinden jedweder Art in uns hervorrufen. Jedes Befinden, ob Eile, Stress, Hektik oder Angst, Freude und selbst das Nachgehen der gewöhnlichen Arbeit mit einer entsprechenden Konzentration unterdrückt diesen Teil des Nervensystems und bindet unseren Organismus und unser inneres System an die Abläufe, die wir unserem Körper auferlegen. Die 'innere Prioritätenliste' unseres Körpers bevorzugt die Bewältigung des Alltags und den Schutzmechanismus, wenn er es zum Beispiel mit Stress zu tun bekommt. Die Verdauung und Verarbeitung der aufgenommenen Energie steht in dieser Prioritätenliste am Tag hinten an. In der Nacht und unserer Ruhephase jedoch kann sich unser Nervensystem ganz der Verarbeitung der Energie widmen, da die äußeren Einflüsse fehlen.
 
    
 
   Vielleicht kennen Sie nach einem üppigen Mittagsmahl das Bedürfnis, ein kurzes Nickerchen machen zu wollen oder sich auszuruhen. Man bekommt das 'Tagestief' und würde am Liebsten eine Stunde schlafen oder sich zur Ruhe legen. Genau das ist eigentlich ein Signal unseres Körpers, dass er gern die eben aufgenommene Energie verarbeiten würde und keine störenden Einflüsse wünscht. Wenn Sie also Ihren Kalorienbedarf am Tag nicht erfüllen und ein reichhaltiges Mahl am Abend zu sich nehmen (welches noch innerhalb des üblichen und geforderten Kalorienbedarfes liegt), dann hat das überhaupt keine schädlichen Auswirkungen auf Ihren Körper und Ihr Gewicht. 
 
    
 
   Es kommt nicht darauf an, wann man isst, sondern wie viel man isst. Der Körper benötigt am Tag eine gewisse Energie und bezieht diese Energie aus der aufgenommenen Nahrung, die im Idealfall den Bedarf deckt. Geben Sie dem Körper dauerhaft mehr Energie in Form von Nahrung als er benötigt, dann werden Sie zunehmen. Nur ist das generelle üppige Mahl am Abend dann garantiert nicht Schuld. Denn wenn Sie am Tag nicht üppig Essen und nur kleine Happen zu sich nehmen können, dann ist das üppige Mahl am Abend die notwendige Energieversorgung, aus der Ihr Körper sich dann bedient, wenn er diese Energie benötigt. Da diese am Abend zu sich genommene Nahrung zudem deutlich besser – weil frei von äußeren ablenkenden Einflüssen – verarbeitet werden kann, kann der Körper diese Energie am Folgetag wesentlich gezielter freisetzen, als wenn Sie zum Beispiel üppig Mittagessen und sich direkt wieder in die Alltagshektik begeben. Das dann stärker werdende Bedürfnis nach Ruhe ist nämlich nichts Anderes, als der Ruf des Körpers nach der notwendigen Zeit für die Energieumwandlung und Speicherung. 
 
    
 
   Es kommt also nur auf die Energie an, die Sie Ihrem Körper zuführen und nicht auf die Zeit, wann Sie dies tun. Der Körper bezieht seine Energie, wann er sie benötigt, gleich ob er diese erst vor wenigen Minuten bekam, oder am Vorabend. Die Gefahr am Abend ist in der Regel nur, dass man dann auch gern zu weiteren Zugaben greift, die diesen Bedarf an Energie gern überschreiten, wie zum Beispiel das Glas Bier oder die Gläser Wein, die man am Tag weglassen würde und die für sich genommen nicht gerade arm an Kalorien sind... 
 
    
 
   Sie können den Energiebedarf des Körpers auch gern mit einem Verbrennungsmotor im Auto vergleichen: Es ist gleichgültig wann Sie tanken oder ob Sie mehrmals wenige Liter tanken oder einmal voll tanken; egal, ob Sie das Auto nach dem Tanken einen Tag stehenlassen oder eine längere Strecke fahren. Der Motor verbrennt das Benzin wenn er es benötigt. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ….dass das Sättigungsgefühl zeitlich verzögert eintritt? Langsame Esser haben es da leichter und weniger mit Gewichtsproblemen zu kämpfen als schnelle Esser, da sie in dieser Zeitverzögerung weniger Kalorien zu sich genommen haben als der schnelle Esser. Deshalb soll man auch nicht im Stehen essen oder in einer stressigen Phase, denn dabei neigt man zu einer schnelleren Nahrungsaufnahme als in einer ruhigen Umgebung, bei der man deutlich entspannter ist und sich unbewusst deutlich mehr Zeit für die Nahrungsaufnahme lässt. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Sterile Sauberkeit schützt kleine Kinder vor Allergien und Krankheiten
 
    
 
   Wir alle kennen die Haushaltsreiniger, die sich in der Werbung damit brüsten, auch wirklich alle Bakterien zu vernichten und es absolut sauber werden zu lassen. Eine absolute Sauberkeit, fast schon steril – Schlagworte eines großen Haushaltsreinigers, der sich gar mit seiner Verwendung in der Medizin und in Krankenhäusern rühmt. Aber ist steril und absolut sauber wirklich wünschenswert?
 
    
 
   Natürlich kann kein Mensch argumentieren, dass es erstrebenswert sei, sich in einem schmutzigen zu Hause einzurichten. Aber muss man es deshalb wirklich übertreiben, indem man Desinfektionsmittel im Bad verwendet, scharfe Bodenreiniger im Einsatz hat und ein fast schon 'keimfreies' zu Hause anstrebt? In Haushalten, in denen Kleinkinder leben, hat die Werbung es tatsächlich geschafft, dafür zu sorgen, dass überdurchschnittlich oft desinfizierende Reinigungsmittel eingesetzt werden. Immerhin soll der Nachwuchs ja keine Keime aufnehmen, keinen Schmutz über die Finger, die in jungen Jahres alles ertasten und so die Umwelt kennenlernen, aus Versehen schlucken oder mit Keimen der Erwachsenen in Verbindung kommen. Es könnte ja sonst Krankheiten entstehen oder andere, gesundheitsschädliche folgen, eintreten. Doch auch wenn diese Denkweise dank entsprechender Werbestrategien den erfolgreichen Durchbruch feierte und sich in vielen Köpfen festsetzte, auch dies ist ein genereller Mythos, der im Unterschied zu vielen anderen Mythen, sogar gefährlich sein kann. Gefährlich nämlich in der Form, dass er das Gegenteil bewirken kann. 
 
    
 
   Hat man als Haushaltsvorsteher oder Haushaltsvorsteherin tatsächlich das Bedürfnis, mit Desinfektionsmitteln zu reinigen oder standardmäßig auf Bakterienkiller zu setzen, dann mag man den Kontakt des Kindes mit Keimen oder Bakterien auf ein Mindestmaß beschränken. Grundsätzlich also tatsächlich die Wirkung zu erzielen, die man anstrebt. Aber ist diese Wirkung tatsächlich so gesund?
 
    
 
   Wir alle kennen das Prinzip von Impfungen: Man bekommt eine kleine Dosis des Virus injiziert, gegen das man sich zukünftig und mit der Impfung schützen möchte. Diese kleine Dosis dient dazu, dass der Körper bzw. das Immunsystem mit dem Fremdviren in Kontakt gerät und Abwehrstoffe bilden kann. Nach wenigen Tagen oder Wochen hat der Körper ausreichend Abwehrstoffe gebildet und das Immunsystem ist mit dem Virus oder dem Erreger soweit vertraut, dass es jetzt bei einem neuerlichen Kontakt den Körper und das Immunsystem schützen kann. Die gewünschte Wirkung ist eingetreten. Sie kennen das sicher nicht nur aus Ihrer Kindheit, sondern auch daher, wenn Sie eine Reise in bestimmte Länder antreten möchten, in denen es Krankheiten gibt, die es in Deutschland nicht gibt oder mit deren Erregern Sie in Deutschland nicht in Verbindung kommen können. So gibt es je nach Urlaubsland immer wieder verschiedene Impfhinweise und Empfehlungen. Man bereitet das eigene Immunsystem darauf vor, dass ein Erreger in den Körper eindringen kann, den es bislang noch nicht kennt. Man kann also das Immunsystem mit einer Art 'Datenbank' vergleichen, die im Laufe der Zeit Informationen zu Erregern sammelt und mit diesen Informationen wirksame Abwehrstoffe entwickelt. Dringt dann ein Fremdkörper in das System ein, wird seine Struktur mit den bereits vorhandenen Informationen abgeglichen und der entsprechende Abwehrmechanismus ausgelöst. 
 
    
 
   Um den Mythos von dem 'möglichst sterilen Heim und seinem Nutzen für das Kind' zu entlarven muss man im Extremen denken und ein kleines 'Gedankenexperiment' anstellen: Stellen Sie sich die Extremsituation vor, dass ein Kind in einer vollkommen sauberen, keimfreien Umgebung aufwächst und älter wird. Ein Raum, in dem nur gefilterte Luft eindringt, die Besucher Schutzanzüge tragen und alles vollkommen frei ist von Fremdstoffen. Das Immunsystem kommt nie in Kontakt mit Bakterien, Keimen oder der Natur sondern ist immer nur in steriler Umgebung. Selbst im Kontakt zu Mitmenschen werden keine Keime übertragen und alles ist perfekt sauber. Dieses Immunsystem lernt nie die flüchtigen Erreger, Keime, Bakterien oder Fremdstoffe von außen kennen und kann folglich keine Abwehrstoffe bilden. Wenn dann diese Umgebung genommen wird und das Kind kommt das erste Mal in Verbindung mit Viren, zum Beispiel Erkältungsviren, dann werden diese Viren einen deutlich extremeren Krankheitsverlauf hervorrufen, als bei einem Menschen, dessen Immunsystem bereits in Verbindung mit diesen Erregern kam und über Abwehrstoffe verfügt.
 
    
 
   Zahlreiche Studien in den vergangenen Jahren konnten beweisen, dass Menschen, die in ländlichen Umgebungen aufgewachsen sind, deutlich weniger Anfälligkeiten gegenüber Pollen zeigen als Menschen, die in städtischen Umgebungen groß wurden. Das liegt aber nicht an den möglichen schädlichen Umwelteinflüssen, die der anfälligere Mensch in der Stadt ausgesetzt ist, sondern vielmehr daran, dass der in einer ländlich geprägten Umgebung aufgewachsene Mensch bereits sensibilisiert gegenüber den Pollen ist und ausreichend Abwehrstoffe bilden konnte. Für ihn sind diese Pollen keine Fremdstoffe mehr und lösen folglich auch nicht Heuschnupfen aus. Sein Immunsystem kennt diese Stoffe und konnte sich im Lauf der Jahre daraufhin 'konditionieren', also vorbereiten. Aber das gilt nicht nur für Heuschnupfen & Co., sondern auch für viele Arten von Allergien: Diese Allergien bedeuten eine Reaktion des Immunsystems auf einen Stoff, gegen das es keine Abwehrstoffe hat oder mit dem es nicht vertraut ist. 
 
    
 
   Die teilweise hysterische Reaktion von einigen Eltern, wenn das eigene Kleinkind mal im 'Dreck' spielt, ist daher nicht immer nur positiv, sondern verhindert vielmehr, dass das Kind sich und sein Immunsystem konditionieren kann und entsprechend 'abhärtet'. Entzieht man dem Immunsystem, diese Abhärtung frühzeitig durchzuführen, dann riskiert man die späteren sogenannten 'Volkskrankheiten' wie Heuschnupfen, übermäßige Anfälligkeit für Umgebungsallergien (z.B. Hausstauballergie). 
 
    
 
   Ein übermäßiges Verwenden von Desinfektionsmitteln im Haushalt erzeugt dabei eine ähnliche Konditionierung, nur in dem Fall dafür, dass das Immunsystem durch das Fehlen der üblichen Erreger und normalerweise vorhandenen Keime (das hört sich gefährlicher oder böser an, als es ist) signalisiert bekommt, die Erreger gehen zurück und es werden weniger Abwehrstoffe benötigt. Ein nicht unbedingt positiver Effekt, wie Sie jetzt wissen. 
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   …. dass die Zahl der auftretenden und zunehmenden Heuschnupfen und Pollenallergie – Fälle nicht an zunehmenden Pollenbelastungen liegt (die ist effektiv gleich geblieben oder zurück gegangen) sondern proportional damit zusammenhängt, dass immer mehr Menschen in städtischen Umgebungen aufwachsen? Von einem Landwirt werden Sie also nie hören können, dass er unter Heuschnupfen leidet, denn sein Immunsystem konnte sich 'konditionieren' und an die Pollen gewöhnen. Nicht die Auslöser werden also, wie weithin angenommen und geglaubt, aggressiver, sondern die Empfindlichkeit nimmt zu. Ein kleiner, aber feiner Unterschied, der gern unter den Tisch fallen lassen wird. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Das 'gefährlichste' Jahr für die Partnerschaft ist das 'verflixte' 7. Jahr
 
    
 
   Vielleicht kennen sie Sprüche oder Äußerungen wie diesen, wonach das 7. Jahr einer Beziehung, Ehe oder Partnerschaft das gefährlichste Jahr wäre, denn da würden die meisten Beziehungen in die Brüche gehen. Wer also dieses Jahr in seiner Partnerschaft 'durchhält' bzw. wessen Partnerschaft dieses Jahr überlebt, der hat es so gut wie geschafft und alles bleibt gut. Ein weit verbreiteter Glauben, wie ein einfaches Umhören im Freundes – oder Bekanntenkreis zeigt. Doch was ist dran an diesem 'verflixten 7. Jahr'?
 
    
 
   Weit verbreitet wurde das 'verflixte 7. Jahr' sicherlich durch Marilyn Monroe und wer kennt nicht das Bild, auf dem sie auf dem Lüftungsschacht steht und das durch die aufsteigende Luft wehende Kleid nach unten drückt. Ein Bild das um die Welt ging und unbewusst dazu beitrug, diesen Mythos des '7. Jahres' zu schaffen. Gern werden auch immer wieder Prominenten – Ehen angeführt, die nach sechs Jahren scheiterten und damit den vermeintlichen Beleg für das 'verflixte 7. Jahr' liefern sollten. Aber auch wenn diese gescheiterten Ehen durch den Prominenten – Status mehr Aufmerksamkeit erfuhren, als die gescheiterte Ehe von Meier, Müller und Schulze, so können diese dennoch nicht einen Beweis für etwas liefern, das es gar nicht gibt. Denn statistisch gesehen gehen weltweit die meisten Ehen im vierten Jahr auseinander und nicht im siebten. Auch wenn man zahlreiche Beispiele für das Scheitern einer Ehe im siebten Jahr anführen kann, so wird man deutlich mehr Beispiele für das Scheitern im vierten Ehejahr finden, denn die Statistik zeigt, dass es das Jahr ist, in der die meisten Beziehungen scheitern. Gibt es einen Grund dafür?
 
    
 
   Auch hier haben sich Wissenschaftler um Erklärungen bemüht und zahlreiche Experimente durchgeführt (Wo wären wir ohne Wissenschaft, die immer wieder versucht, unseren Alltag in ein Schema zu pressen und formelhaft zu erklären?). Diese Wissenschaftler fanden heraus, dass deshalb die meisten Ehen im vierten Jahr scheitern, weil der „Coolidge – Effekt“ auftritt. Dieser Effekt ist dafür verantwortlich, dass in einer monogamen Partnerschaft eine sogenannte „sexuelle Gewöhnung“ stattfindet, in deren Folge die Nervenzellen immer weniger der Euphoriedroge Dopamin ausschütten. Anders ausgedrückt: Nachdem man sich mehr und mehr an die Partnerin oder den Partner gewöhnt hat, umso weniger Euphorie herrscht beim Liebesspiel. Der 'Reiz des Neuen' weicht dem 'routinierten Beischlaf', bei dem man längst alle Eigenarten ausprobiert hat und kennt. Nach vier Jahren ist in einer monogamen Partnerschaft die Dopaminproduktion der Nervenzellen schließlich an den Nullpunkt angelangt, wie die Forscher herausfanden. Es herrscht also keinerlei Euphorie mehr. Wechselt jetzt der Sexualpartner, dann schnellt umgehend die Dopaminproduktion wieder nach oben und neue Euphorie mit entsprechenden Glücksgefühlen tritt ein. 
 
    
 
   Soviel zum wissenschaftlichen Versuch, die im vierten Jahr scheiternden Ehen zu erklären und das statistisch gefährlichste Jahr einer Partnerschaft plausibel zu machen. Einfach und vollkommen unwissenschaftlich ausgedrückt: Die Luft ist nach vier Jahren raus.... Partner, die dieser Gefahr wirksam begegnen wollen, sollten spätestens in diesem Jahr anfangen, einen frischen Wind ins Schlafzimmer zu bringen.
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ….dass es in Oxford im amerikanischen Bundesstaat Ohio Frauen per Gesetz verboten ist, sich vor einem Gemälde oder eine Fotografie eines Mannes zu entkleiden?
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Die Evakuierung der Bevölkerung
 
    
 
   Bei Katastrophen, Unglücken oder Bränden kann man immer wieder in den Nachrichten Sätze hören wie „Die Menschen wurden evakuiert“, „Die Bewohner wurden rechtzeitig evakuiert“ oder „Die Evakuierung der Bevölkerung ging reibungslos von statten“. Wenn Sie jetzt ihre Freunde beeindrucken wollen, dann können Sie darauf hinweisen, dass diese Meldungen falsch seien:
 
    
 
   Denn das Wort „Evakuierung“ kommt aus der lateinischen Sprache und steht für das Wort „evacuare“, welches übersetzt heißt „ausleeren“. Demnach können Häuser evakuiert werden, Stadtteile oder Fahrzeuge – nicht jedoch Menschen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Monacos Hauptstadt
 
    
 
   Wer ab und an Formel 1 im Fernsehen sieht oder wen es an die Strände der Schönen und Reichen zieht, der kommt vermutlich an Monte Carlo nicht vorbei. In diesem Zusammenhang ist auch oft zu hören, dass Monte Carlo die Hauptstadt von Monaco wäre (Erstaunlicherweise findet sich diese Theorie auch als Lösung in vielen Kreuzworträtseln oder Erdkundetests in einigen Schulen). Wenn Sie Ihre Freunde beim nächsten Kneipenbesuch beeindrucken wollen, wetten Sie mit ihnen um 50 Euro, dass diese nicht die Hauptstadt von Monaco nennen können. Alle werden mitmachen wollen und dann Monte Carlo nennen, Sie können dann die 50 Euro einstreichen und mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Denn Monte Carlo ist nicht die Hauptstadt von Monaco. 
 
    
 
   Monaco hat keine Hauptstadt, Monaco ist eine Stadt. Monte Carlo, so gern als Hauptstadt dieser Glitzermetropole bezeichnet, ist nichts weiteres als ein Stadtteil (so wie also z.B. Kreuzberg für Berlin). In Wahrheit liegen nicht einmal die wichtigen Regierungsbehörden oder Ämter in diesem Stadtteil. Diese liegen nämlich in der Nähe zum Schloss im Stadtteil Monaco – Ville. Ein Erklärungsversuch für den Mythos, dass man häufig annimmt Monte Carlo sei die Hauptstadt Monacos mag damit gewagt werden, dass der Fremdenverkehrsverband dieses Stadtstaates jahrelang unter dem Namen Monte Carlo um Touristen warb. Auf jeden Fall wissen Sie jetzt, dass Monte Carlo keine Hauptstadt ist, nicht einmal eine Stadt....
 
    
 
   ***
 
    
 
   Holland und die Niederlande
 
    
 
   Einen ebenso häufig anzutreffenden Mythos was die korrekte Einteilung und Geographie angeht finden Sie im Zusammenhang mit den Niederlanden. Hier heißt es oft, dass die „Niederlande“ ein Synonym für „Holland“ ist: Beides also das Selbe bezeichnet, nämlich den sympathischen Tulpenstaat. Doch auch das ist leider nichts anderes als ein Mythos und weit verbreiteter Irrglaube. Holland und die Niederlande sind weder das selbe, noch steht das Eine als Synonym für das Andere. In Wirklichkeit ist Holland nur ein Teil der Niederlande, die aus den beiden Provinzen Nordholland und Südholland, sowie aus noch zehn weiteren Provinzen bestehen. Der kleine Nachbar hat also insgesamt zwölf Provinzen, die man durchaus mit Bundesländern vergleichen kann. Es mag sein, dass die wichtigsten Städte der Niederlande Amsterdam, Den Haag und Rotterdam allesamt in der Provinz Holland liegen, aber das macht noch lange nicht diese Provinz als Synonym für das ganze Land. Immerhin würde doch auch Niemand auf die Idee kommen, Bayern (oder ein anderes Bundesland) als Synonym für Deutschland zu verwenden, oder? 
 
    
 
   Ob es für die Richtigstellung dieses Mythos hilfreich ist, wenn niederländische Verbände ihre Außenwerbung selbst unter dem Etikett „Holland“ verbreiten, mag da bezweifelt werden: Denn durch solche Werbeslogans wie „Frau Antje bringt Käse aus Holland“ oder das Label „Holländische Tomaten“ wurde immerhin unterschwellig dieser Mythos erst erzeugt. 
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   …. dass nicht nur wir diese falsche Verallgemeinerung vornehmen, indem wir Holland mit den Niederlanden gewohnheitsmäßig gleichsetzen? So nennen die finnischen Bürger Deutschland zum Beispiel „Saksa“, was übersetzt „Sachsen“ heißt und die Inselbewohner Tahitis nennen Deutschland zu treffend „Purutia“, was sich mit „Preußen“ übersetzen lässt. Ebenfalls jeweils Bezeichnungen, die auf ein einzelnes Bundesland zurück gehen.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Kühe werfen
 
    
 
   Haben Sie schon einmal davon gehört, dass sich Jugendliche des Nachts nach Diskothekenbesuchen oder im angetrunkenen Zustand den Spaß machen, schlafende Kühe auf der Weide umzuwerfen? Berichtet gar ein Kollege oder Freund von Ihnen gern von diesem – scheinbar traditionellem – Brauch aus seiner Kindheit oder Jugend? Nun, dann können Sie diese Erzählung beim nächsten Mal als Geschwätz abtun und den Wichtigtuer entlarven. Denn obwohl sich erstaunlicherweise dieser Mythos hartnäckig hält, er ist ins Reich des Phantasie einzuordnen. 
 
    
 
   Selbst wenn er gern als besonders beliebter Brauch amerikanischer Jugendlicher dargestellt wird (die haben sogar ein eigenes Wort dafür: Cow Tipping), er wird dadurch nicht richtiger und auch wenn die scheinbar wissenschaftliche Begründung, wonach schlafende Kühe ihren Schwerpunkt sehr weit oben haben und deshalb das Umwerfen spielend leicht erfolgen kann, logisch klingt, es ist ein Mythos. Denn – aufgepasst – Kühe schlafen im Gegensatz zu Pferden gar nicht im Stehen und können folglich auch nicht Nachts auf der Weide im schlafenden Zustand umgeworfen werden. 
 
    
 
    
 
   Die Entstehung dieses Mythos ist vermutlich darauf zurück zu führen, dass die amerikanischen Jugendlichen vom Lande ihren städtischen Altersgenossen und deren Frotzeleien trotzen wollten und sich dadurch wichtig machten. Die Städter übernahmen diesen scheinbaren Spaß vom Lande einfach und machten sich fortan selbst damit wichtig, dieses Brauch schon einmal bei einem Besuch auf dem Lande durchgeführt zu haben. Aber nicht nur das: Die Jugendlichen vom Land nutzten diesen scheinbaren Mythos auch dafür, städtische Jugendliche bei einem Besuch auf dem Lande von diesem Brauch zu überzeugen und sie des Nachts auf Kuhweiden herum irren zu lassen. Eine Bloßstellung, die jedoch nicht verhindern konnte, dass sich dieser Irrglauben verbreiten konnte und sich heute noch einige Mitmenschen damit wichtig machen. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Es gibt keine physikalische Erklärung dafür, dass Hummeln fliegen können
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   …. dass es sehr wohl eine physikalische Erklärung dafür gibt, dass Hummeln fliegen können? Vielleicht fragen Sie sich, weshalb das hier an dieser Stelle erwähnt wird, aber es ist erstaunlich, wie hartnäckig gerade von Motivationstrainern und Personalchefs der Spruch verbreitet wird, dass es keine physikalische Erklärung dafür geben würde, dass Hummeln fliegen können und sie es dennoch tun. Gern soll dieses Beispiel dafür dienen, zu demonstrieren, dass man alles erreichen kann wenn man es nur will. Man will mit diesem scheinbaren Vergleich aus der Natur ausdrücken, dass man die scheinbar 'unmöglichen' Dinge erreichen kann, wenn man einfach akzeptiert, dass es unmögliche Dinge gibt und sich davon nicht abschrecken lässt. Der Relation zu dem großen Körper der Hummeln mit seinem im Vergleich zu den kleinen Flügeln zu hohem Gewicht, soll zeigen, dass es kein 'unmöglich' gibt, wenn man nur daran glaubt und es akzeptiert. Aber wenn Ihnen in Zukunft jemand dieses Märchen auftischt, wonach es keinen physikalischen Beleg dafür gibt, dass Hummeln fliegen können und sie es dennoch tun, dann erwidern Sie ein müdes Lächeln und kontern, dass es sehr wohl geht und es ein Mythos ist.
 
    
 
   Es war – das muss man zur Verteidigung des Mythos sagen – bis zu Beginn der neunziger Jahre sehr wohl physikalisch nicht erklärbar, dass Hummeln fliegen können. Dieser große Körper, das enorme Gewicht und die kleinen Flügel schien mit der Aerodynamik nicht erklärbar und grenzte daher an ein Wunder der Natur. Das Abheben dieser Tiere schien den bekannten Gesetzen der Physik zu trotzen und wurde daher vermutlich gern als Beispiel dafür genommen, dass sehr wohl etwas möglich ist, das eigentlich nicht sein kann. Dann aber konnten Physiker und Biologen nachweisen, dass die Bewegungen der Flügel dieser Insekten sehr viel komplexer sind als bislang angenommen und durch diese sehr viel komplexeren Bewegungen ausreichend Auftrieb erzeugt wird, dass die Hummeln sich in die Luft erheben können und fliegen. 
 
    
 
   Die Botschaft dieser Motivationstrainer sollte daher nicht lauten, dass man ruhig die Gesetze der Natur ignorieren kann sondern vielmehr, dass man nie aufhören sollte, sie zu verstehen versuchen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Hornissen sind viel gefährlicher als Bienen oder Wespen
 
    
 
    
 
   Wir bleiben noch kurz im Reich der Insekten und werfen einen Blick auf die berüchtigten Hornissen. Im Volksmund heißt es so schön, dass ein Hornissenstich ein kleines Kind töten könnte und sieben Stiche dieses Insekts ein Pferd umhaut. Das klingt beeindruckend und glaubwürdig, sind diese Insekten doch im Vergleich zu ihren Artgenossen äußerst imposant und scheinen deshalb viel gefährlicher als Wespen oder Bienen. Aber seien sie beruhigt, es ist nur ein Irrglauben, der es lediglich leicht hatte, sich in den Köpfen festzusetzen und so seinen Siegeszug anzutreten. Denn in Wirklichkeit besteht das Gift der Hornissen zwar im Wesentlichen aus den gleichen Wirkstoffen wie das Gift der Bienen oder Wespen, toxisch gesehen aber – und nur diese Betrachtungsweise sagt etwas über die möglichen Auswirkungen aus – ist es deutlich weniger giftig und viel harmloser. Seine Wirkung bezog der Irrglauben letztendlich daher, dass ein Stich einer Hornisse deutlich mehr Schmerzen verursacht im ersten Moment. Von dem eingesetzten Gift her gesehen ist dieser Stich jedoch wirkungsloser als ein Wespen- oder Bienenstich. Tödlich wäre bei einem gesunden Menschen erst eine Dosis von 500 gleichzeitigen Stichen. Ein Umstand, der vermutlich nie eintreten wird, finden Sie nicht auch?
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,.....
 
    
 
   … dass Stiere rot – grün blind sind? Ein weiterer Irrglaube, bei dem wir Tieren eine Eigenschaft andichten, die sie in Wirklichkeit nicht haben. In dem Fall geht es darum, dass Stiere auf die Farbe Rot reagieren sollen und dadurch aggressiv werden. Doch Stiere können die Farben Rot und Grün nicht sehen. Sie reagieren vielmehr auf das Wedeln des Tuches, welches der Torero in der Stierkampfarena schwingt. Dabei könnte das Tuch auch in schwarz, blau oder gelb sein. Vermutlich wählte man deshalb die rote Farbe für dieses Tuch aus, da diese Signalfarbe in der Arena besser gesehen wird und dadurch das Publikum den Kunststücken des Torero besser folgen kann.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Alkohol wärmt
 
    
 
   Gerade an kalten Wintertagen kann man sehr oft hören, dass ein Schnaps einen von innen her wärmt und ein wohliges Gefühl erzeugt. Doch auch das ist ein Irrglaube, der zwar mehr und mehr regelmäßig widerrufen wird, dennoch immer wieder auftaucht. Spätestens auf dem Weihnachtsmarkt und am Glühweinstand. Alkohol erweitert die Blutgefäße und beschleunigt kurzzeitig den Puls. Dies mag für wenige Augenblicke ein wärmendes Gefühl erzeugen, wiegt jedoch den Betroffenen in trügerischer Sicherheit. Denn durch die erweiterten Blutgefäße kühlt der Betroffene gerade im Freien deutlich schneller aus und läuft damit Gefahr zu erfrieren. An eisigen Wintertagen im Freien zum Hochprozentigen (dazu zählt auch Glühwein) zu greifen kann also genau das Gegenteil erzeugen und eine deutliche schnellere Auskühlung des Körpers erzeugen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Alkohol mit Strohhalm trinken macht schneller betrunken
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   …. dass der Alkohol keineswegs eine schnellere berauschendere Wirkung hat, wenn man ihn mit dem Strohhalm zu sich nimmt? Verfechter dieser These behaupten in diesem Zusammenhang gern, dass durch das Trinken mit dem Strohhalm der Alkohol in kleinerer Menge in den Mundraum gelangt und dadurch von der Mundschleimhaut besser aufgenommen wird. Folglich könne der Alkohol schneller wirken und man wird schneller betrunken. Aber auch hier entlarvt ein Blick in die Wissenschaft den Mythos. Denn Alkohol mag von der Mundschleimhaut, wie von allen anderen Schleimhäuten auch aufgenommen werden, aber der Teil, den die Mundschleimhaut aufnehmen kann ist äußerst gering. Denn die Mundschleimhaut schlägt mit gerade einmal 0,02 Quadratmeter Oberfläche zu Buche, während der Dünndarm es auf eine beachtliche Oberfläche von 80 Quadratmeter bringt, also etwa eine bequeme Dreizimmerwohnung. Im direkten Vergleich wird also schnell offenkundig, dass der Großteil des Alkohols vom Dünndarm und der Dünndarmschleimhaut aufgenommen wird und von dort aus in den Körper gelangt, wo er seine berauschende Wirkung entfalten kann. In Zahlen ausgedrückt werden etwa 2% des Alkohols von der Mundschleimhaut aufgenommen, weitere 20% vom Magen und der Magenschleimhaut und der Rest in Höhe von 78% wird dann vom Dünndarm aufgenommen. Deshalb dauert es auch immer eine gewisse Zeit, bis der Alkohol seine Wirkung entfalten kann. Egal was also jemand sagt, ein Strohhalm verhilft nicht zu einem schnelleren Rausch oder zu einer gesteigerten Wirkung. 
 
    
 
   Genauso wenig, wie ein starker Kaffee nach einem übermäßigen Alkoholgenuss wieder nüchtern machen kann: Subjektiv mag sich ein alkoholisierter Mensch nach einem Kaffee wieder nüchtern fühlen, aber dieser Eindruck ist trügerisch. Denn der Alkoholgehalt im Blut wird durch den Kaffee nicht reduziert, es wird lediglich die subjektive Rauschwirkung abgeschwächt. Ein starker Kaffee nach dem Alkoholgenuss versetzt Sie also nicht in die Lage, sich wieder ans Steuer zu setzen, auch wenn sie sich nüchtern fühlen. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   Nach so viel Irrtümern aus dem Alltag und dem täglichen Leben ist es Zeit, der Sinnlichkeit etwas Platz zu gewähren und einen Blick auf jene Mythen und Irrtümer zu werfen, die ins Reich der "Erotik" gehören.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Kapitel 7.5 – die populärsten Irrtümer der Erotik
 
    
 
    
 
    
 
   Zu viel Selbstbefriedigung bei Männern ist gesundheitsgefährdend
 
    
 
   Erstaunlicherweise immer noch anzutreffen (insbesondere bei katholischen Internatsschülern) ist die Meinung, häufiges Onanieren ist gesundheitsgefährdend. Gut, zugegeben, die angeblichen Folgen sind nicht mehr Blindheit oder Gicht, wie es noch vor einigen Jahren sogar von Lehrern verbreitet wurde, aber man sagt tatsächlich, dass die häufige Selbstbefriedigung bei Männern gesundheitsschädlich sei. Vermutlich entsprang dieser Mythos einer Zeit, in der man annahm, die Selbstbefriedigung erhöht den Sexualtrieb oder ähnliches. Belegbar jedoch ist eine Gesundheitsgefährdung bei häufiger Selbstbefriedigung nicht. Um es genau zu sagen: Das Gegenteil ist der Fall, wie es jüngste Forschungen bewiesen haben. 
 
    
 
   Bevor jetzt aber die Moralisten unter Ihnen wild aufschreien und behaupten, ich fordere in diesem Buch dazu auf, häufig zu masturbieren, das ist nicht der Fall. Vielmehr ist es so, wie es bereits vor über 10 Jahren festgestellt wurde, dass häufiges Onanieren von Jungen in der Altersgruppe von 20 bis 29 dazu führt, dass das Risiko für Prostatakrebs (immerhin häufigste Krebsursache bei Männern) um ein Drittel gesenkt wird. Die Forscher nehmen an, dass durch das häufige Ejakulieren die Risikostoffe für Krebs getötet bzw. „ausgeschwemmt“ werden. Es gab parallel dazu Untersuchungen, die ebenfalls bewiesen haben, dass der „Erguss“ allein für die Risikosenkung nicht ausreicht. Denn häufige Sexualkontakte erhöhen dieses Krebsrisiko bei Männern, was dafür spricht, dass beim Verkehr Reizstoffe, die den Krebs begünstigen, aufgenommen werden. Ein häufiges „Durchspülen der Leitungen“ im „Leerlauf“ kann also durchaus etwas Positives haben. So nachzulesen auch im „British Journal Of Urology“ aus dem Jahre 2003, Heftnummer 92, wer Interesse an der gesamten Studie haben sollte.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Männer haben nur eine begrenzte Anzahl von „Schüssen“
 
    
 
   Um kurz beim Thema „Selbstbefriedigung“ zu bleiben noch ein weiterer Mythos aus diesem Reich. Hartnäckig und stur hält sich immer noch die Meinung, nach der Männer nur eine begrenzte Anzahl von „Schüssen“ haben, also von Samenergüssen. Auch diese – erstaunlicherweise weit verbreitete – Meinung ist beim näheren Hinsehen ein Irrglaube, der vermutlich von moralischen Instanzen in die Welt gesetzt wurde, um junge Männer davon abzuhalten, selbst Hand anzulegen oder sich in Sachen Sex auszutoben. Dabei kursieren unterschiedlichste Zahlen (vermutlich je nach Institution, die diese in die Welt gesetzt hat): Angefangen von der Behauptung, ein Mann „könne“ nur 2000 Mal im Leben bis hin zur optimistischeren Aussage, er habe nur 5000 „Schüsse“ im Laufe seines Lebens. Aber gleichwie diese Aussagen lauten, sie sind alle ins Reich der Mythen und Irrglauben zu verbannen. Denn der Mann kann bis ins hohe Alter Samen nachproduzieren, vollkommen unabhängig davon, wie oft er schon zum Höhepunkt gelangte. So kommt der Durchschnittsmann auf ganze 15 Liter Sperma, die er im Laufe eines Lebens produziert.
 
    
 
   ***
 
    
 
   An der Nase eines Mannes...
 
    
 
   Viele von Ihnen haben den Spruch „An der Nase eines Mannes erkennt man die Länge seines Johannes“ sicher schon einmal gehört. Ein Spruch, der besagt, dass man an der Nasenlänge ablesen kann, wie lang das Geschlechtsteil des Betreffenden ist. Lange Nase = langes Geschlechtsteil. So das Sprichwort. Aber auch hier handelt es sich jedoch nur um ein weit verbreiteten Mythos. Denn obwohl es immer wieder diesbezügliche Untersuchungen, Forschungen und Testreihen gab, es konnte bislang kein Zusammenhang zwischen Nasengröße und Penislänge festgestellt werden. 
 
    
 
   Bevor jetzt einige Leser eifrig mit Fingerlängen oder Füßen argumentieren, auch hier wurde kein Zusammenhang festgestellt und auch diese vermeintlichen Indikatoren auf Geschlechtsteilgröße gehören ins Reich der Mythen und Irrtümer.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Auf die Länge kommt es an
 
    
 
   Wir bleiben noch kurz beim männlichen Geschlechtsteil und dessen Größe. Denn ein weiterer Irrglauben hat es zum Allgemeingut in unseren Alltag gebracht und ist immer wieder zu hören. Nach diesem Irrglauben sollen Männer mit einem besonders langen Geschlechtsteil besonders beliebt bei der Damenwelt sein. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind Männer hier gern „kreativ“ wenn es um die Länge ihres besten Stückes geht und dichten gern mal einige Zentimeter dazu. Aber es ist ein Irrglauben, der überhaupt nichts mit dem Lustempfinden der Frau zu tun hat und Männer mit einem längeren Penis sind deshalb noch längst nicht besonders attraktiv für Frauen. Die Frau empfindet ihre Lust mit der Stimulierung der Klitoris. Um diese beim Geschlechtsverkehr jedoch zu erreichen, genügt auch ein kurzer Penis vollkommen aus, denn sie sitzt keineswegs so weit „hinten“. Das einzige, wofür ein langer Penis gut ist, ist für das Selbstwertgefühl des Mannes, der in der Länge ein besonderes Zeichen von Potenz erkennt. 
 
    
 
   Nicht die Länge, das Hin und Her macht die Meter....
 
    
 
   ***
 
    
 
   Nur Frauen täuschen ihren Höhepunkt vor
 
    
 
   Ein ebenfalls weit verbreiteter Mythos aus dem Bereich der Erotik ist der Irrglauben, nach dem nur Frauen ihren Höhepunkt vortäuschen. Auch hier konnte die Wissenschaft, in dem Fall die Demoskopie (Meinungsforschung) den Mythos entlarven und belegen, dass auch Männer gern dazu neigen, den Höhepunkt vorzutäuschen. Mindestens jeder sechste Mann hat dies nach einer aktuellen Umfrage schon einmal getan und als Grund angegeben, dass er die Frau nicht enttäuschen wollte oder dass er nicht zugeben wollte, nicht zum Höhepunkt gelangt zu sein. Männer können also in diesem Bereich ebenso flunkern wie die Frauen, denen dies immer wieder gern unterstellt wird. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   Männer mit Glatze sind besonders potent
 
    
 
   Männer mit starkem Haarausfall und Glatze trösten sich gern (und auch ihre Umgebung) mit dem Argument, dass sie besonders potent seien. Denn die Glatze komme von einem erhöhten Testosteron Anteil (also dem männlichen Sexualhormon) im Blut und dieses erhöhte „Männlichkeitshormon“ lasse dann auch direkt darauf schließen, dass sie es besonders „gut“ und „häufig“ könnten. Doch dies ist – wie bei vielen Irrtümern und Mythen – nur die halbe Wahrheit und zwar die Hälfte, die am Besten den vermeintlichen Makel der Glatze kaschieren und ausgleichen soll. Es ist zunächst richtig, dass Männer mit früher Glatzenbildung in der Regel einen deutlich höheren Testosteronspiegel haben als ihre gleichaltrigen Altersgenossen ohne diesen optischen vermeintlichen Makel auf dem Kopf. Jedoch ist dies im Normalfall nicht der einzige Grund für diesen lichten Haarschopf. Denn zusätzlich spielen Erbanlagen bei Glatzenbildung eine erhebliche Rolle, genauso wie Umwelteinflüsse. Als wäre dies nicht schon genug, auch ist das Testosteron nicht allein für die männliche Libido verantwortlich. Auch hier kommt es auf das Zusammenspiel verschiedener Komponenten an, die das Liebesleben und die Ausdauer sowie Häufigkeit beeinflussen. Wer also als scheinbar „wiedergutmachendes“ Argument bei einer Glatze die höhere Potenz und längere Ausdauer angibt, der beruhigt sich eher selbst, als dass er ein wirklich stichhaltiges Argument vorträgt.
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   Männer wollen häufiger Sex als Frauen
 
    
 
   Häufig ist zu hören, dass Männer deutlich öfter Lust auf Sex verspüren als Frauen. Ein Mythos, wie jüngste Forschungen und Umfragen ergeben haben. Eine Langzeitstudie in verschiedenen Ländern Europas ergab, dass etwa die Hälfte aller befragten Männer und Frauen in einer Partnerschaft gleich oft die Lust auf Sex verspürten. Weitere 25% der Männer wollten häufiger Sex als die Frauen in der Partnerschaft. Aber, wer jetzt denkt, das bestätigt das Vorurteil, nach dem die Männer häufiger den Drang nach Sex verspüren, der irrt gewaltig. Denn ebenfalls ein Viertel der befragten Frauen gab an, häufiger Sex zu wollen als ihr Partner, was es insgesamt also ausgleicht. 
 
    
 
   Der einzige Unterschied bestand darin, dass Frauen den häufigeren Wunsch nach Sex nur selten äußern, während Männer dies in der Regel offen tun. Das ist vermutlich dem Klischee geschuldet, dass Frauen, die den häufigen Wunsch nach Sex äußern gern in eine unangenehme „Ecke“ abgestempelt werden, während der häufige Wunsch nach Sex bei Männern weithin als „normal“ gilt. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Vom Sex in der Badewanne wird man nicht schwanger
 
    
 
   Teilweise ist es erstaunlich, welche Weisheiten in verschiedenen Köpfen herum kursieren. Eine dieser Weisheiten ist die Annahme, dass Sex in der Badewanne vor Schwangerschaft schützt. Begründet wird diese Annahme gern damit, dass die Spermien das heiße Wasser nicht überleben. Das mag auf dem ersten Blick richtig sein, denn Spermien werden tatsächlich durch die Temperatur des heißen Wassers abgetötet. Aber es sollte nicht vergessen werden, dass ein durchschnittlicher Samenerguss bis zu 400 Millionen Spermien freisetzt. Da ist es immer noch ein Risiko, ob einer davon nicht doch überlebt. Deshalb sollte auch beim Vergnügen in der Badewanne auf Verhütung geachtet werden, denn das heiße Wasser allein ist ein unzureichender Schutz.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Dumm f**** gut
 
    
 
   Kennen Sie den Spruch: „Dumm fi**t gut“? Jener Ausspruch, der besagen soll, dass Frauen oder Männer geringerer Intelligenz deutlich besser im Bett sein sollen? Überraschenderweise ist dies nicht einmal ein so weit hergeholter Mythos, sondern in diesem Ausspruch ist tatsächlich ein kleines Körnchen Wahrheit enthalten. Wissenschaftler haben inzwischen bewiesen, dass intelligente Menschen deutlich „kopflastiger“ sind, also viel häufiger abwägen, analysieren und ihr Handeln auf eventuelle Folgen hin überprüfen. Dass läuft in der Regel im Unterbewusstsein ab, steuert aber auch unser aktives tägliches Leben. In der Freizeit hat das dann zur Folge, dass intelligente Menschen deutlich mehr Probleme dabei haben, sich einfach mal „fallen“ zu lassen und sich einer Sache hinzugeben; sie also so zu nehmen, wie sie kommt. Das gilt auch für den intimen Bereich unseres Lebens, also zum Beispiel dem Sexualakt. Kopflastige Menschen haben dabei wesentlich mehr Schwierigkeit, sich dem Sex hemmungslos hinzugeben, als Menschen, die eher emotionsgesteuert sind und über einen niedrigeren Intelligenzquotienten verfügen. Diese Menschen wägen nicht so sorgfältig ab, wie die eine oder andere Handlung beim Sexpartner ankommen würde, sondern ergeben sich dem Liebesspiel deutlich offener, als es die kopflastigen Mitmenschen tun. Nur ab wann man seinen Mitmenschen als „dumm“ bezeichnen kann wurde nicht herausgefunden....
 
    
 
   ***
 
    
 
   Eine Schamhaarrasur ist gut und empfehlenswert
 
    
 
   Seit den sechziger Jahren verstärkt sich der Trend, die Schambehaarung zu trimmen oder das Schamhaar gleich ganz zu rasieren. Das soll „hygienischer“ sein und deshalb auch empfehlenswert. Doch so sehr sich dieser Trend auch steigert und inzwischen viele Anhänger gefunden hat, hier dürften wohl eher die Eitelkeit und optische Gründe den Mythos und Irrglauben geboren haben. Denn die Schambehaarung ist keineswegs nur ein lästiges Überbleibsel der Evolution, sondern sie erfüllt auch einen ganz „natürlichen“ Zweck, der durchaus wichtig zu nehmen ist. Denn aus biologischer Sicht kann eine Rasur der Schambehaarung das Sexappeal, also die sexuelle Anziehungskraft auf den andersgeschlechtlichen Partner deutlich schmälern und verringern. 
 
    
 
   Die Schambehaarung dient, wie im Übrigen auch die Achselbehaarung, dem Zweck, die über die Schweißdrüsen abgegebenen Duftstoffe aufzunehmen und die Wirkung der ausströmenden Gerüche zu verstärken und über eine größere Fläche abzugeben. Das mag bei dem typischen bitteren Schweißgeruch erst einmal eklig und abstoßend klingen, aber in diesen Duftstoffen sind auch die Sexuallockstoffe, die Pheromone, enthalten. Diese Duftstoffe nehmen wir in der Regel nicht bewusst wahr, können diese also nicht gezielt riechen oder erkennen, aber unser Unterbewusstsein reagiert darauf und bestimmt, wie anziehend jemand auf uns wirkt. Eine regelmäßige „Komplettrasur“ im Intimbereich mag also optisch vielleicht ansprechend wirken, aber für das Finden eines Sexualpartners oder für das Erwecken der gegenseitigen Lust aufeinander ist diese Form der Mode eher negativ. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
   Nach so viel Sinnlichkeit wird es jetzt richtig schmutzig: Wir werfen einen Blick auf die Irrtümer, die uns die Politik immer wieder glauben machen will. 
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
    
 
   Kapitel 7.6 – Politik-Irrtümer
 
    
 
    
 
    
 
   Die EU Verordnung zur Einfuhr von Karamellbonbons hat exakt 25.911 Worte
 
    
 
   Immer wieder wenn es um den Bürokratieabbau geht, um den vermeintlich aufgeblasenen Apparat der europäischen Regulierungswut in Brüssel oder auch um den Drang der Europapolitiker, alles reglementieren zu wollen ist dieses berühmte Zitat zu hören: „Das Vaterunser hat 56 Wörter, die Zehn Gebote haben 297 und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300. Aber eine Verordnung der EWG-Kommission über den Import von Karamellen und Karamellprodukten zieht sich über 26.911 Wörter hin.". Dieser Ausspruch ist aus 1974 geht auf den damaligen Präsidenten des Bundesverbandes Deutscher Banken, Alwin Münchmayer zurück, der im SPIEGEL die Europäische Praxis der Regulierung anprangern wollte. Ein sehr treffender und knackiger Satz, der so markig war, dass die Politik nicht lang zögerte, diesen zu übernehmen. 
 
    
 
   Franz Josef Strauß, rhetorisch begabter und immer gern mit Zahlen um sich werfender CSU Politiker, wandelte ihn dahingehend ab, dass er ihn so nutzte, um 1986 die EU Regulierung anzugreifen und damit auf Stimmenfang zu gehen: "Die Zehn Gebote enthalten 279 Wörter, die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 300, die Verordnung der Europäischen Gemeinschaft über den Import von Karamellbonbons aber exakt 25.911!". Mit diesem Satz erntete er Applaus und tatsächlich hält sich dieser Satz in dieser oder in leicht abgewandelter Form seit dem oben in der Rangliste der Lieblingsphrasen von Politikern und ist in regelmäßigen Abständen wiederkehrend in Wahlkämpfen zu hören, wenn es darum geht, die europäische Idee zu verdammen. 
 
    
 
   Aber dieser – zugegeben tatsächlich aussagekräftige - Satz lehrt noch etwas anderes: Nämlich dass sich sehr schnell Unwahrheiten verbreiten können, wenn sie nur gut und geschickt vermittelt werden. Wer würde diesen Satz schon angreifen oder kritisieren? Er trifft den Nerv vieler Menschen und Wähler, zumal ohnehin angenommen wird, dass durch die EU ein "zu viel" an Regulierung durchgeführt wird. Ein näherer Blick auf diesen Satz (und auch auf weitere, abgewandelte Sätze dieser Art) offenbart jedoch, dass es blanker Populismus ist. Die Wortanzahl der zehn Gebote mag je nach Übersetzung stimmen, aber schon die amerikanische Unabhängigkeitserklärung hat ohne die Unterschriften 1.300 Worte, hier wurde also klar gemogelt. Die größte Mogelei jedoch ist die erwähnte Verordnung zum Import von Karamellbonbons, die ist nämlich schlichtweg erfunden! Es gibt weder diese Verordnung, noch ähnliche Verordnungen zu diesem Thema. Münchmayer als ursprünglicher Satzschöpfer überspitzte es einfach und Jahre später übernahm Strauß diesen Satz, der gut beim Wähler ankam und seither bis heute regelmäßig zitiert wird. 
 
    
 
   So gut und populär ein markiger Satz von Politikern auch klingen mag, eine Überprüfung lohnt sich in vielen Fällen. Diese Arbeit macht sich in der Regel kein Wähler oder Zuhörer solcher Sätze, immerhin haben Politiker Vorschussvertrauen und werden ernst genommen, wenn sie mit Zahlen um sich werfen. Aber gerade mit Zahlen wird gern gespielt und manipuliert, wie Sie an diesem Beispiel sehen: Dieses Zitat mit der Karamellverordnung bzw. der Importverordnung für Karamellbonbons traf den Nerv und schien unterschwellig das zu bestätigen, was viele Bürger annahmen und vermuteten, was das ferne Brüssel anging. Wie sonst ließe sich erklären, dass selbst hochrangige und seriöse Medien dieses Zitat noch heute gern verwenden oder unreflektiert übernehmen, wenn mal wieder ein Landespolitiker damit auf Stimmenfang geht und für heimische Kompetenzen wirbt?
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   …. dass das berühmte Winston Churchill Zitat „Ich glaube nur an Statistiken, die ich selbst gefälscht habe“ sich nicht belegen lässt was die Urheberschaft angeht? Bis heute ist es keinem Historiker gelungen, eine entsprechende Quelle zu finden, die die Urheberschaft Winston Churchills an diesem oder einem ähnlichen Satz beweist. Zudem ist dieses Zitat und die Verbindung zum früheren englischen Premierminister nur im deutschen Sprachraum verbreitet. Engländer selbst kennen weder dieses Zitat, noch die angebliche Urheberschaft ihres früheren Staatsmannes.
 
    
 
   ***
 
    
 
   Das Märchen von der Staatsverschuldung....
 
    
 
   Wir bleiben bei den gern verwendeten Phrasen von unseren Politikern und werfen einen Blick auf die Staatsverschuldung. Es wird immer wieder in der einen oder anderen Variante argumentiert, dass eine hohe Staatsverschuldung negativ wäre oder das künftige Generationen dann diese Schulden erben würden. Schulden, die zukünftig aus den Zins- und Tilgungszahlungen dieser neuen Schulden von heute bestehen würden. Aber ist dem wirklich so?
 
    
 
   Zur Staatsverschuldung kann man gleich mehrere Mythen entlarven und richtigstellen, die sich allesamt tief in unserem Bewusstsein verankert haben und dort zum scheinbaren richtigen Wissen erhoben worden sind. 
 
    
 
   Der erste und wohl beliebteste Mythos ist, dass eine höhere Neuverschuldung des Staates automatisch die Schuldenlast erhöht. Das mag auf dem ersten Blick logisch klingen und zwar so logisch, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt und es einfach in das Allgemeinwissen übernimmt. Diesen Fehler machen selbst angebliche 'Fachleute' in den Medien, die es unreflektiert zur Wahrheit auserkoren haben und unters Volk bringen. Es ist jedoch – gleichgültig wie oft es wiederholt wird – ein absoluter Irrglaube und Mythos. Denn für eine Volkswirtschaft (die staatliche Betrachtungsgröße für die Gesamtheit) ist es nur von Bedeutung, wie hoch das Verhältnis zwischen der gesamten Wirtschaftsleistung zum Schuldenstand ist. Liegt das Wirtschaftswachstum zum Beispiel konstant bei zum Beispiel 3 Prozent (1,5% reales Wachstum und 1,5% Inflation), dann könnte sich dieser Staat eine jährliche Neuverschuldung in Höhe von 2% leisten, ohne dass die Schuldenquote steigen würde, sie würde im Gegenteil sogar sinken, da die effektive Quote unter der Quote des Wirtschaftswachstums liegen würde. In den Fällen, in denen eine höhere Neuverschuldung sogar ein Wachstum verursachen würde, welches über dem der Neuverschuldung liegt, kann es sogar falsch sein, diese neuen Schulden nicht einzugehen. Dies kann der Fall sein, wenn der Staat zum Beispiel über große Bauprojekte oder ähnliches nachdenkt. Ein Verzicht auf diese neuen Schulden könnte dann nämlich eine Abschwächung der Wirtschaftsleistung bedeuten und damit die Volkswirtschaft in eine Rezession stürzen. 
 
    
 
   Das mag zugegeben sehr trocken oder wissenschaftlich klingen, aber verdeutlichen Sie sich diesen Zustand der Verschuldungsquote mit einem kleinen, (leicht-) extremen Beispiel: Angenommen Sie haben ein monatliches Budget in Höhe von 500 Euro und 50 Euro Schulden. Dann beträgt Ihre Schuldenquote 10% des Gesamtbudgets. Wenn Sie im kommenden Monat für einen Einsatz in zum Beispiel bessere Arbeitssachen 1000 Euro verdienen könnten, dafür aber heute 50 Euro ausgeben müssten, dann würden sich diese 50 Euro im kommenden Monat doch auszahlen, oder? Sie müssten sich also diesen Monat neu verschulden, hätten dann im kommenden Monat 100 Euro Schulden, aber diese höheren Schulden wären immer noch nur 10% des Gesamtbudgets, über welches Sie im kommenden Monat verfügen würden, denn dank dieser Neuverschuldung haben Sie ein Wachstum erzielt. 
 
    
 
   Ebenso weit verbreitet und nie aufhörend ist der Mythos, dass die Schulden von heute unsere künftigen Generationen „erben“ werden. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass wir heute auf pump leben, den die kommenden Generationen bezahlen müssen. Auch dieser Satz und dieses Vorurteil ist ein Mythos, der unreflektiert selbst von Politikern jedweder Couleur und Richtung übernommen wird und nicht nur im Wahlkampf herausposaunt, sondern sogar in politischen Gesprächsrunden vertreten wird. Aber es ist schlichtweg falsch (und daran sieht man auch, dass die Wahrheit nicht einmal die jeweiligen politischen Gegner kennen, denn sonst würden diese Mythen immer wieder entlarvt werden). Eine höhere Schuldenlast des Staates und die Staatsschulden von heute im Allgemeinen gehen nicht automatisch auf Kosten kommender Generationen. 
 
    
 
   Es mag auf dem ersten Blick logisch klingen und auch vergleichbar mit einem privaten Haushalt, dass die Schulden aus diesem Jahr in den kommenden Jahren wieder zurück gezahlt werden müssen, inklusive Zinsen und Nebenleistungen. Dieser Logik verdankt der markige Satz „Schulden von heute gehen zu Lasten kommender Generationen“ vermutlich auch seine Popularität und seine Verbreitung. Denn er ist logisch, nachvollziehbar und damit bietet er keinen Anlass, genauer hinzusehen. Aber lassen Sie uns dennoch genauer hinsehen und mit diesem Mythos aufräumen:
 
    
 
   Die künftigen Generationen „erben“ nicht nur den Staatshaushalt und seine Schulden, sondern auch das, was mit diesen Geldern errichtet wurde. Schulen, Universitäten, Straßen oder Zuschüsse in die Infrastruktur und Wirtschaftsförderung, inklusive der damit geschaffenen Arbeitsplätze: Alles geht ebenso über in die kommenden Generationen und es wäre fatal, hier auf Schulden zu verzichten und diese Ausgaben nicht zu tätigen. Vernachlässigte Straßen führen langfristig zu Schäden an den Fahrzeugen, die darüber hinweg rollen. Fehlende Bildungseinrichtungen oder aus Kostengründen gesenkte Standards führen zu einem niedrigeren Bildungsniveau und gehen damit auf Kosten der Wettbewerbsfähigkeit und nicht zuletzt, um noch ein Beispiel zu nennen, ausbleibende Maßnahmen in die Förderung von Infrastruktur und Wirtschaftswachstum führen zu einer höheren Arbeitslosigkeit, die nicht nur weitere Nebenkosten im Sinne von Sozialtransfers bedeuten, sondern auch in diesen betroffenen Familien der kommenden Generation schlechtere Chancen gewähren. Eine profitable Investition in die Zukunft nicht zu tätigen, nur weil man dafür heute einen Kredit aufnehmen müsste, ist volkswirtschaftlich und effektiv also tatsächlich eher ein Unfug, zumal die Zinsen, die der Staat auf seine Schulden zahlen muss, durch seine ohnehin gute Bonität günstig sind und es damit zu einem „billigen“ Kredit machen. 
 
    
 
   Aber es sind nicht nur diese abstrakten Dinge, sondern auch ganz gewöhnliche Dinge, die diesen Satz als Mythos entlarven. Denn werfen wir einen Blick darauf, bei wem der Staat eigentlich die Schulden hat, dann sehen wir auch, dass die kommenden Generationen nicht nur die Schulden erben, sondern auch das Vermögen selbst. Denn mehr als die Hälfte der deutschen Staatsschulden fließen entweder direkt oder indirekt wieder an die Bevölkerung in Form von Zinsen und Tilgung zurück. So sind nahezu 25% der deutschen Staatsschulden gleichzeitig auch Zahlungsverpflichtungen des Staates an deutsche „Nichtbanken“. Jene Bürger also, die Bundesschatzbriefe oder andere Schuldverschreibungen des Bundes besitzen. Ein weiterer großer Teil der Staatsschulden wurde ursprünglich gewährt durch Banken, Versicherungen oder andere Einrichtungen, die das Geld ihrer Sparer verwalten. Sie alle profitieren zukünftig mit davon, wenn der Staat die jeweiligen Schulden wieder einlöst und geben das Geld mit den erzielten Zinsen an ihre Sparer und Kunden zurück. Der Fairness halber muss gesagt werden, dass dieses Argument auch im gegenteiligen Sinne gedeutet werden kann: Denn diese Schulden werden aus Steuermitteln aller Schichten (auch der 'kleinen' Leute also) zurück gezahlt und in der Regel an Empfänger, die solche Schatzbriefe besitzen, was jedoch statistisch gesehen eben nicht der 'kleine' Mann ist. Das trägt mit zur Umverteilung des Vermögens von unten nach oben bei: Denn je höher das Einkommen, desto höher die Sparquote, desto weniger wird (prozentual gesehen) in den Konsum und damit den Wirtschaftskreislauf investiert, wo es dazu beitragen würde, Arbeitsplätze zu erhalten und damit den allgemeinen Wohlstand zu fördern. Aber auch dieses Argument hinkt etwas hinter der allgemeinen Lage zurück und lässt Grundzüge eines Mythos erkennen. Denn – um wieder zurück zu kommen zu den Investitionen, die der Staat mit dem Geld tätigt – durch diese Staatsinvestitionen in zum Beispiel Bildung erhalten gerade die Schüler und Studenten aus Familien mit niedrigem Einkommen eine kostenfreie Bildungsmöglichkeit und damit zukünftig bessere Aufstiegschancen mit dem verbundenen besseren Gehalt. 
 
    
 
   Staatsschulden sind also nicht immer negativ und grundsätzlich gefährlich. Erst recht erben die kommenden Generationen nicht nur die Schulden, sondern auch die Forderungen gegen den Staat und nicht zuletzt die Dinge, die der Staat mit dem Geld heute finanzierte. Eine insgesamt ausgeglichene Rechnung also, auch wenn es gern anders behauptet wird.
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   ….dass Amerikaner dieses Prinzip viel besser verstehen und auch auf ihre eigene Lage übertragen? In Amerika ist es zum Beispiel üblich, sich hohe Kredite für ein Studium aufzunehmen, da man dort die Investition in Bildung und damit auf bessere Chancen verinnerlicht hat. Volkswirtschaftlich ist es nämlich weltweit ein Fakt, dass sich Investitionen in Bildung (und damit künftige Generationen) renditeträchtig auszahlen. Den Staat hier zu verteufeln, weil er dafür Schulden aufnehmen müsste (denn im Gegensatz zu Amerika bezahlt in Deutschland der Staat die Bildung) wäre ein Bärendienst an künftigen Generationen. 
 
    
 
    
 
   ***
 
    
 
   Arbeitsplatzverlagerung ins Ausland
 
    
 
   Mindestens ebenso hartnäckig wie der Mythos über die Staatsschulden und das damit verbundene Erbe an die kommende Generation hält sich der Irrglaube, nach dem Arbeitsplätze aus Deutschland heraus ins Ausland exportiert werden. Bei jeder Steuerdiskussion, jeder Gewerkschaftsforderung nach Lohnerhöhungen oder Anpassungen an die Inflation schreit der Arbeitgeberverband sofort, dass bei jeder Steuererhöhung oder jeder möglichen Erfüllung der Gewerkschaftsforderungen zu einem Abwandern von Arbeitsplätzen ins Ausland komme. Erschreckend dabei ist nur, wie schnell Politiker bei diesem Säbelrasseln einknicken und den Arbeitgebern immer wieder entgegenkommen, wie zuletzt bei den Strompreisen und der Energiesteuer, als die Verbände durchsetzen konnten, dass Unternehmen von der höheren Energieabgabe befreit wurden, um den „Produktionsstandort Deutschland“ nicht zu gefährden und die Arbeitsplätze im Land zu behalten. Hätten die Politiker ihre Hausaufgaben richtig gemacht, dann wüssten sie nämlich, dass Deutschland bereits seit jeher ein Importeur von Arbeitsplätzen ist, also Arbeitsplätze in Wahrheit nach Deutschland verlagert werden. Ein einfacher und flüchtiger Blick in die deutsche Außenhandelsbilanz reicht dazu schon aus. 
 
    
 
   Aus dieser Außenhandelsbilanz wird deutlich, dass Deutschland mehr Produkte exportiert, also ins Ausland verkauft, als es importiert, also zukauft. Dies nicht nur seit einigen Wochen oder Monaten, sondern bereits seit Jahren, wie Sie es sicher auch wissen. Oder haben Sie noch nie etwas von dem „Exportweltmeister“ gehört? Sehen sie, da klingelt doch Etwas. Dies bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass Deutschland gleichzeitig „Importweltmeister“ von Arbeitsplätzen ist. Denn der Exportüberschuss von Waren und Dienstleistungen sagt aus, dass die Käufer unserer Waren im Ausland es vorziehen, diese Waren nicht selbst zu fertigen, sondern sie diese Waren lieber bei uns in Deutschland fertigen lassen. Die Abnehmerländer haben sich also dafür entschieden, die Produktion nach Deutschland zu verlagern und mit ihr auch die damit zusammenhängenden Arbeitsplätze. Wenn Sie also das nächste Mal etwas von „Exportüberschuss“ hören, dann wissen Sie, dass gleichzeitig mehr Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen wurden (oder bestehen) als es notwendig wäre und für eine ausgeglichene Bilanz erforderlich. 
 
    
 
    
 
   Dieser Umstand zeigt jedoch auch, dass es geradezu ein Meisterstück der Medien und der öffentlichen Meinungsmache ist, wie hier unter Schürung der Fremdenangst der Öffentlichkeit ständig suggeriert wird, dass im großen Stil Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden. Die Industrie verlagert nicht, wie ein Blick in die Exportstatistik zweifelsfrei belegt, auch wenn gern bei einer Werkschließung in Deutschland und gleichzeitiger Eröffnung im Ausland jedes Mal der Aufschrei geschaffen wird, die „böse Industrie“ verlagert schon wieder Arbeitsplätze ins Ausland. Es ist ein Mythos, der von Politikern (in der Regel von der jeweiligen Opposition als Kritik an Maßnahmen der aktuellen Regierung) geschaffen und von den Medien übernommen wurde, weil er gute Schlagzeilen liefert.
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Der schädliche „schwache“ Euro
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   … dass der angestrebte „starke Euro“ in Wirklichkeit schädlich für Deutschland ist? Immer wieder ist zu hören, dass der Kurs des Euro in 'gefährliche Tiefen' fällt oder dass ein starker Euro etwas 'Gutes' sei. Nicht selten sind es gerade die Nachrichten, die nach jeder folgenschweren politischen Entscheidung den Halbsatz nachschieben, wonach der Euro 'im Zuge dieser Entscheidung gefallen' sei. Damit suggerieren diese Medien nicht zuletzt dem Zuschauer oder Leser, dass dieser gefallene Eurokurs im Vergleich zum US Dollar generell etwas sei, das negativ gesehen werden müsste. Aber ist dem wirklich so und ist ein geringer Euro Kurs tatsächlich schlecht?
 
    
 
   Das mag vermutlich für diejenigen zutreffen, die ihren Urlaub in einem Land verbringen möchten, das nicht den Euro als Zahlungsmittel hat, sondern auf den US Dollar setzt. Ist der Euro im Vergleich 'schwach', also erhält man für einen Euro weniger Dollar als Gegenwert, dann wird der Einkaufsbummel im Urlaubsland teuer. Ist der Euro hingegen 'stark', also erhält man für einen Euro mehr Dollar als Gegenwert, dann kann der Weihnachtseinkauf in New York zur Schnäppchenjagd werden. Kann man jedoch von diesem Umstand generell auf die Gesamtheit ableiten? Eher nicht. 
 
    
 
   Wie Sie bereits in dem Abschnitt über die Staatsschulden erfahren haben, ist Deutschland eine Nation, die deutlich mehr exportiert, als es importiert. Dass heißt, ist der Euro 'günstig' (in dem Sinne, dass man weniger Dollar für einen Euro bezahlen muss), dann sind deutsche Produkte in den Ländern, die den US Dollar verwenden günstiger und werden mehr gekauft. Ein Extrembeispiel so das verdeutlichen: Angenommen ein in Deutschland produziertes Auto kostet 20.000 Euro und wird in den USA angeboten. Ist der Euro 'stark' und kostet zum Beispiel 1,50 US - Dollar, dann kostet dieses Auto auf dem amerikanischen Markt 30.000 US – Dollar. Damit ist es aber nicht so begehrt, da es im Vergleich zu den amerikanischen Autos dann schon sehr teuer ist. Ist der Euro hingegen 'schwach' und kostet zum Beispiel nur 1,10 US – Dollar, dann kostet jetzt das gleiche Auto nur noch 22.000 US – Dollar und wird damit attraktiv für die möglichen Käufer. Ähnliches gilt für Schwermaschinen und andere deutsche Exportschlager. Zugegeben, dieses Beispiel stellt es sehr stark vereinfacht dar, trifft aber den Kern. Ein starker Euro macht unsere Produkte in den Nicht – Euro Staaten teuer, ein schwacher Euro hingegen günstig. So exportierte Deutschland im Jahre 2012 für 30 Milliarden Euro mehr Güter in die USA als es aus den USA einführte. Ein günstiger Euro muss also nicht unbedingt schädlich sein und innerhalb der Euro – Zone selbst, wo unsere anderen wichtigen Handelspartner liegen, spielt dieser Euro Kurs im Vergleich zum US – Dollar ohnehin eine eher untergeordnete Rolle. 
 
    
 
   Kritiker könnte höchstens einwerfen, dass wichtige Güter wie Rohöl oder Gold in Dollar gehandelt werden und ein starker Euro hier ebenfalls Vorteile liefern würde. Auch das mag auf dem ersten Blick zutreffend sein, aber ein großer Teil des für die Treibstoffproduktion benötigten Rohöls kommt von europäischen Handelspartnern und nur ein geringer Teil aus den Ländern, in denen mit US – Dollar bezahlt werden muss. Und auch hier hilft ein Blick auf die Statistik weiter: So wurden noch nie Preissenkungen in dem Maße in Zeiten beobachtet, in denen der Dollarkurs gering (also der Euro stark) war, wie der Kurs im Verhältnis gefallen ist. Aber bei einem schwachen Euro begründet man gern Preissteigerungen für Kraftstoff oder Heizöl mit dem gestiegenen Einkaufspreis (was ebenfalls ein Mythos ist, denn die Preise für das Rohöl werden teilweise bereits für bis zu 12 Monate im Voraus an den Terminbörsen festgelegt). Sie sehen, nicht immer steckt hinter jeder Nachricht auch die Wahrheit....
 
    
 
   ***
 
    
 
    
 
   Nach der Wahl ist Zeit für Kassensturz
 
    
 
    
 
   Noch ein Mythos, der mit Zahlenspielerei und Augenwischerei zu tun hat ist die gern im Wahlkampf oder kurz nach der Wahl getroffene Aussage von Politikern, dass erst einmal ein „Kassensturz“ gemacht werden müsse um zu sehen, was sich alles von den schönen bunten Wahlversprechen erfüllen lässt. Sie kennen das sicher aus den Wahlkampfzeiten: Es wird viel versprochen, man sagt dem Wähler, dass man dieses oder jene Geschenk nach der Wahl verteilen werde und natürlich sollen die Steuern sinken und sowieso wird alles besser nach der Wahl. Bekommt dieser optimistische Wahlkämpfer dann die Frage, wie er das bezahlen will (denn immerhin bedeuten Steuersenkungen weniger Einnahmen, aber die Erfüllung der Wahlversprechen höhere Ausgaben), dann ist die Antwort gern, man werde nach der Wahl erst mal einen „Kassensturz“ durchführen um zu sehen, wo es Gelder gibt, die dem Wähler zu gute kommen könnten. Sollten Sie diesen Satz oder einen ähnlich klingenden das nächste Mal bei einer Wahlkampfveranstaltung hören, dann winken Sie ab, denn es ist ein Mythos, der ebenso in das Reich der populären Irrtümer gehört. In diesem Fall ein Irrtum, der wider besseren Wissens an die Wähler als Tatsache verkauft wird.
 
    
 
   Denn die jeweilige Opposition, die gern solche Aussagen vor einer Wahl von sich gibt, muss weder einen „Kassensturz“ machen, noch sich auf eine andere Weise einen Überblick über die Finanzen des Staates verschaffen. Ganz im Gegenteil: Sie weiß zu jeder Zeit sehr genau, wie es um die Staatsfinanzen und damit die Spielräume für Steuersenkungen oder 'Wahlgeschenke' steht. Denn die einzelnen Etats des Bundeshaushaltes werden vom Haushaltsausschuss geprüft, bearbeitet und nicht zuletzt mit Beschlussempfehlungen versehen. In der entsprechenden Ordnung für den Ausschuss heißt es dazu: 
 
    
 
   „Die Hauptaufgabe dieses Ausschusses liegt in der Beratung des Bundeshaushaltsgesetzes. Dafür werden Berichterstatter eingesetzt, die sich mit den Etatplänen jedes einzelnen Ministeriums, den Einzelplänen, auseinandersetzen. Deren Ergebnisse dienen als Grundlage für die weiteren Ausschussberatungen. Für jeden Einzelplan wird vom Haushaltsausschuss eine separate Beschlussempfehlung abgegeben.
 
    
 
   Der Haushaltsausschuss beginnt mit der Arbeit am Bundeshaushalt nach der Überweisung des von der Bundesregierung vorgeschlagenen Haushaltsentwurfes durch das Plenum des Bundestages. Zuerst werden alle Einzelpläne in Berichterstattergesprächen von dem Ministerium, Vertretern des Bundesfinanzministeriums und des Rechnungshofes durchgegangen und ggf. verändert. Dann berät der Ausschuss. Zum Ende der Beratungen werden alle Einzelpläne in einer großen Bereinigungssitzung fertig beraten und zum abschließenden Haushaltsentwurf zusammengefügt.".
 
    
 
   Das mag trocken und "typisch politisch" klingen, lässt sich aber ganz einfach zusammenfassen. In der Praxis heißt das nämlich, dass dieser Ausschuss und seine 41 Mitglieder (zusammengesetzt mit Vertretern aller im Bundestag vertretenen Parteien) alle Zahlen kennen und nicht zuletzt jede Position im Etat auseinandernehmen und gegebenenfalls anpassen oder verändern. Dabei ist es Tradition im parlamentarischem Betrieb, dass den Vorsitz dieses Ausschusses stets der Vertreter der größten Oppositionsfraktion hat, also der jeweilige politische Gegner der aktuellen Regierung. Damit wissen die eifrigen Wahlkämpfer zu jeder Zeit stets am Besten, wie es um die Finanzen des Bundes bestellt ist und ob sie überhaupt in der Lage wären, ihre Versprechen nach der Wahl bei einem Sieg einzulösen. Nur geben sie das nicht gern zu, warum auch: Es verkauft sich viel besser, wenn man behaupten kann, dass man nach einem Sieg erst einmal alles prüfen muss, um dann sagen zu können, dass man vor der Wahl 'leider überhaupt nicht wusste, wie schlecht es wirklich um die Finanzen bestellt war und deshalb die Versprechen nicht eingelöst werden könnten'. 
 
    
 
   Es ist und bleibt also ein Mythos, der fleißig von allen Seiten gern gepflegt wird, um immer die passende Ausrede zur Hand zu haben....
 
    
 
    
 
   Wussten Sie übrigens,....
 
    
 
   .... dass Botschaften eines Staates in einem anderen Land keineswegs exterritoriales Gebiet sind, wie es immer wieder so gern behauptet wird? Es ist ein weit verbreiteter Irrtum mit erstaunlicher Haltbarkeit in den Köpfen, wonach die Botschaften eines fremden Landes in einem anderen Staat exterritorial wären, also dieses Gelände, auf dem die Botschaft steht, nicht zu dem Land gehören würde, in dem dieses Gelände liegt, sondern ein Teil des Landes der jeweiligen Botschaft ist. Aber das ist vollkommen falsch, wie ein Blick in die Rechtsgrundlage (in dem Fall das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen) beweist. Darin heißt es nämlich, dass das Botschaftsgelände sehr wohl zum Staatsgebiet des Landes zählt, in dem die Botschaft ist, aber dieser Staat nur innerhalb dieses Geländes auf die Ausübung seiner Hoheitsrechte verzichtet. Damit darf das Land, in dem die Botschaft eines anderen Landes steht, auf deren Gelände keine Verhaftungen durchführen oder andere hoheitliche Maßnahmen (Hausdurchsuchungen etc.), was man auch 'Immunität' nennt. Ebenso dürfen keine Strafmandate wegen Falschparkens oder dem Überschreiten von Verkehrsregeln von Botschaftsfahrzeugen vollstreckt werden. Praktisch also für Freunde eines lockeren Fußes auf dem Gaspedal. 
 
    
 
   Übrigens ist es immer noch umstritten, ob die Feuerwehr eines Staates, in dem die Botschaft steht, einen Brand innerhalb dieser Botschaft ohne Zustimmung des Botschafters löschen darf oder ob dies ein Verstoß gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen darstellen würde, nach der 'jegliche hoheitliche Maßnahme' des Gastgeberstaates auf dem Botschaftsgelände untersagt ist. 
 
    
 
   Geschichtlich kommt dieser Brauch der Immunität aus einer Zeit, in der die Monarchen die einzelnen Länder regierten. Besuchte ein Monarch (der ja Staatsgewalt und den Staat als Person verkörperte) einen anderen Staat, dann trug dieser Monarch auf Reisen praktisch den eigenen Staat als 'zweite Haut' und war für den anderen Staat nicht angreifbar. Später wurde dieser Brauch auf die Vertreter des Monarchen ausgedehnt und schließlich auch auf die Gebäude, in denen dieser Vertreter in Erfüllung seiner Pflichten als Vertreter lebte und arbeitete. 
 
    
 
   ***
 
    
 
   Kapitel VIII - Das liebe Ende
 
    
 
    
 
   So, liebe Leser, ich hoffe Ihnen hat dieser Ausflug in das Reich der Skurrilitäten, des verrückten und nützlichen Wissens gefallen und Sie hatten beim Lesen viel Spaß. Wenn Sie den einen oder anderen „Aha-Effekt“ hatten, hier und da auch mal genüsslich Lachen konnten oder sogar die eine oder andere Geschichte laut vorgelesen oder weiter erzählt haben, dann spricht doch Einiges dafür, dass Sie insgesamt kurzweilig unterhalten wurden und vielleicht auch Ihren Spaß beim Lesen hatten. Es ist nicht immer leicht, Wissen oder Ereignisse in eine kurze, unterhaltsame Form zu bringen, die immer noch das wiedergibt,was sie eigentlich sagen sollte. Wenn mit dies jedoch gelungen ist und Sie Ihre Freude an dem Buch hatten, dann würde ich mich über Feedback glücklich schätzen.
 
    
 
   In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Geduld und die Begleitung bei der Reise in die Welt der Skurrilitäten.
 
    
 
   Herzlichst 
 
    
 
   Ihr
 
    
 
   Walter Schlegel
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